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5Zusammenfassung

Deutschland ist als Exportnation, als Hochtechnologie- und 
Transitland auf leistungsfähige Verkehrswege angewiesen. 
Verlässliche Mobilität ist Voraussetzung für eine moderne 
Gesellschaft, für Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und 
Wohlstand. Das bestehende Verkehrswegenetz muss daher 
auf hohem Niveau erhalten bleiben. Zudem hat der Bun-
desverkehrswegeplan 2030 insbesondere in den hoch belas-
teten Korridoren erheblichen Bedarf für künftige Aus- und 
Neubauvorhaben festgestellt. Gleichzeitig ist Deutschland 
voller einzigartiger Naturräume, die es zu bewahren gilt.

Verkehrsinfrastrukturprojekte des Bundes durchlaufen 
nach Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan und die 
Bedarfspläne in der Regel ein Raumordnungs- und an-
schließend ein Planfeststellungsverfahren. Teilweise muss 
zusätzlich eine Linienbestimmung erfolgen und ein soge-
nannter Gesehenvermerk erteilt werden. Trotz mehrerer 
Gesetzesinitiativen nimmt die Planung von Verkehrsinfra-
struktur in Deutschland weiterhin zu viel Zeit in Anspruch.
 
Um zu gewährleisten, dass die für die Verkehrsinfrastruktur 
bereitgestellten Mittel in vollem Umfang abgerufen und in 
die Infrastruktur investiert werden können, hat Bundesmi-
nister Alexander Dobrindt MdB im Juli 2016 das Innova-
tionsforum Planungsbeschleunigung initiiert, das mit 
hochrangigen Vertretern von Vorhabenträgern, Planern, 
Genehmigungsbehörden, Bauausführenden und weiteren 
Fachexperten besetzt ist.

Diese haben ohne Anspruch auf Vollständigkeit und poli-
tische Kompatibilität sowie ohne abschließende rechtliche 
Prüfung den vorliegenden Katalog von Empfehlungen 
zur Beschleunigung von Verkehrsinfrastrukturplanungen 
in Deutschland erarbeitet. Die vorliegenden Handlungs-
empfehlungen bilden einen Instrumentenkasten. Dessen 
einzelne Elemente wurden kontrovers diskutiert und einer 
weiteren Prüfung für würdig erachtet. Sie basieren auf 
Mehrheitsentscheidungen in den Arbeitsgruppen.

Die Teilnehmer sind überzeugt, dass Bund und Länder eine 
substanzielle Reform der Planungsverfahren und des Pla-
nungsrechts, die auch sinnvolle Anpassungen des europäi-
schen und internationalen Rechts umfassen sollte, zeitnah 
angehen sollten. Sie hoffen, mit ihren Vorschlägen dafür 
eine gute Grundlage geliefert zu haben. 

1 Optimierung von Zusammenarbeit und  
Wissenstransfer 

Um die Planung und Genehmigung von Verkehrsprojekten 
zügig abschließen zu können, müssen die Rahmenbedin-
gungen und Abläufe in den Behörden effizient gestaltet 
sein. Auf der Grundlage einer hinreichenden Ausstattung 
mit Personal- und Sachmitteln sowie einer entsprechen-
den Sachkompetenz ist es entscheidend, dass die mit Pla-
nungen Befassten im Projekt und projektübergreifend eng 
und kooperativ zusammenarbeiten. Entscheidungswege 
und Verantwortlichkeiten sollten klar definiert und bei 
großen Projekten ein unabhängiges, kontinuierliches Con-
trolling eingerichtet werden. Zudem sollte analog zu den 
Regelungen im Energiebereich die Möglichkeit geschaffen  
werden, einen Projektmanager zur Vorbereitung und 
Durchführung von Verfahrensschritten einzusetzen. 

Obwohl bei Rechtssetzungsverfahren auf europäischer 
Ebene immer deutsche Vertreter beteiligt sind, existiert kei-
ne Stelle, die die Interessen und Erfahrungen der deutschen 
Bundesverkehrsverwaltung aus Sicht der Planungs- und 
Projektseite systematisch auf Basis der Analyse ausgewähl-
ter Investitionsvorhaben innerhalb der Bundesregierung 
und auf europäischer Ebene einbringt. Um den Einfluss 
des Verkehrsbereichs zu stärken, sollte eine solche Stelle 
geschaffen werden. 

Die umwelt- und naturschutzfachlichen Anforderungen 
bei der Planung von Verkehrsinfrastruktur sind in den letz-
ten Jahren stark angestiegen. Die verfügbaren Methoden-
vorschläge, Leitfäden, Handlungsempfehlungen, Fachkon-
ventionen und Forschungsberichte haben mittlerweile eine 
kaum noch zu überblickende Komplexität erreicht. Für den 
Verkehrsbereich sollte deshalb eine Wissensplattform zum 
Umweltschutz eingerichtet werden, die die vorliegenden 
Informationen zusammenführt und veröffentlicht. Auch 
die Daten zu schützenswerten Arten und Lebensräumen 
werden nicht systematisch erfasst. Sie müssen deshalb 
häufig aufwendig recherchiert werden. Daher sollten auch 
verkehrsträgerübergreifende Datenbanken für Kartier- 
und Artendaten aufgebaut werden. 

Zusammenfassung



6 Zusammenfassung

UVP-pflichtigen Vorhaben ein Genehmigungsverfahren 
mit eingeschränkter Öffentlichkeitsbeteiligung ohne Erör-
terungstermin durchgeführt werden kann. Darüber hinaus 
sollte klargestellt werden, wann nach Änderungen an den 
Planunterlagen eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchzuführen ist.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die deutsche 
Präklusionsregelung für europarechtswidrig erklärt. Ein-
wendungen müssen daher nicht mehr im Anhörungsver-
fahren vorgetragen, sondern können nunmehr auch noch 
im Rechtsbehelfsverfahren vorgebracht werden. Es drohen 
zeitliche Risiken. In der europäischen UVP-Richtlinie sollte 
daher ausdrücklich geregelt werden, dass mitgliedstaatliche 
Präklusionsregelungen eingeführt bzw. aufrechterhalten 
werden dürfen.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Rechtmä-
ßigkeit eines Vorhabens ist nach geltendem Recht der Er-
lass des Planfeststellungsbeschlusses. Die Rechtsprechung 
des EuGH geht teilweise sogar von einem noch späteren 
Zeitpunkt aus. Die rechtlichen Rahmenbedingungen und 
der Stand von Wissenschaft und Technik verändern sich 
jedoch häufig zwischen Planungsbeginn und Planfeststel-
lungsbeschluss. Die Unterlagen müssen daher im laufen-
den Verfahren oftmals geändert werden. Der Stichtag für 
die maßgebliche Sach- und Rechtslage sollte deshalb auf 
einen früheren Zeitpunkt festgelegt werden, z. B. auf das 
Ende des Anhörungsverfahrens. Die vorzeitige Besitzein-
weisung sollte zudem mit der Entscheidung über die Plan-
feststellung verknüpft werden können. 

3 Gerichtliche Zuständigkeiten und 
Verfahren 

Langwierige Gerichtsverfahren führen oftmals zu erheb- 
lichen Verzögerungen beim Baubeginn von Infrastruktur- 
projekten. Um diese zu beschleunigen, sollten im gericht- 
lichen Verfahren Erklärungen über Tatsachen und Beweis- 
mittel, die nach Ablauf einer angemessenen Frist vorge-
bracht werden, vom Gericht nicht mehr berücksichtigt 
werden dürfen. Zudem sollte die Ausstattung des mit im-
mer mehr Verfahren belasteten Bundesverwaltungs- 
gerichts verbessert werden.

2 Effiziente Planungs- und  
Genehmigungsverfahren 

Eine umfassende, frühzeitige und kontinuierliche Bürger- 
beteiligung ist ein unverzichtbarer Bestandteil für die  
erfolgreiche Realisierung von Infrastrukturprojekten. Um 
die Reichweite dieser Beteiligung zu erhöhen, wird eine er-
gänzende verbindliche elektronische Auslegung der Plan-
feststellungsunterlagen vorgeschlagen. Es sollten zudem 
Möglichkeiten für eine zeitsparende Regelung öffentlicher 
Bekanntmachungen geprüft werden. In frühen Planungs-
phasen sollten die Möglichkeiten der Öffentlichkeitsbeteili-
gung verbessert werden. 

Das gestufte Genehmigungsverfahren mit Raumord-
nungs- und Planfeststellungsverfahren sowie mitunter 
Linienbestimmung und Gesehenvermerk führt dazu, dass 
jedes Verkehrsinfrastrukturprojekt in unterschiedlichen 
Planungsständen von unterschiedlichen Behörden und aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln geprüft wird. Dadurch geht 
Zeit verloren und es entstehen Doppelarbeiten. Es wird da-
her vorgeschlagen, die Belange der Raumordnung statt in 
einem eigenständigen Raumordnungsverfahren innerhalb 
eines zweistufigen Planfeststellungsverfahrens zu prüfen. 
Zudem wird vorgeschlagen, in Anlehnung an die Erfah-
rungen in Dänemark zu prüfen, ob bei wichtigen Vorhaben 
des Vordringlichen Bedarfs die Vorzugsvariante durch den 
Bundesgesetzgeber festgelegt werden könnte. Auch die 
vorläufige Anordnung von Teilmaßnahmen vor Erlass des 
Planfeststellungsbeschlusses sollte bei allen Verkehrsträ-
gern ermöglicht werden. Im Bereich der Bundesschienen-
wege sollte die Zuständigkeit für das Anhörungsverfahren 
auf das Eisenbahn-Bundesamt übertragen werden. 

Für die Realisierung kleinerer, wenig kontroverser Vorha-
ben erscheint die Durchführung eines Planfeststellungs-
verfahrens oftmals nicht angemessen. Die Möglichkeiten 
von Plangenehmigung und Genehmigungsverzicht fin-
den insbesondere beim Ersatzneubau von Brücken und bei 
Instandhaltungsarbeiten jedoch zu selten Anwendung und 
sollten ausgeweitet werden. Die Plangenehmigung wird 
teilweise auch deshalb nicht genutzt, weil bei UVP-pflich-
tigen Vorhaben das nationale Recht eine mündliche Erör-
terung fordert, obwohl nach der europäischen UVP-Richt-
linie eine schriftliche Öffentlichkeitsbeteiligung genügen 
würde. Daher sollte festgelegt werden, dass bei bestimmten 
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4 Digitalisierung der Infrastrukturplanung 

Die Chancen der Digitalisierung werden bisher nicht aus-
reichend genutzt. Digitale Technologien wie das Building  
Information Modeling (BIM) bieten jedoch große Potenzi- 
ale zur Erhöhung der Planungsgenauigkeit, zur Risikom-
inimierung und zur Kostensicherheit. Sie sollten entspre-
chend dem Stufenplan des Bundesministeriums für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur zunächst in Pilotprojekten 
erprobt und ab 2020 für neu zu planende Projekte flächen-
deckend eingeführt werden. 

Planungen in BIM-Qualität können bisher von den Geneh-
migungsbehörden nicht digital weiterverarbeitet werden. 
Daher sollte die Entwicklung einheitlicher Datenstruktu-
ren vorangetrieben werden. Zudem sollten Anforderungen 
für ein System definiert werden, das als digitale Arbeits- 
und Kommunikationsplattform eine vollständige elek-
tronische Verarbeitung der Planungen durch die Geneh-
migungsbehörden zulässt und gleichzeitig zur Interaktion 
zwischen Vorhabenträger, Genehmigungsbehörden und 
der beteiligten Öffentlichkeit genutzt werden kann. 

5 Nationale umweltfachliche Prüfungen 

Die Prüfung der Umweltbelange unter Beteiligung der  
Öffentlichkeit ist ein integraler Bestandteil des Zulassungs- 
verfahrens und muss mit entsprechender Sorgfalt erfol- 
gen. Wenn durch ein Verkehrsprojekt unvermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft entstehen, 
sind diese durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen. Bei der 
Anwendung dieser Regelung ist allerdings eine kaum zu 
überschauende Vielzahl von regionalen und örtlichen Stan-
dards zu beachten. Daher sollten die Anstrengungen zum 
Erlass einer Bundeskompensationsverordnung erneut 
aufgenommen werden, um insbesondere länderübergrei-
fende Verfahren rechtssicherer und einfacher zu gestalten. 

Wenn sich ein Projekt in einem Natura 2000-Gebiet befin- 
det, muss seine Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen  
dieses Gebiets geprüft werden. Dabei kommt es nicht 
nur auf mögliche Beeinträchtigungen durch das Projekt 
selbst an. Es muss auch geprüft werden, ob das Vorhaben 
im Zusammenwirken mit anderen Projekten geeignet ist, 
das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. Diese Kumula-

tionsprüfung sollte erleichtert werden, indem die einzu-
beziehenden Vorhaben rechtlich eindeutig eingegrenzt 
und bagatellhafte Veränderungen von der Prüfung in das 
Gebietsmanagement verlagert werden. 

Mit Blick auf künftige Projektrealisierungen können not-
wendige naturschutzfachliche Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen vorgezogen werden. Vorhabenträger können aus 
sogenannten Ökokonten oder Flächenpools frühzeitig 
Ökopunkte erwerben, die im späteren Planfeststellungs-
verfahren dem konkreten Vorhaben zugeordnet werden. 
Dadurch wird die Suche nach geeigneten Kompensations-
flächen im Planfeststellungsverfahren entbehrlich und die 
Zahl der durch Grundinanspruchnahme Betroffenen sinkt. 
Derzeit macht der Bund die Finanzierung solcher Maßnah-
men allerdings vom Vorliegen eines abgestimmten Vorent-
wurfs oder eines Planfeststellungsbeschlusses abhängig. 
Dies sollte geändert werden. 

Im Rahmen der Zulassung von Infrastrukturvorhaben 
spielt der Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen sowie 
besonders bzw. streng geschützter Tier- und Pflanzenarten  
eine bedeutende Rolle. Dazu werden bereits in frühen 
Planungsphasen entsprechende Bestandserfassungen 
vorgenommen, die im Laufe langjähriger Planungen aber 
häufig als veraltet eingestuft werden und damit erneut 
erstellt werden müssen. Auch die Methodik muss dann 
mitunter angepasst werden. Daher sollte die Bestandsdauer 
von Kartierungen angemessen verlängert und ausdrücklich 
geregelt werden. Kartier-, Erhebungs- und Bewertungs-
methoden sowie Monitoring-Maßnahmen sollten zudem 
vereinheitlicht werden.

6 Europäisches Umweltrecht 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) spielt 
bei der Zulassung von Verkehrsprojekten eine entscheiden- 
de Rolle. Die Richtlinie bietet jedoch bei diversen Problem- 
stellungen kaum Spielräume, um die Anforderungen 
der Mobilität pragmatisch und effizient mit denen des 
Naturschutzes zu koordinieren. Insbesondere wird der 
Bestandsschutz von genehmigten Anlagen durch die 
Rechtsprechung des EuGH zunehmend ausgehöhlt. In die 
FFH-Richtlinie sollten daher u. a. eindeutige Regelungen 
zum Bestandsschutz aufgenommen werden. 



8 Zusammenfassung

Die Wasserrahmenrichtlinie verfolgt das Ziel einer nach-
haltigen Verbesserung des Zustands von Oberflächen-
gewässern und des Grundwassers. Nach neuerer Recht-
sprechung des EuGH ist jede negative Beeinflussung des 
Wasserzustands durch Infrastrukturprojekte unzulässig. 
Das in der Richtlinie verankerte Verschlechterungsverbot 
sollte daher nicht als absolutes Verbot, sondern als Abwä-
gungsbelang ausgestaltet werden. Seine Anwendung sollte 
auf Fälle begrenzt werden, in denen sich die Einstufung 
des Gesamtzustandes eines Wasserkörpers verschlechtern 
würde.

Die Anhänge der FFH-Richtlinie enthalten Listen von 
schützenswerten Arten und Lebensräumen, für die be-
stimmte Schutzbestimmungen gelten. Diese Listen sind seit 
Inkrafttreten der Richtlinie vor 24 Jahren nicht aktualisiert 
worden. Sie stellen auch zahlreiche Arten unter strengen 
Schutz, die mittlerweile in Deutschland wieder häufig vor-
kommen und sollten daher überarbeitet werden. 

Die Vogelschutzrichtlinie stellt alle europäischen Vogel- 
arten ungeachtet ihres Gefährdungsgrades unter Schutz. 
Insbesondere die Vermeidung von Verkehrskollisionen 
stellt dabei eine große Herausforderung dar. Nicht gefähr-
dete Arten sollten daher im Kontext der Zulassung von Ver-
kehrsinfrastrukturvorhaben aus der Vogelschutzrichtlinie 
ausgeklammert werden. 
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Deutschland ist als Exportnation, als Hochtechnologie- und 
Transitland auf leistungsfähige Verkehrswege angewiesen. 
Verlässliche Mobilität ist Voraussetzung für eine moderne 
Gesellschaft, für Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und 
Wohlstand. Das bestehende Verkehrswegenetz muss daher 
auf hohem Niveau erhalten bleiben. Zudem hat der Bun-
desverkehrswegeplan 2030 insbesondere in den hoch belas-
teten Korridoren erheblichen Bedarf für künftige Aus- und 
Neubauvorhaben festgestellt. Gleichzeitig ist Deutschland 
voller einzigartiger Naturräume, die es zu bewahren gilt.

Das deutsche System der Planfeststellung stammt aus der 
Mitte des 19. Jahrhunderts. Es geht in seiner rechtsdogmati-
schen Grundstruktur bis heute davon aus, dass der Staat für 
seine eigenen Bauvorhaben keiner Erlaubnis bedarf. Ledig-
lich der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor willkürli-
cher Enteignung machte es ursprünglich erforderlich, einen 
Plan festzustellen, der auch für den Staat verbindlich war.

Im Laufe der letzten beiden Jahrhunderte war es immer 
wieder notwendig, das Planungs- und Genehmigungsver-
fahren anzupassen. Dabei ist ein System entstanden, das 
einen außerordentlichen Komplexitätsgrad erreicht hat 
und dessen Anforderungen für die Handelnden in Pla-
nungsbüros, Behörden, Verbänden und Gerichten immer 
schwerer zu erfüllen sind. Komplizierte Regeln für das Ver-
waltungsverfahren und höchste Ansprüche an die inhalt-
liche Richtigkeit der Planungen, kaum zu überblickende 
umweltrechtliche Anforderungen und vielfältige Rechts-
schutzmöglichkeiten prägen heute das Bild. 

Die Planung von Verkehrsprojekten des Bundes erfolgt in 
einem gestuften Planungs- und Zulassungssystem. Mit der 
Bundesverkehrswegeplanung wird zunächst die verkehrs-
trägerübergreifende Investitionsbedarfsplanung festgelegt.  
Im Raumordnungsverfahren wird anschließend auf Pro-
jektebene die grundsätzliche Raumverträglichkeit eines 
Vorhabens durch die zuständigen Behörden der Länder ge-
prüft. Dabei werden auch räumliche Vorhabens- bzw. Tras-
senalternativen untersucht. Für die Verkehrsträger Straße 
und Wasserstraße wird in bestimmten Fällen mit der 
Linienbestimmung ein behördeninternes Abstimmungs-
verfahren durchgeführt, bei dem das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die von der 
Auftragsverwaltung der Länder geplante Trasse prüft. Bei 
größeren Bundesfernstraßenvorhaben steht zwischen der 

Entwurfs- und der Genehmigungsplanung zudem der 
verwaltungsinterne Gesehenvermerk des BMVI, mit dem 
der Bund seine Fach- und Rechtsaufsicht in der Auftrags-
verwaltung wahrnimmt. Im Planfeststellungsverfahren 
wird abschließend über die Rechtmäßigkeit des geplanten 
Vorhabens entschieden. Darin werden alle für und gegen 
das Vorhaben sprechenden Belange sorgfältig abgewogen. 
Auch die Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens werden 
dabei berücksichtigt. Der Planfeststellungsbeschluss er-
möglicht es dem Vorhabenträger, mit dem Bau des Vor- 
habens zu beginnen. 

Seit der deutschen Wiedervereinigung sind bereits mehrere 
Gesetzesinitiativen ergriffen worden, um die Planungs- 
und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich zu be-
schleunigen. 

Das Gesetz zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrs-
wege in den neuen Ländern sowie im Land Berlin (Verkehrs-
wegeplanungsbeschleunigungsgesetz – VerkPBG) von 
1991 sah weitreichende Beschleunigungsmaßnahmen für 
wichtige Verkehrsprojekte in den neuen Ländern und in 
den angrenzenden Ländern bis zum nächsten Hauptver-
kehrsknotenpunkt vor. Insbesondere ermöglichte es den 
Verzicht auf die Durchführung von Raumordnungsverfah-
ren. Gleichzeitig übertrug es die erstinstanzliche Zuständig-
keit für Klagen gegen Planfeststellungsbeschlüsse auf das 
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG). Das Gesetz ist Ende 
2006 außer Kraft getreten. 

Mit dem Gesetz zur Vereinfachung der Planungsverfahren für 
Verkehrswege (Planungsvereinfachungsgesetz – PlVereinfG) 
von 1993 wurden die positiven Erfahrungen, die mit dem 
vorgenannten Gesetz in den neuen Ländern gemacht wur-
den, teilweise auf das gesamte Bundesgebiet übertragen.

Weitere Beschleunigungsregelungen wurden mit dem 
Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren für Infra-
strukturvorhaben (Infrastrukturplanungsbeschleunigungs-
gesetz – InfraStrPlanVBeschlG) von 2006 geschaffen. Die 
Geltungsdauer von Planfeststellungsbeschlüssen wurde 
einheitlich auf zehn Jahre festgelegt und eine Verlänge-
rungsmöglichkeit von weiteren fünf Jahren vorgesehen. Die 
erstinstanzliche Zuständigkeit des BVerwG wurde erwei-
tert. Erörterungstermine im Planfeststellungsverfahren 
müssen seitdem nur noch fakultativ durchgeführt werden.

I Ausgangspunkt und Arbeits-
weise des Innovationsforums
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Dr. Frank Fellenberg, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, 
Redeker Sellner Dahs

Jürgen Fenske, Präsident des Verbandes Deutscher  
Verkehrsunternehmen e. V.

Dipl.-Ing. Maximilian Grauvogl, Geschäftsführender  
Gesellschafter der Obermeyer Planen + Beraten GmbH

Ulrich Grillo, seit Januar 2017 Prof. Dieter Kempf, Präsi-
dent des Bundesverbands der Deutschen Industrie e. V.

Michael Groschek, Minister für Bauen, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Rüdiger Grube, Vorsitzender des Vorstands der Deut-
schen Bahn AG

Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und  
Klimaschutz des Landes Berlin

Winfried Hermann, Minister für Verkehr des Landes 
Baden-Württemberg

Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern, 
für Bau und Verkehr

Frank Horch, Senator der Behörde für Wirtschaft, Verkehr 
und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg

Gerald Hörster, Präsident des Eisenbahn-Bundesamtes

Dipl.-Ing. Peter Hübner, Präsident des Hauptverbands der 
Deutschen Bauindustrie e. V.

Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer, Präsident der Bundes-
ingenieurkammer e. V.

Olaf Lies, Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr

Dr.-Ing. Hans-Hartwig Loewenstein, Präsident des Zentral-
verbands des Deutschen Baugewerbes e. V.

Dr. Eva Lohse, Präsidentin des Deutschen Städtetages

Reinhard Meyer, Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie des Landes Schleswig-Holstein

Eduard Oswald, Präsident von Pro Mobilität - Initiative für 
Verkehrsinfrastruktur e. V.

Anke Rehlinger, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr des Saarlandes

Prof. Dr. Olaf Reidt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht,  
Redeker Sellner Dahs

Viele dieser Regelungen wurden 2013 durch das Gesetz zur 
Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitli-
chung von Planfeststellungsverfahren (Planungsvereinheitli-
chungsgesetz – PlVereinhG) in das allgemeine Verwaltungs-
verfahrensrecht übernommen. Dieses Gesetz führt auch 
eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung in das Verwaltungs-
verfahren ein, die dazu beitragen soll, Konflikte bereits in 
frühen Projektstadien auszuräumen. 

Trotz der vergangenen Beschleunigungsinitiativen wird 
von vielen Seiten der Bedarf gesehen, sich der Planungsbe-
schleunigung erneut anzunehmen. Zwischen Planungsbe-
ginn und Baufreigabe von Projekten vergehen in der Regel 
immer noch viele Jahre, mitunter sogar Jahrzehnte. 

Vor diesem Hintergrund hat Bundesminister Alexander Do-
brindt MdB im Juli 2016 das Innovationsforum Planungsbe-
schleunigung initiiert und dazu hochrangige Vertreter von 
Vorhabenträgern, Planern, Genehmigungsbehörden und 
Bauausführenden sowie weitere Fachexperten eingeladen. 
Damit wurden zahlreiche, mit der Planung von Verkehrs-
projekten befasste Institutionen an einen Tisch geholt, die 
zusammen über eine breite Fachkompetenz verfügen.

Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauer, Vorsitzender des Vorstands 
der BAUER AG

Dr. Ulrike Bick, Richterin am Bundesverwaltungsgericht

Thorsten Bode, Präsident der Bundesvereinigung Mittel-
ständischer Bauunternehmen e. V.

Prof. Torsten R. Böger, Geschäftsführer der VIFG Verkehrs-
infrastrukturfinanzierungsgesellschaft mbH

Johann Bögl, Gesellschafter der Firmengruppe Max Bögl

Dipl.-Ing. Dirk Brandenburger, Technischer Geschäfts- 
führer der DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- 
und -bau GmbH

Prof. Dr. Christoph Brüning, Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht und Verwaltungswissenschaften, Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel

Dr.-Ing. Volker Cornelius, Präsident des Verbandes Bera-
tender Ingenieure VBI

Martin Dulig, Sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr
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Volker Schenk, Präsident des Verbandes der Bahnindustrie 
in Deutschland e. V.

Kathrin Schneider, Ministerin für Infrastruktur und  
Landesplanung des Landes Brandenburg

Prof. Dr.-Ing. Dirk Vallée, Mitglied des Wissenschaftlichen 
Beirats beim Bundesminister für Verkehr und digitale In-
frastruktur; Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr 
der RWTH Aachen

Thomas Webel, Minister für Landesentwicklung und  
Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt

Dr. Volker Wissing, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der General-
direktion Wasserstraßen und Schifffahrt

Das Innovationsforum hatte den Auftrag, Defizite in den 
Abläufen zu identifizieren, entsprechende Lösungsvorschlä-
ge zu entwickeln und auf dieser Basis Handlungsempfeh-
lungen zu erarbeiten, wie Planungen in Deutschland effi-
zienter durchgeführt und schneller abgeschlossen werden 
können. Zur Erarbeitung konkreter Vorschläge wurden zwei 
Arbeitsgruppen gebildet, in die alle im Innovationsforum 
vertretenen Institutionen Fachexperten entsandt haben: 

 � AG Optimierung von Verwaltungsabläufen – Leitung: 
Martin Huber, Leiter des Amtes für Verkehr und Stra-
ßenwesen in der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg; 

 � AG Optimierung naturschutzrechtlicher Prüfungen –  
Leitung: Eckhard Roll, Leiter des Referates Umwelt und 
Forschung im Eisenbahn-Bundesamt. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppen sind in den Anlagen 2 
und 3 aufgeführt.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. 
(BUND) hat nach zunächst aktiver Mitarbeit im Februar 
2017 seinen Austritt aus dem Innovationsforum erklärt. 
Nach Ansicht des Verbandes enthalten die Empfehlungen 
des Innovationsforums zahlreiche Eingriffe in die Rechte 
der Umweltverbände, z. B. durch die Wiedereinführung der 
materiellen Präklusion sowie die Änderung der europä-
ischen Richtlinien zum Natur- und Artenschutz und der 
Wasserrahmenrichtlinie. Der Abschlussbericht setze damit 

einen falschen Schwerpunkt und könne daher nicht mitge-
tragen werden. 

Die Arbeitsgruppen haben auf Grundlage schriftlicher Vor-
schläge in mehreren Sitzungen Defizite und Lösungsvor-
schläge identifiziert, diese kontrovers erörtert und Hand-
lungsempfehlungen entwickelt. In die Lösungsvorschläge 
haben auch Anregungen Eingang gefunden, die nur von 
wenigen Teilnehmern unterstützt wurden. Die Handlungs-
empfehlungen enthalten hingegen nur diejenigen Vorschlä-
ge, die von einer Mehrheit der Teilnehmer für prüfenswert 
gehalten werden, auch wenn sie im Einzelfall nicht von 
allen geteilt werden. 

Die Ergebnisse der intensiven Zusammenarbeit werden im 
vorliegenden Abschlussbericht zusammengeführt. Die  
Textredaktion oblag den Arbeitsgruppenleitern mit Un-
terstützung seitens des BMVI. Zu den unterschiedlichen 
Textfassungen wurden Stellungnahmen der Teilnehmer 
eingeholt.

Aufgabe der Arbeitsgruppen sollte es nicht sein, eine auf 
Ebene der Verbände und Körperschaften abgestimmte 
Stellungnahme abzugeben. Vielmehr sollte ohne Vorbehal-
te ein Instrumentenkoffer von Handlungsmöglichkeiten 
zusammengetragen werden. Die Ergebnisse erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit und politische Kompatibilität. 
Sie sind vorab keiner abschließenden rechtlichen Prüfung 
unterzogen worden. Der Bericht des Innovationsforums 
soll Anregungen und Ideen liefern, eine intensive fachliche, 
rechtliche und politische Diskussion und Bewertung der 
Vorschläge jedoch nicht ersetzen. Vor diesem Hintergrund 
wurde im Interesse der Lesbarkeit auch darauf verzichtet, 
die widerstreitenden Argumente betreffend einzelne Vor-
schläge aufzuführen.

Die Teilnehmer sind überzeugt, dass Bund und Länder eine 
substanzielle Reform des Planungsrechts, die auch sinn-
volle Anpassungen des europäischen und internationalen 
Rechts umfassen sollte, zeitnah angehen sollten. Sie hoffen, 
mit ihren Vorschlägen dafür eine gute Grundlage geliefert 
zu haben.

Die Empfehlungen des Innovationsforums Planungsbe-
schleunigung spiegeln nicht notwendigerweise die Auffas-
sung des BMVI wider.
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 � Die Chancen der Digitalisierung werden insgesamt un-
zureichend genutzt, obwohl diese erhebliche Potenzia-
le zur Verbesserung der Planungsqualität und der Bür-
gerbeteiligung sowie zu mehr Effizienz im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens bieten. Auch die Verknüp-
fung zwischen digitalen und organisatorischen Opti-
mierungsmöglichkeiten findet zu selten statt.

 � Es gibt zahlreiche, von der Verwaltung selbst geschaffe-
ne Hürden, die eine pragmatische, kostengünstige und 
zeitsparende Aufgabenerledigung behindern. 

 � Eine echte Verknüpfung zwischen der Entwicklung 
des Umweltrechts, das mittlerweile eine kaum noch zu 
überblickende Komplexität erreicht hat, und des Infra- 
strukturrechts findet nicht statt. Aktuelle Informati-
onen über die zu erfüllenden Anforderungen stehen 
nicht in übersichtlicher Weise zur Verfügung. 

 � Das europäische Umweltrecht wird durch den Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) extensiv ausgelegt und bietet 
kaum Spielräume, um die Anforderungen der Mobilität 
pragmatisch und effizient mit denen des Umweltschut-
zes zu koordinieren.

Der vorliegende Bericht behandelt die identifizierten The-
men unter den Überschriften „Optimierung von Zusam-
menarbeit und Wissenstransfer“, „Effiziente Planungs- und 
Genehmigungsverfahren“, „Gerichtliche Zuständigkeiten 
und Verfahren“, „Digitalisierung der Infrastrukturplanung“, 
„Nationale umweltfachliche Prüfungen“ und „Europäisches 
Umweltrecht“. 

 Verkehrsinfrastrukturprojekte des Bundes durchlaufen 
nach Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan und die 
Ausbaugesetze in der Regel ein Raumordnungs- und an-
schließend ein Planfeststellungsverfahren, das mit der Er-
teilung von Baurecht abschließt. Teilweise muss zusätzlich 
eine Linienbestimmung erfolgen und ein Gesehenvermerk 
erteilt werden. 

Bei Betrachtung des Planungs- und Genehmigungsver-
fahrens und seiner Umsetzung in der Praxis zeigt sich an 
vielen Stellen Optimierungsbedarf. Er betrifft u. a. folgende 
Punkte: 

 � Fachwissen ist sehr unterschiedlich verteilt und geht 
häufig mit dem Ende eines Projekts verloren. Ein fach-
licher Austausch findet nicht immer in ausreichendem 
Maße statt. 

 � Die Anforderungen an die Planungsunterlagen und 
an die iterative Öffentlichkeitsbeteiligung führen häu-
fig dazu, dass Planungen im Laufe der Verfahrensstufen 
vom Fortschritt in Wissenschaft und Technik überholt 
werden. Die Projekte werden zudem in unterschiedli-
chen Verfahrensständen von unterschiedlichen Behör-
den und aus unterschiedlichen Blickwinkeln geprüft. 
Dadurch geht Zeit verloren und es entstehen Mehrfach-
arbeiten. 

 � Auch in einfach gelagerten Fällen werden häufig auf-
wendige Genehmigungsverfahren durchgeführt. 

II Reformvorschläge des  
Innovationsforums
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1 Optimierung von Zusammenarbeit und 
Wissenstransfer 

Um die Planung und Genehmigung von Verkehrsprojekten 
zügig abschließen zu können, müssen die Rahmenbedin-
gungen und Abläufe in den Behörden effizient gestaltet 
sein. Auf der Grundlage einer ausreichenden Personal-
ausstattung und Sachkompetenz ist es entscheidend, dass 
die mit der Planung befassten Personen im Projekt eng 
und kooperativ zusammenarbeiten. Klare Organisations-
strukturen und Verantwortlichkeiten sowie ein effektives 
Projektmanagement und Controlling sind erforderlich, um 
Fehler bei der Erstellung der Antragsunterlagen zu vermei-
den. 

Bei vielen Projekten bestehen seitens der Beteiligten Un- 
sicherheiten, welche konkreten Unterlagen in welcher 
Detailtiefe beizubringen sind. Dies führt tendenziell zu 
einer Übererfüllung der bestehenden Anforderungen. 
Insbesondere im Umweltbereich sind diese kaum noch zu 
überblicken. Sie weisen einen sehr hohen Komplexitätsgrad 
auf und entwickeln sich durch neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse und eine umfangreiche Rechtsprechung ständig 
weiter. Viele Verkehrsprojekte können selbst bei größter 
Sorgfalt praktisch nicht mehr fehlerfrei geplant werden. 
Daher sind Maßnahmen erforderlich, um wieder eine 
größere Rechtssicherheit und ein angemessenes Verhältnis 
zwischen den vorzulegenden Unterlagen und der Komple-
xität der Vorhaben herzustellen. 

1.1 Kompetenzen und Kooperation sicherstellen 

An der Planung der Verkehrsinfrastruktur sind zahlreiche 
Akteure aus Verwaltung und Wirtschaft beteiligt, die über 
unterschiedliche fachliche Hintergründe, Erfahrungen und 
Kompetenzen verfügen. Die planerischen und naturschutz-
fachlichen Fragestellungen, mit denen sie sich beschäfti-
gen, werden dabei zunehmend komplexer. Unsicherheiten 
nehmen daher bei allen Beteiligten zu. 

Die Planungen sind vor dem Hintergrund knapp bemes-
sener Personalkapazitäten, unklarer Verantwortlichkeiten 
sowie ineffizienter und nicht hinreichender Kommunika-
tion zwischen den Beteiligten teilweise nicht hinreichend 
abgestimmt. Zudem wird zu wenig in interdisziplinären 

Teams gearbeitet. Auch ein wechselseitiger Austausch 
zwischen Vorhabenträgern, Genehmigungsbehörden und 
sonstigen Beteiligten findet nicht immer von Anfang an 
in strukturierter Weise statt. Mitunter vertreten beteiligte 
Fachbehörden auch gegenläufige Interessen. Im Bereich 
der Schiene findet zudem keine strukturierte Planungs-
begleitung in zuwendungsrechtlicher Hinsicht durch die 
mittelfreigebenden Behörden statt.

Lösungsvorschläge:

Damit Behörden auf Seiten der Planung und der Geneh-
migung Verfahren effizient bearbeiten können, muss 
flächendeckend eine hinreichende Personalausstattung 
sichergestellt werden. Dazu sollte, wo erforderlich, der Per-
sonalbestand bei Vorhabenträgern und den am Verfahren 
beteiligten Behörden erhöht werden. Auch die Mitarbei-
terzahl der Verwaltungsgerichte sollte, wo nötig, erhöht 
werden, damit Verfahren, die vor Gericht geklärt werden 
müssen, zügig zu einer Entscheidung geführt werden kön-
nen.1

Es ist eine intensive und kontinuierliche Qualifizierung 
des Personals nötig, damit hochwertige Planungen erstellt 
und fundierte Genehmigungsentscheidungen getroffen 
werden können. Besonders hinsichtlich des Fortschritts der 
Digitalisierung2 und des sich schnell weiterentwickelnden 
Wissens im Bereich des Umweltschutzes und des Umwelt-
rechts3 ist eine stete Fortbildung der Mitarbeiter bedeutend. 
Hier können entsprechende Akademien, Fortbildungsange-
bote und Studiengänge bzw. Vertiefungsrichtungen Know-
how-Verlust verhindern und Weiterbildungsmöglichkeiten 
schaffen. Neue und junge Mitarbeiter sollten zudem durch 
erfahrene Kollegen geschult werden und erst dann selbst 
steuern oder prüfen, wenn sie über einen ausreichenden 
Erfahrungshorizont verfügen. Auch die Rotation von Per-
sonal, z. B. zwischen Vorhabenträger- und Genehmigungs-
seite, sollte angestoßen werden, wenn es sich jeweils um 
behördliche Stellen handelt und keine Befassung mit der 
gleichen Sache vorliegt. Zur Sicherstellung einer ausrei-
chenden Fachkompetenz in den mit Planungsprozessen 
betrauten Behörden, direkter Kontrolle über Vorhaben und 

1 Siehe Kapitel 3.
2 Siehe Kapitel 4.
3 Siehe Abschnitt 1.5.
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päische Kommission sollte frühzeitig in jene Verfahren ein-
bezogen werden, in denen sie ohnehin an einem gewissen 
Punkt um eine Stellungnahme gebeten werden muss. Die 
Zusammenarbeit kann ggf. auch im Rahmen von projekt-
begleitenden Arbeitsgruppen erfolgen.

Den Vorhabenträgern sollten darüber hinaus in den Ge- 
nehmigungsbehörden möglichst feste Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen, um eine kontinuierliche, vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit zu gewährleisten. Die Geneh-
migungsbehörden sollten – unter Wahrung ihrer Un-
abhängigkeit – eine Beratungsfunktion gegenüber den 
Vorhabenträgern wahrnehmen. Die Abstimmungswege 
zwischen Vorhabenträgern und zuständigen Behörden soll-
ten dabei klar beschrieben und ggf. in planungsbegleiten-
den Gesprächen projektindividuell festgelegt werden.

der Ersparnis von Schnittstellen sollte ein adäquates Maß 
der Planungen in Eigenleistung durch die Behörden selbst 
vorgenommen werden. 

Die behörden- und länderübergreifende Zusammenarbeit 
zwischen privaten bzw. öffentlichen Vorhabenträgern und 
Genehmigungsbehörden zu konkreten Projekten sowie 
zu übergreifenden Fragestellungen sollte verstärkt zum 
Wissensaustausch genutzt werden. Im Bereich der Schiene 
sollten das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) und das BMVI den 
Vorhabenträger von der Frühphase eines Projekts an in zu-
wendungsrechtlicher Hinsicht begleiten. Für den Umwelt-
bereich wird ergänzend die Schaffung einer Wissens- und 
Datenplattform empfohlen, die Leitfäden, Fachkonventio-
nen, Forschungsberichte und weitere aktuelle Informatio-
nen zusammenführt.4

Auch die Zusammenarbeit mit den Naturschutzver-
bänden sollte verbessert werden. Es werden regelmäßige, 
themen- und vorhabenbezogene Gespräche zwischen Ver-
tretern des BMVI, der Länder, Vorhabenträgern, Genehmi-
gungsbehörden und größeren Naturschutzverbänden emp-
fohlen, um divergierende Haltungen zu entspannen. Solche 
„Umweltdialoge“ könnten vom BMVI verkehrsträgerüber-
greifend organisiert werden. In anderen Ländern – wie 
z. B. Dänemark – ist das Verhältnis zwischen den Akteuren 
deutlich pragmatischer und kooperativer. Dies trägt auf der 
Projektebene zur Beschleunigung von Planungen bei.

Im Rahmen der Planung konkreter Vorhaben sollte die Zu-
sammenarbeit interdisziplinärer Teams gestärkt werden, 
damit an Probleme aus unterschiedlichen Perspektiven 
herangegangen werden kann. Dazu sollte der Vorhabenträ-
ger zu Beginn eines Projekts ein interdisziplinäres Pla-
nungsteam zusammenstellen, das über den notwendigen 
Sachverstand verfügt, um die komplette Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung sowie ggf. die Ausführungsplanung  
zu erstellen. In diesem sollte auch der Fachbereich Land-
schafts- und Umweltplanung vertreten sein. Je nach 
Erforderlichkeit sollten auch Experten der Verkehrswege-
planung sowie der Öffentlichkeitsarbeit frühzeitig einge-
bunden werden. Ferner sollten auch Juristen und Fachleute 
für Kosten- und Risikoanalysen das Team bereits in frühen 
Planungsstadien beraten und unterstützen. Auch die Euro-

4 Siehe Abschnitte 1.5 und 1.6.

Handlungsempfehlungen:

Den Vorhabenträgern, den Genehmigungsbehörden 
und dem BMVI wird empfohlen,

 � für eine hinreichende Personalausstattung zu sor-
gen,

 � eine gute Qualifikation des Personals sicherzustel-
len und fortlaufend weiterzuentwickeln,

 � zur Wahrung von Fachkompetenz ein adäquates 
Maß an Eigenleistungen durch die selbst planen-
den Behörden sicherzustellen,

 � einen projekt-, behörden- und länderübergreifen-
den Austausch sicherzustellen, auch zwischen pri-
vaten und behördlichen Vorhabenträgern und Ge-
nehmigungsbehörden,

 � im Bereich der Schiene eine strukturierte, frühe  
Planungsbegleitung in zuwendungsrechtlicher 
Hinsicht durch das EBA und das BMVI zu gewähr-
leisten,

 � zu Beginn der Planung eines konkreten Projekts 
ein interdisziplinäres Planungsteam zu bilden, das 
die Planungen kontinuierlich untereinander ab-
stimmt,
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1.2 Einheitliche Standards für Planungsunterlagen 
schaffen

Zahlreiche Richtlinien, Leitfäden, Hinweise und sonstige 
Regelwerke sind die Grundlage des deutschen Planungs-
rechts. Hinzu kommen spezielle Vorgaben für die einzel-
nen Verkehrsträger und im Straßenbau u. a. verschiedene 
ergänzende technische Regelungen der Länder.

Im Bereich der Bundesschienenwege konnte mit einem 
Leitfaden zur einheitlichen Gestaltung von Antragsunter-
lagen als neuer Säule der Planfeststellungsrichtlinien eine 
zwischen Vorhabenträgern und Planfeststellungsbehörde 
abgestimmte Vereinheitlichung erreicht werden, die nun 
vor dem Hintergrund neuer Planungsinstrumente und 
planrechtlicher Entscheidungen fortlaufend fortgeschrie-
ben werden muss. Gleiches gilt für die Straße mit den 
„Richtlinien zum Planungsprozess und für die einheitliche 
Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Straßenbau, Ausga-
be 2012“ (RE 2012), an die sich das EBA mit seinen Regelun-
gen angelehnt hat.

Die Anforderungen der Genehmigungs- bzw. Umweltbe-
hörden werden vom Vorhabenträger aus Angst vor drohen-
den Nachforderungen dennoch häufig strenger erfüllt als 
zwingend notwendig. Gleichzeitig stellen Letztere mitunter 
auch Anforderungen an die Vorhabenträger, die über das 
rechtlich notwendige Maß hinausgehen.

In der Folge werden im Genehmigungsverfahren häufig 
sehr detaillierte Unterlagen vorgelegt, die erst Gegenstand 
der Ausführungsplanung sein müssten.

Auch findet bei der Erstellung der Unterlagen oft keine Dif-
ferenzierung nach Größe und Komplexität der Vorhaben 
statt, wodurch ein überproportional großer Aufwand für 
kleinere Vorhaben entsteht. Auch hinsichtlich des Umfangs 
der Umweltbetroffenheit werden die Anforderungen an die 
Verfahrensunterlagen derzeit kaum differenziert, weshalb 
auch hier häufig ein Maximum an Unterlagen gefordert 
und aufgestellt wird.

Die eingereichten Unterlagen werden im Genehmigungs-
verfahren mehrfach einer inhaltlichen und fachlich-
methodischen Prüfung unterzogen. Die dabei zugrunde 
liegenden Prüfkriterien sind bisher nicht standardisiert. 
Folglich werden auf den einzelnen Verwaltungsebenen 
unterschiedliche Prüfergebnisse erzeugt, deren Spanne von 
tiefgründiger bis zu rein formaler Prüfung der Planungsun-
terlagen reicht.

Auf Seiten der Genehmigungsbehörden werden im Bereich 
der Bundesfernstraßen zudem aufgrund landesspezifischer 
Regelungen, die es neben den Rundschreiben des BMVI 
gibt, uneinheitliche Planfeststellungsbeschlüsse erstellt, de-
ren inhaltliche Qualität stark differiert, die den Gerichten 
die Überprüfung erschweren und deren Rechtssicherheit 
nicht immer gegeben ist.

Besonders bei kleineren Vorhaben wirkt außerdem die Tat-
sache verzögernd, dass auch Standardbauwerke, wie wenig 
komplexe Brücken, stets neu geplant werden.

Lösungsvorschläge: 

Es wird empfohlen, die ergänzenden länderspezifischen 
Regelungen zu den bestehenden Leitlinien, Richtlinien 
und Rundschreiben zur einheitlichen Gestaltung der An-
tragsunterlagen im Bereich der Bundesfernstraßen auf ein 
absolutes Minimum zu reduzieren bzw. zu vereinheitlichen.

Darüber hinaus sollte auch ein verkehrsträgerübergreifen-
der Abgleich der Standards angestrebt werden. Dieser ist 
insbesondere mit Blick auf die Zusammenlegung mehrerer 
Planfeststellungsverfahren zu einem gemeinsamen Ge-
nehmigungsverfahren gemäß § 78 VwVfG von Bedeutung. 
Dabei sollte auch den Anforderungen weniger komplexer 
Vorhaben wie Ersatzneubauten, Knotenpunktumbauten 

 � feste Ansprechpartner bei Vorhabenträger und Ge-
nehmigungsbehörde für den wechselseitigen Aus-
tausch zu benennen.

Dem BMVI und den Ländern wird empfohlen, 

 � mit Vertretern von Vorhabenträgern, Genehmi-
gungsbehörden und Naturschutzverbänden in  
einen regelmäßigen Austausch einzutreten.
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feststellungsbehörden, im Einzelfall sachverhaltsangepass-
te Lösungen zu erarbeiten und dem umfassenden Abwä-
gungsgebot zu genügen.

Für Standardbauwerke wie wenig komplexe Brücken 
sollten zudem Typenentwürfe einschließlich Typenstatik 
entwickelt und im Anwendungsfall als Grundlage für eine 
zügige Planung und Genehmigung verwendet werden.

und der Beseitigung von Bahnübergängen Rechnung getra-
gen werden.

Im Rahmen der Standardisierung sollte verkehrsträger-
übergreifend die Möglichkeit geschaffen werden, den Um-
fang der erforderlichen Genehmigungsunterlagen entspre-
chend der Komplexität des Vorhabens bzw. dem Ausmaß 
der Umweltbetroffenheit einzelfallbezogen zu differenzie-
ren. Ungeachtet der erforderlichen Einhaltung gesetzlicher 
Anforderungen muss es bei kleineren, risikoarmen bzw. 
weniger beeinträchtigenden Um- und Ausbauvorhaben 
möglich sein, mit einem definierten Mindestmaß an Unter-
lagen eine Genehmigung der Kosten bzw. des Baurechts zu 
erzielen. Dabei sollte die Prüfung der Umweltbelange unter 
Beteiligung der Öffentlichkeit aber dennoch stets nicht als 
Fremdkörper, sondern als integraler Bestandteil des Zulas-
sungsverfahrens behandelt werden.

Auch die Kriterien zur Prüfung der Planunterlagen soll-
ten für jede Planungsphase standardisiert werden. Bei der 
Straße wird die Ergänzung der RE 2012 um konkrete Prüf-
tabellen angeregt.

Zudem sollten verkehrsträgerübergreifend Empfehlungen 
zur Qualitätssicherung der Antragsunterlagen in die Pla-
nungsregelwerke aufgenommen werden.

Teilweise wird zur Reduzierung der umweltfachlichen Un-
terlagen vorgeschlagen, die Umweltverträglichkeitsstudie 
(UVS) aus dem Raumordnungsverfahren in das Planfest-
stellungsverfahren zu übernehmen, ohne sie inhaltlich 
fortzuschreiben.  Die aktualisierten Umweltdaten sollten 
stattdessen lediglich im landschaftspflegerischen Begleit-
plan dargestellt werden. Ein solcher landschaftspflegeri-
scher Begleitplan mit UVS-Elementen hätte den Vorteil, 
dass er die aktuellen Umweltdaten in einem Dokument 
bündeln könnte. 

Auf Basis eines regelmäßig fortzuschreibenden Muster-
Planfeststellungsbeschlusses, der in Form eines „Werk-
zeugkastens“ auch Vorlagen zu einzelnen darin enthalte-
nen Themen enthält, könnten die zuständigen Behörden 
bei der Abfassung der Planfeststellungsbeschlüsse vor 
allem hinsichtlich Aufbau und Prüfungsschemata bei 
wiederkehrenden Themen unterstützt werden. Ein solches 
Musterdokument ersetzt nicht die Verpflichtung der Plan-

Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI wird empfohlen, 

 � die Standardisierung von Planfeststellungsunter-
lagen aller Verkehrsträger gemeinsam mit den Ge-
nehmigungsbehörden voranzutreiben und damit 
auch den besonderen Anforderungen unkompli-
zierter Vorhaben Rechnung zu tragen,

 � Kriterien für die Prüfung der Planunterlagen durch 
die Genehmigungsbehörden für alle Verkehrsträ-
ger zu standardisieren,

 � die Planungsregelwerke verkehrsträgerübergrei-
fend um Empfehlungen zur Qualitätssicherung der 
Antragsunterlagen zu ergänzen,

 � einen Muster-Planfeststellungsbeschluss samt 
„Werkzeugkasten“ aus Textbausteinen zur Verwen-
dung durch die Planfeststellungsbehörden zu erar-
beiten und regelmäßig fortzuschreiben.

Den Ländern wird empfohlen,

 � die ergänzenden länderspezifischen Regelungen zu 
den bestehenden Leitlinien, Richtlinien und Rund-
schreiben zur einheitlichen Gestaltung der An-
tragsunterlagen im Bereich der Bundesfernstraßen 
auf ein absolutes Minimum zu reduzieren bzw. zu 
vereinheitlichen.

Den Vorhabenträgern wird empfohlen,

 � die Prüfung der Umweltbelange unter Beteiligung 
der Öffentlichkeit nicht als Fremdkörper, sondern 
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1.3 Projektmanagement und Controlling etablieren

Interne Abläufe bei öffentlichen bzw. privaten Vorhaben- 
trägern und Genehmigungsbehörden weisen in der heu-
tigen Planungspraxis häufig Defizite auf. Einzelne Ver-
fahrensschritte werden nicht immer effizient vorbereitet 
und durchgeführt. Vielfach fehlt es bei der Planung und 
Durchführung der Projekte an klaren Organisations-
strukturen, Verantwortlichkeiten, Verfahrenswegen und 
Entscheidungskompetenzen sowie einem unabhängigen 
Controlling. Ein systematischer Umgang mit Projektrisiken 
findet insbesondere in frühen Projektphasen häufig nicht 
statt. Zu beanstanden ist ebenso eine oft unzureichende 
Fehlerkultur, sodass negative Entwicklungen mitunter 
nicht rechtzeitig diskutiert werden und sich Fehler dadurch 
wiederholen und fortschreiben. 

Das hat zur Folge, dass insbesondere viele Großprojekte 
den geplanten Kosten- und Zeitrahmen nicht einhalten. 
Prominente Beispiele sind das Bahnprojekt Stuttgart 21, 
der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) und die Elbphil-
harmonie. 

Vor diesem Hintergrund hat das damalige Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2013 eine 
Reformkommission Bau von Großprojekten ins Leben 
gerufen. Diese hat im Juni 2015 konkrete Handlungsemp-
fehlungen vorgelegt5, die insbesondere bei größeren Pro-

5 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(Hrsg.) 2015: Endbericht der Reformkommission Bau von Groß-
projekten „Komplexität beherrschen – kostengerecht, termin-
treu und effizient“. Zugriff: http://www.bmvi.de/SharedDocs/
DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/reformkommission-bau-
grossprojekte-endbericht.pdf.

jekten6 umgesetzt werden sollten. Die Kernempfehlungen 
wurden als Aktionsplan Großprojekte im Dezember 2015 
vom Bundeskabinett beschlossen.

Lösungsvorschläge: 

Ausgehend von den Empfehlungen der Reformkommissi-
on Bau von Großprojekten sollten bei Verkehrsinfrastruk-
turprojekten die Verantwortlichkeiten klar zugeordnet, 
Prozesse und Informationspflichten eindeutig definiert 
und die Entscheidungswege und -kompetenzen klar ge- 
regelt und in einem Projekthandbuch festgelegt werden. 
Im Verlauf einer Projektplanung müssen laufend Ent-
scheidungen z. B. über die Anpassung der Planung und 
den Umgang mit neuen Tatsachen oder Risiken getroffen 
werden. Es muss gewährleistet sein, dass diese Entschei-
dungen zeitnah getroffen werden können. Zudem sollten 
die Projektbeteiligten möglichst frühzeitig die Projektziele 
definieren.

Parallel zum gesamten Planungsprozess sollte ein Risiko- 
management aufgesetzt werden, welches die möglichen  
Projektrisiken aufzeigt, diese erfasst und sowohl in finan-
zieller als auch in zeitlicher Hinsicht analysiert, Gegen-
maßnahmen aufzeigt und mögliche Risikokosten bewer-
tet. Diese Ansätze sollten in die Projektbudgets und die 
Terminpläne aufgenommen werden. Damit das Risikoma-
nagement operativ erfolgreich umgesetzt werden kann, 
muss ein entsprechender Rahmen im Sinne eines ganz-
heitlichen Projektmanagements geschaffen werden. Dazu 
gehört u. a. die Eingliederung in die organisatorischen Pro-
zesse des Projekts, eine klare Risikostrategie, klare Verant-
wortlichkeiten und Befugnisse der am Risikomanagement 
Beteiligten, festgelegte Kommunikationsprozesse sowie die 
Bereitstellung der notwendigen Ressourcen. Die Erfah-
rungen z. B. mit typischen Risiken sollten festgehalten, 
evaluiert und künftigen Projekten zur Verfügung gestellt 
werden. Aus erfolgreichen Planungsprozessen sollten auf 

6 Charakteristisch für „Großprojekte“ sind nach Auffassung der 
Reformkommission ein Investitionsvolumen von mehr als 
100 Mio. Euro, eine lange Realisierungsdauer, eine hohe Kom-
plexität der Baumaßnahmen mit einer Vielzahl von Einzel-
vorgängen und Beteiligten sowie eine hohe politische bzw. ge-
sellschaftliche Bedeutung des Projekts. Insofern können auch 
Projekte mit einem geringeren Investitionsvolumen die Kriteri-
en eines Großprojekts erfüllen.

als integralen Bestandteil des Planungs- und Zulas-
sungsverfahrens zu behandeln, 

 � Typenentwürfe für weniger komplexe Standard-
bauwerke zu entwickeln und zu nutzen.
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1.4 Einfluss des Verkehrsbereichs auf die 
Entwicklung des Umweltrechts stärken

Die Vorhabenträger müssen bei der Planung von Infra-
strukturprojekten die zunehmend komplexen Anforderun-
gen im Umwelt- und Naturschutzbereich korrekt und in 
vollem Umfang berücksichtigen. In den vergangenen Jahr-
zehnten ist verstärkt europäisches Umweltrecht erlassen 
worden, das in der Praxis erhebliche Umsetzungsschwierig-
keiten mit sich bringt.8 

Bei allen Rechtsetzungsverfahren auf europäischer Ebene 
waren deutsche Vertreter beteiligt oder sogar maßgebliche 
Treiber der Entwicklung. Dabei ist jedoch festzustellen, dass 
keine Stelle existiert, die die Interessen und Erfahrungen 
der deutschen Bundesverkehrsverwaltung aus Sicht der 
Planungs- und Projektrealisierungsseite systematisch, z. B. 
durch die situative Analyse ausgewählter großer Investiti-
onsvorhaben, erfasst und in die Abstimmungsprozesse in-

8 Siehe Kapitel 5 und 6.

diese Weise allgemeine Erfolgskriterien für gute Planungs-
prozesse abgeleitet werden. 

Im Regelfall sollte eine Projektsteuerung verbindlich ein- 
geführt werden, die Kostenentwicklung, Ablaufplanung 
und den Umgang mit projektinternen Schnittstellen be-
gleitet und überwacht. Auch die Organisation des Risiko- 
managements kann der Projektsteuerung übertragen 
werden, wenn die Projektleitung dies nicht übernimmt. Bei 
großen Projekten sollte ein kontinuierliches und objekti-
ves Controlling durchgeführt werden, in das alle Entschei-
dungsebenen des Projekts einzubeziehen sind.

Darüber hinaus hat sich im Bereich der Energieinfrastruk-
tur die Möglichkeit bewährt, gemäß §§ 29 NABEG und 43g 
EnWG ein verfahrensbezogenes Projektmanagement 
einzusetzen, das die Vorbereitung und Durchführung von 
behördlichen Verfahrensschritten übernimmt. Eine ent-
sprechende Möglichkeit sollte auch für Verkehrsinfrastruk-
turprojekte eröffnet werden.

Zudem sollte der Anlagenbestand mit Abschluss eines 
Vorhabens dokumentiert werden, damit bei künftigen 
Projekten eine gute Planungsgrundlage vorliegt. Hierbei 
sollten insbesondere moderne Planungsmethoden wie das 
Building Information Modeling7 zum Einsatz kommen.

7 Siehe Abschnitt 4.1.

Handlungsempfehlungen:

Den Vorhabenträgern wird empfohlen, 

 � Prozesse, Entscheidungswege und -kompetenzen,  
Verantwortlichkeiten und Informationspflichten  
der einzelnen Projektbeteiligten frühzeitig und 
klar zu definieren und in einem Projekthandbuch 
festzuhalten, 

 � ein systematisches und kontinuierliches Risikoma-
nagement einzuführen, in dessen Rahmen die Pro-
jektrisiken frühzeitig identifiziert, analysiert und 
bewertet, Maßnahmen zur Risikominimierung er-
griffen und Risikokosten im Projektbudget berück-
sichtigt werden, 

 � eine professionelle Projektsteuerung zu etablieren 
und ab der Entwurfsplanung zur Prüfung von Pla-
nungsinhalten, Kosten und Terminen ein unab-
hängiges, kontinuierliches Controlling einzurich-
ten, 

 � abgeschlossene Projekte zu evaluieren und die Er-
gebnisse nachfolgenden Projekten zur Vermeidung 
von Fehlern zur Verfügung zu stellen,

 � Anlagenbestände nach Abschluss von Bauvorha-
ben zwingend und unter Nutzung digitaler Metho-
den zu dokumentieren, um gute Planungsgrundla-
gen für die Zukunft sicherzustellen.

Dem BMVI wird empfohlen, 

 � eine Änderung der Fachplanungsgesetze einzulei-
ten, durch die die Möglichkeit geschaffen wird, ei-
nen Projektmanager zur Vorbereitung und Durch-
führung von Verfahrensschritten analog zu den 
Regelungen in § 29 NABEG und § 43g EnWG ein-
zusetzen.
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nerhalb der Bundesregierung und auf europäischer Ebene 
einbringt.

Lösungsvorschläge:

Es ist dringend erforderlich, die Entwicklung des Umwelt-
schutzrechts auf nationaler, europäischer und internati-
onaler Ebene durch die betroffenen Ressorts intensiv zu 
beobachten, zu begleiten und zu beeinflussen, um Fehlent-
wicklungen in der Rechtsentwicklung und -anwendung 
frühzeitig zu erkennen und entsprechend gegenzusteuern. 
Bei relevanten Rechtsetzungen müssen frühzeitig geeig-
nete Maßnahmen zur Wahrung der Belange der betroffe-
nen Ressorts aufgezeigt und zeitnah sowie wirksam in die 
Abstimmungsprozesse eingebracht werden. 

Gerade die Abläufe für den Erlass des europäischen Um-
weltrechts einschließlich der Entwicklung von Leitfäden 
und Aktionsplänen sollten analysiert und auf deren Op-
timierung hingewirkt werden. Dies betrifft insbesondere 
die Besetzung der damit befassten Gremien, eine effektive 
inhaltliche Beteiligung an der Erarbeitung von deutschen 
Positionen sowie die Beteiligung kompetenter nationaler 
Stellen an der Entwicklung von Guidance Documents der 
Europäischen Kommission. 

Die Geschäftsordnung der Bundesregierung sollte so geän-
dert werden, dass die Positionierungen Deutschlands zu 
Umweltrechtsfragen auch in vorbereitenden Ausschüssen, 
die Auswirkungen auf den Verkehrssektor haben können, 
der ausdrücklichen Zustimmung der betroffenen Ressorts 
bedürfen und auch Vertreter des Verkehrsbereichs zu ent-
sprechenden Gremien und Konferenzen entsandt werden 
können. Zum Beispiel wird die deutsche Positionierung in 
dem die Europäische Kommission unterstützenden Ver-
waltungsausschuss zur Unionsliste über invasive gebiets-
fremde Arten nicht abgestimmt. Auch Positionierungen zu 
laufenden REFIT-Prozessen9 der Europäischen Kommissi-
on, in denen Rechtsakte mit Blick auf bestehende bürokra-
tische Hürden überprüft werden, erfolgen nicht ressortab-
gestimmt. Diese Lücke sollte geschlossen werden.

9 Programm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfä-
higkeit der Rechtsetzung.

Zur Sicherstellung von Wissenstransfer und gegenseitiger 
fachlicher Unterstützung in der Verwaltung – auch über 
Umweltfragen hinaus – wird teilweise auch die Einrich-
tung eines Expertenpools mit Vertretern aus Bund, Län-
dern, Wirtschaft und Wissenschaft vorgeschlagen. Zum 
Teil wird in Anlehnung an einen Vorschlag des Deutschen 
Juristentags 2016 auch vorgeschlagen, einen neutralen, un-
abhängigen Sachverständigenrat für Streitfragen im Um-
weltbereich zu schaffen. Dieser könnte auf Basis der besten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse verbindliche Handlungs-
empfehlungen aussprechen und als Schlichtungs- und 
Begutachtungsstelle zu umweltbezogenen Streitfragen 
herangezogen werden. 
 

1.5 Wissensplattform zu Umwelt-, Natur- und  
Artenschutz etablieren

Seit der Umsetzung der EU-rechtlichen Vorgaben zum 
Gebiets- und Artenschutz in nationales Recht sowie mit der 
Fortentwicklung der nationalen und europäischen Recht-
sprechung zu diesen Themenfeldern sind die Anforderun-
gen an die Abarbeitung der naturschutzfachlichen Belange 
bei der Planung von Verkehrsinfrastruktur stark angestie-
gen. Methoden zur Erfassung, Bewertung und Maßnah-
menumsetzung mussten kontinuierlich weiterentwickelt 
werden. Die verfügbaren Methodenvorschläge, Leitfäden, 

Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI wird empfohlen,

 � die organisatorischen und personellen Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass es umweltrechtliche 
Entwicklungen auf allen Ebenen effektiv beobach-
ten, begleiten und beeinflussen kann,

 � auf eine Änderung der Geschäftsordnung der Bun-
desregierung hinzuwirken, sodass die Positionie-
rungen Deutschlands in allen Umweltrechtsfragen 
der Zustimmung der Ressorts und damit des BMVI 
bedürfen und Vertreter der betroffenen Bereiche  
und damit auch des Verkehrsbereichs zu entspre-
chenden Gremien und Konferenzen entsendet 
werden können.
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dungsrechtliche Vorgaben sollte zudem sichergestellt wer-
den, dass im Auftrag des BMVI erstellte Untersuchungen 
auf der Plattform veröffentlicht werden können.

Auf der Plattform soll u. a. über die Rahmenbedingungen 
erfolgreicher naturschutzfachlicher Maßnahmen, über 
Positiv- und Negativbeispiele sowie aktuelle Rechtsän-
derungen und Gerichtsurteile berichtet werden. Auch 
neue Forschungsergebnisse sollten hier publiziert werden. 
Insbesondere der Umgang mit arten- und habitatschutz-
rechtlichen Konflikten im Rahmen der Umweltplanung bei 
Verkehrsvorhaben sollte im Fokus der Plattform stehen. 
Aber auch die einschlägigen Standard- und Regelwerke 
in den aktuellen Fassungen sowie relevante gerichtliche 
Entscheidungen und Hinweise auf Aufsätze in Fachzeit-
schriften sollten im System vorgehalten werden. Aufwen-
dige Untersuchungen könnten damit vereinfacht werden. 
In der Folge könnten notwendige Maßnahmen deutlich 
effizienter durchgeführt werden, mit einem gleichermaßen 
ökologischen und ökonomischen Nutzen.

Auch könnten die in der Fachwelt bestehenden Erkennt-
nisdefizite über die Plattform identifiziert werden und in 
zielgerichtete Forschungsvorhaben münden.

Mit der neuen Rechtsprechung zur Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) müssen die Vorhabenträger zudem in vielen Fällen 
einen Fachbeitrag zu diesem komplexen Feld erstellen.10 
Sobald für diesen Bereich gemeinsame Lösungen entwi-
ckelt wurden oder sonstige verwertbare Erkenntnisse vor-
liegen, sollten auch sie über die Wissensplattform zugäng-
lich gemacht werden.

10 Siehe Abschnitt 6.5.

Handlungsempfehlungen, Fachkonventionen und For-
schungsberichte haben mittlerweile eine kaum noch zu 
überblickende Komplexität erreicht. Das Bundesamt für 
Naturschutz veröffentlicht zwar eine Reihe von Informa-
tionen; eine einheitliche Stelle, die alle aktuellen Informa-
tionen in übersichtlicher Weise zusammenführt, existiert 
jedoch nicht. 

Die Vorhabenträger sind durch die Rechtsprechung des 
EuGH und des BVerwG darüber hinaus zum Teil dazu 
gehalten, bei ihren Planungen die jeweils „besten einschlä-
gigen wissenschaftlichen Erkenntnisse“ zu nutzen. Diese 
finden ihren Ausdruck zum Teil in Leitfäden und Hand-
lungsempfehlungen, werden jedoch in Verwaltungspro-
zessen häufig von Projektgegnern hinterfragt und müssen 
ständig fortgeschrieben werden.

Im Rahmen vieler Vorhaben wurden „Pilotprojekte“ zum 
Umgang mit bestimmten arten- und habitatschutzrecht-
lichen Problemstellungen durchgeführt. Ergebnisse aus 
derartigen Pilotprojekten werden derzeit jedoch nur un-
zureichend vernetzt und nicht zentral verfügbar gemacht. 
Auch die Ergebnisse von wissenschaftlichen Untersuchun-
gen zu den möglichen Auswirkungen von Verkehrsinfra-
strukturvorhaben auf Arten und deren Bewältigung stehen 
meist nicht systematisch bzw. für andere Verkehrsträger 
zur Verfügung.

In Folge werden weitere Untersuchungen mit zum Teil er-
heblichen finanziellem und zeitlichem Aufwand in anderen 
Vorhaben durchgeführt, die darüber hinaus oft nicht den in 
der Rechtsprechung geforderten besten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen genügen.

Lösungsvorschläge:

Es sollte eine Wissensplattform zum Umwelt-, Natur- und 
Artenschutz eingerichtet werden, die die vorliegenden 
Methodenvorschläge, Leitfäden, Handlungsempfehlungen, 
Fachkonventionen und Forschungsberichte zusammen-
führt und veröffentlicht. Diese Plattform sollte durch eine 
unabhängige Einrichtung bereitgestellt und gepflegt und 
durch einen verkehrsträgerübergreifenden Expertenkreis 
begleitet und beraten werden. Hierbei wird eine Zusam-
menarbeit des Verkehrssektors mit dem Bundesamt für 
Naturschutz empfohlen. Durch vertragliche bzw. zuwen-

Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI wird empfohlen, 

 � eine Wissensplattform zu Fragen des Umwelt-, Na-
tur- und Artenschutzes im Verkehrsinfrastruktur-
bereich zu entwickeln und zu betreuen,

 � die Ressourcen für die zielgerichtete Sammlung, 
Digitalisierung und Auswertung vorhandener Un-
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1.6 Datenbank mit Kartierungs- und Artendaten 
schaffen 

Informationen zum Vorkommen verfahrenskritischer 
Arten und Lebensräume sind in Deutschland derzeit nicht 
flächendeckend verfügbar. Zu Beginn der Erstellung na-
turschutzfachlicher Antragsunterlagen für ein Verkehrsin-
frastrukturprojekt stehen die verantwortlichen Gutachter 
daher vor der Frage, welche Bestandsdaten zu vorkom-
menden Arten und Lebensräumen für das Vorhabengebiet 
bereits vorliegen. Es folgt eine lang andauernde Recherche-
phase. Das Konfliktpotential einer Maßnahme kann in der 
Folge oft erst nach umfassenden Erfassungen eingeschätzt 
werden.

Entscheidenden Einfluss auf den hierfür zu betreibenden 
Aufwand haben auch Behörden, da Gutachter nicht selten 
auf deren Kooperationsbereitschaft angewiesen sind. Hinzu 
kommt, dass für bestimmte Fragestellungen verschiedens-
te Stellen anzufragen sind und oftmals auch innerhalb 
von Behörden nicht immer sofort erkennbar ist, wer der 
richtige Ansprechpartner ist. Teilweise werden erforderli-
che Behördendaten nur zögerlich zur Verfügung gestellt; 
mitunter besteht Uneinigkeit über eine Kostenerstattung. 

Eine weitere Schwierigkeit kann die Beschaffung von Be-
standsdaten, die durch Dritte erhoben wurden, darstellen. 
So sind andere Vorhabenträger, Naturschutzverbände oder 
auch Private nicht immer bereit, ihre Daten zur Verfügung 
zu stellen. Teilweise ist auch nicht bekannt, dass diese über-
haupt existieren, sodass sie bei der Erstellung der Unterla-
gen nicht einbezogen werden können. 

Soll im Bereich von Natura 2000-Gebieten – dies sind 
Schutzgebiete von europäischer Bedeutung, also Fauna-
Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) und Vogelschutz-
gebiete – geplant werden, sind zusätzlich aufwendige 

Recherchen zu möglicherweise kumulierenden Projekten 
nötig. Diese werden erforderlich, bevor überhaupt mit ei-
genen Kartierungen begonnen werden kann. Dies trägt zur 
Gesamtdauer der Grundlagenerhebung bei. 

In festgesetzten Überschwemmungsgebieten, in denen 
statistisch mindestens alle 100 Jahre mit einem Hochwas-
ser zu rechnen ist, können bundesweit nur ausnahmsweise 
neue Baugebiete ausgewiesen werden. Dies betrifft auch 
den Aus- und Neubau von Straßen. Die gegenwärtigen 
Hochwassergefahrenkarten bieten allerdings oft nur einen 
groben Anhaltspunkt zur Hochwasserrelevanz eines Stra-
ßenneu- oder -ausbaus. Zur verlässlichen Beurteilung, ob 
tatsächlich eine Betroffenheit vorliegt, muss der Vorhaben-
träger aufwendige hydrologische Untersuchungen durch-
führen lassen.

Für den durch Neu- und Ausbau von Verkehrsinfrastruk-
turen verloren gehenden Rückhalteraum hat der Vorha-
benträger zudem kompatiblen Ersatz zu schaffen. Der 
Nachweis geeigneter Flächen hierfür soll über kommunale 
Hochwasserschutzregister erfolgen. Diese stehen bei den 
meisten Kommunen bislang jedoch noch nicht zur Verfü-
gung. Gegenwärtig müssen potentielle Ersatzretentionsflä-
chen mit zusätzlichem Zeitaufwand auf Nutzungskonkur-
renzen, Verfügbarkeit und sonstige Eignung überprüft und 
abgestimmt werden, ehe in konkrete Planungen eingetre-
ten werden kann.

Lösungsvorschläge:

Es sollten verkehrsträgerübergreifende Datenbanken 
aufgebaut werden, in denen alle relevanten Kartier- und 
Artendaten aus Erhebungen über Metadaten abrufbar sind. 
Diese würden dazu beitragen, dass frühzeitig Konfliktein-
schätzungen getroffen und Untersuchungsinhalte und 
-umfänge angepasst werden können. Hiervon ist eine Ver-
kürzung der Dauer der Grundlagenerhebung zu erwarten.

Die Datenbanken sollten nach einheitlichen Vorgaben 
durch die Länder aufgebaut und gepflegt werden. Sie soll-
ten für Natura 2000-Gebiete auch die jeweiligen Stamm-
datenblätter und eine Zusammenstellung durchgeführter 
Projekte mit Einfluss auf das jeweilige Gebiet enthalten 
sowie die zugehörigen FFH-Verträglichkeitsprüfungen bzw. 
-Vorprüfungen bereitstellen. Die Konzeption der Daten-

tersuchungen, Gerichtsurteile etc. zur Verfügung 
zu stellen, 

 � durch vertragliche bzw. zuwendungsrechtliche 
Vorgaben sicher zu stellen, dass im Auftrag des 
BMVI erstellte Untersuchungen auf der Plattform 
veröffentlicht werden können.
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banken sowie die Festlegung der Verantwortlichkeiten 
sollten dabei wirksam sicherstellen, dass die erforderlichen 
Daten tatsächlich eingegeben und gepflegt werden.

Auch private Vorhabenträger sollten Daten eingeben und 
abrufen können. Gleichzeitig sollten bereits öffentlich zu-
gängliche Geodaten genutzt werden. Das Schutzbedürfnis 
von Arten, die durch Sammler oder Artentourismus gefähr-
det sind, ist durch spezifische Zugangsbeschränkungen zur 
Datenbank zu gewährleisten. 

Zudem sollten die Hochwassergefahrenkarten der Länder 
häufiger aktualisiert und auf der Plattform bereitgestellt 
werden. Bei der Führung der Hochwasserschutzregister 
sollten die Länder die Kommunen kontrollieren und mit 
Personal und Sachmitteln unterstützen.

Handlungsempfehlungen:

Dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) wird empfohlen, 

 � eine Regelung im BNatSchG mit dem Ziel einzulei-
ten, dass

 y die Länder nach bundesweit einheitlichen Vor-
gaben Arten- und Kartierungsdatenbanken ein-
richten und die Daten den an Planungsprozes-
sen Beteiligten zugänglich machen, 

 y öffentliche und private Vorhabenträger ver-
pflichtet sind, Kartierungsergebnisse in diese 
Datenbanken einzugeben, 

 � hinreichende Ressourcen für die Sammlung, Aus-
wertung und Pflege vorhandener Kartierungsdaten 
aus Großprojekten zur Verfügung zu stellen. 

Dem BMVI und BMUB wird empfohlen, 

 � gemeinsam mit den Naturschutzverbänden eine 
vertragliche Vereinbarung mit dem Ziel anzustre-
ben, eine Bereitstellung der dort vorgehaltenen Da-
ten in die Datenbank zu ermöglichen,

 � gemeinsame Handlungsempfehlungen zum Pro-
blemkreis „Verkehrsinfrastrukturbau in Über-
schwemmungsgebieten“ zu erarbeiten.

Den Ländern wird empfohlen,

 � den Aktualisierungsturnus der Hochwassergefah-
renkarten zu verkürzen,

 � die Kommunen bei der Führung der Hochwasser-
schutzregister zu kontrollieren und durch Zuweisung 
von Personal- und Sachmitteln zu unterstützen.
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2 Effiziente Planungs- und  
Genehmigungsverfahren 

Das bestehende Planungs- und Genehmigungssystem 
nimmt selbst bei zügiger Durchführung aller Verfahrens-
schritte bei Vorhaben jeder Größenordnung viel Zeit in 
Anspruch. Hier gilt es, Vereinfachungsmöglichkeiten auf 
nationaler Ebene offensiv zu nutzen. 

Die Verfahren sollten so ausgestaltet werden, dass Planun-
gen mit angemessenem Aufwand rechtssicher beendet 
werden können. Die bisherigen Versuche, das bestehende 
Planungs- und Genehmigungssystem in Grenzbereichen 
der Erkenntnis- oder Prognosemöglichkeiten zu optimie-
ren, führten am Ende allerdings zu wachsendem Verfah-
rensaufwand. Daher sollte über eine Reform des bestehen-
den mehrstufigen Systems nachgedacht werden. 

Zudem sollten insbesondere bei unkomplizierten Vorhaben 
vereinfachte Genehmigungsverfahren verstärkt genutzt 
werden können. Auch ist eine moderne und effiziente Öf-
fentlichkeitsbeteiligung erforderlich, um die Belange der 
Bürger frühzeitig zu berücksichtigen und Verzögerungen 
zu vermeiden. 

Es gilt, ein pragmatisches Vorgehen mit Augenmaß zu fin-
den, das allen Schutzgütern gerecht wird. 

2.1 Kompetenzen für den Bau von 
Verkehrsinfrastruktur besser einsetzen 

Die Zuständigkeiten im Rahmen der Raumordnungs- und 
Planfeststellungsverfahren sind bei Bundesfernstraßen, 
bundeseigener Eisenbahninfrastruktur und Bundeswasser-
straßen unterschiedlich geregelt.

Die Verwaltung der Bundesfernstraßen wird derzeit im 
Rahmen der Auftragsverwaltung von den Ländern wahrge-
nommen. Der Bund hat die Sachkompetenz und finanziert 
die Zweckausgaben für Bau, Betrieb und Erhaltung der 
Bundesfernstraßen. Die Länder tragen ihre eigenen Verwal-
tungskosten einschließlich der Planungskosten. 

Bund und Länder haben sich im Oktober 2016 auf eine 
Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab dem  
Jahr 2020 und dabei auch auf eine Reform der Auftrags-
verwaltung der Bundesfernstraßen verständigt. Das 
Gesetzespaket zur Umsetzung dieses Beschlusses wurde 
am 14.12.2016 vom Bundeskabinett beschlossen. Derzeit 
läuft das Gesetzgebungsverfahren. Eine neu zu gründende 
„Infrastrukturgesellschaft des Bundes für Autobahnen und 
andere Bundesfernstraßen“ soll ab 01.01.2021 die alleinige  
Verantwortung für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, 
Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der 
Autobahnen übernehmen. Das unveräußerliche Eigentum 
am Streckennetz und der Gesellschaft privaten Rechts wird 
im Grundgesetz festgeschrieben. Hoheitliche Aufgaben 
werden künftig überwiegend durch das ebenfalls neu zu 
gründende Fernstraßen-Bundesamt ausgeübt, unter ande- 
rem auch im Bereich der Planfeststellung und Plangeneh- 
migung für den Neu- und Ausbau sowie den Erhalt von 
Bundesautobahnen.

Im Bereich der Schiene werden die Bedarfsplanvorhaben 
durch die Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes 
realisiert und vom Bund durch Zuwendungen finanziert. 
Bei der Zuwendungsgewährung sind die Vorgaben der 
Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der zu ihrer Ausle-
gung erlassenen Verwaltungsvorschriften zu beachten. 
Das in der BHO vorgesehene Prüfungsrecht des Bundes 
ist durch die Verwaltungsvorschriften des Bundes zu einer 
Prüfungspflicht ausgeweitet worden. Neben der eigenen  
Prüfung durch die Risikomanagementsysteme der 
Deutschen Bahn AG als Vorhabenträgerin und der eisen-
bahnaufsichtlichen Prüfung nach den Vorschriften der 
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung durch das Eisen-
bahn-Bundesamt hat nach den Allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften zu § 44 BHO eine eigene intensive Prüfung 
des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes durch das Eisenbahn-
Bundesamt stattzufinden. Dabei entsteht Zeit- und Verwal-
tungsaufwand. 

Im Bereich der Bundeswasserstraßen trifft ein großer Pla-
nungsbedarf auf Dienststellen, die personell und struktu-
rell häufig nicht hinreichend effizient aufgestellt sind. 

Bei den privatrechtlich organisierten Gesellschaften des 
Bundes und der Länder wird die Schaffung von Planrecht 
in den Vergütungssystemen nicht hinreichend honoriert. 
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durch das Eisenbahn-Bundesamt kann dann in Überein-
stimmung mit der BHO auf die Überprüfung von Stich- 
proben beschränkt werden.

Die Vergütungen für Vorstände und Geschäftsführer bei 
Gesellschaften, die mit der Planung von Infrastruktur-
projekten befasst sind, können neben fixen auch variable 
Bestandteile umfassen. In diesem Fall sollen sie einmalige  
oder jährlich wiederkehrende und insbesondere an den 
nachhaltigen Erfolg des Unternehmens gebundene Kom-
ponenten sowie auch Komponenten mit langfristiger 
Anreizwirkung und Risikocharakter enthalten, wie etwa 
einem Bonus-Malus-System.12 Teilweise wird vorgeschla-
gen, in diesem Zusammenhang auch den Abschluss von 
Planungsvereinbarungen und die Herbeiführung von voll-
ziehbarem Baurecht zur Umsetzung der Bedarfspläne zu 
berücksichtigen.

12 Siehe Public Corporate Governance Kodex des Bundes.

Lösungsvorschläge:

Die im derzeit laufenden Gesetzgebungsverfahren vorge-
sehene „Infrastrukturgesellschaft für die Bundesauto-
bahnen und andere Bundesfernstraßen“ sollte bei ihrem 
Betriebsbeginn so aufgestellt werden, dass sie – neben ihren 
anderen Aufgaben in den Bereichen Bau, Erhaltung, Betrieb 
und Finanzierung – auch qualitativ hochwertig sowie kos-
ten- und terminsicher, gleichzeitig aber auch zügig planen 
kann. Dabei sollte die Gesellschaft auch die Handlungs-
empfehlungen des Aktionsplans Großprojekte berücksich-
tigen.11 

Um einen Investitionsstau zu verhindern, ist eine Regelung 
über die Modalitäten des Aufgabenübergangs und der 
künftigen Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern  
im Bereich der Bundesfernstraßen dringend erforderlich. 
Das setzt unter anderem voraus, dass, wie im Gesetzent-
wurf der Bundesregierung vorgesehen, insbesondere in der 
Phase der Neustrukturierung der Bundesfernstraßenver-
waltung die Planungen uneingeschränkt vorangetrieben 
werden. Für die Übergangsphase bis zum Betriebsbeginn 
der Gesellschaft 2021 ist eine gute Gesamtlösung für die 
Beschäftigten, den Steuerzahler, die Partner in der Wirt-
schaft und die Straßennutzer vorzusehen.

Mit Blick auf eine mögliche verkehrsträgerübergreifende 
Vereinheitlichung sollten die bestehenden Entscheidungs-
prozesse bei der Planung und Genehmigung von Verkehrs-
infrastruktur unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Be-
sonderheiten organisatorisch überprüft werden. In diesem 
Zusammenhang sollte insbesondere geprüft werden, inwie-
weit die Einrichtung einer einzigen Planfeststellungsbehör-
de für alle Planfeststellungsverfahren in der Zuständigkeit 
des Bundes Effizienzgewinne mit sich brächte.

Im Bereich der Schienenwege sollte die haushaltsrecht-
liche Prüfung so verändert werden, dass die Belange der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit durch ein vom BMVI 
akzeptiertes Risikomanagementsystem der Deutschen 
Bahn AG gewährleistet werden. Dieses sollte eine qualifi-
zierte und nachvollziehbare Eigenüberprüfung durch die 
Deutsche Bahn AG mit verbindlichen Eigenerklärungen 
darstellen. Die Prüfung des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes 

11 Siehe Abschnitt 1.3.

Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI, dem Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) und den Ländern wird empfohlen,

 � die Infrastrukturgesellschaft für Bundesfernstra-
ßen so aufzubauen und auch bei der Finanzierung 
der Bundesschienenwege grundsätzlich sicherzu-
stellen, dass jeweils die Empfehlungen des Aktions-
plans Großprojekte umfassend berücksichtigt wer-
den,

 � für die Übergangsphase eine gute Gesamtlösung 
für die Beschäftigten, den Steuerzahler, die Part-
ner in der Wirtschaft und die Straßennutzer vor-
zusehen, 

 � die Anreizsysteme der mit der Planung von Ver-
kehrsinfrastruktur betrauten Gesellschaften stär-
ker an der Schaffung vollziehbaren Baurechts oder 
an Inbetriebnahmeterminen zu orientieren.

Dem BMVI und dem BMF wird empfohlen, 

 � zur Vereinfachung der Zuwendungsfinanzierung 
der Eisenbahnprojekte das Risikomanagement- 
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2.2 Planungs- und Genehmigungssystem 
umfassend reformieren

Verkehrsinfrastrukturvorhaben des Bundes durchlaufen 
ein mehrstufiges Planungs- und Genehmigungssystem. Da-
bei erstellt der Vorhabenträger auf der Grundlage der vom 
Bundesgesetzgeber beschlossenen Bedarfspläne zunächst 
eine Voruntersuchung für ein Projekt, die als Grundlage für 
das Raumordnungsverfahren dient und in der im Regelfall 
bereits eine erste Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
stattfindet.

Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist, folgt insbeson-
dere beim Bau neuer Bundesfernstraßen, mit Ausnahme 
von Ortsumgehungen, und von Wasserstraßen die Linien- 
bestimmung durch den Bund. Die Linienbestimmung ist 
ebenso wenig wie das Ergebnis eines Raumordnungsver-
fahrens selbständig gerichtlich überprüfbar, entfaltet aber 

für die staatlichen Stellen eine Bindungswirkung und 
enthält den Auftrag zur weiteren Planung des Projekts. 
Fehler und Abwägungsdefizite können rechtlich erst durch 
Anfechtung des späteren Planfeststellungsbeschlusses vom 
Gericht festgestellt werden. Für Eisenbahnen existiert ein 
vergleichbares Instrument der Trassenfestlegung nicht.

Der Vorhabenträger erstellt bei der Straße anschließend die 
Entwurfsplanung. Deren entscheidungsrelevante Unterla-
gen werden dem Bund vorgelegt. Dieser versieht sie nach 
Prüfung mit einem sogenannten Gesehenvermerk, der 
Aussagen zur Finanzierung und zur grundsätzlichen Ver-
einbarkeit des Projekts mit den gesetzlichen Vorgaben  
enthält. An die nachfolgende Genehmigungsplanung 
schließt sich verkehrsträgerübergreifend im Regelfall ein 
Planfeststellungsverfahren an.

Diese bestehenden Planungsabläufe werden nicht immer 
effizient gehandhabt und sind den Anforderungen an die 
Qualität der Verfahren und Zulassungsentscheidungen 
häufig nicht gewachsen. 

Das gestufte Genehmigungsverfahren führt dazu, dass 
jedes Verkehrsinfrastrukturprojekt in unterschiedlichen 
Planungsständen von unterschiedlichen Behörden und aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln geprüft wird. So wird z. B. 
sowohl im Raumordnungsverfahren als auch im Planfest-
stellungsverfahren eine UVP durchgeführt. Dadurch geht 
Zeit verloren und es werden Mehrfacharbeiten erforderlich. 

Auch die auf jeder Verfahrensstufe vorgesehene Bürgerbe-
teiligung kann nicht effektiv durchgeführt werden, wenn 
durch die langen Zeitabläufe die zu Beteiligenden wechseln 
und getroffene Verabredungen immer wieder neu verhan-
delt werden müssen.

Insbesondere im Bereich der Trassenfestlegung und der 
Berücksichtigung der Landesraumordnung besteht zudem 
keine einheitliche Handlungsweise der einzelnen Verkehrs-
träger. Während bei Neubauvorhaben in den Bereichen 
Straße und Wasserstraße eine Linienbestimmung durch 
das BMVI vorgesehen ist, legen bei Schienenprojekten die 
Eisenbahnunternehmen des Bundes als Vorhabenträger die 
Trasse fest. 

system der Deutschen Bahn AG um eine qualifi-
zierte und nachvollziehbare Eigenüberprüfung mit 
verbindlichen Eigenerklärungen zur Einhaltung 
der Vorschriften der BHO zu ergänzen, 

 � die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 44 
BHO dahingehend zu überarbeiten, dass die Ver-
wendungsprüfung durch das Eisenbahn-Bundes-
amt in Übereinstimmung mit der BHO auf die 
Überprüfung von Stichproben beschränkt wird.

Dem BMVI wird empfohlen, 

 � die Zusammenarbeit im Rahmen der Auftragsver-
waltung für Bundesstraßen zu optimieren,

 � mit Blick auf eine mögliche Vereinheitlichung 
der Entscheidungsprozesse für die unterschiedli-
chen Verkehrsträger zu prüfen, ob eine einheitliche 
Planfeststellungsbehörde für alle Planfeststellungs-
verfahren in der Zuständigkeit des Bundes einge-
richtet werden sollte,

 � zu prüfen, ob Kompetenzen für die Infrastruktur-
entwicklung im BMVI verkehrsträgerübergreifend 
stärker gebündelt werden können.
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sind nur noch erforderlich, soweit sie aus der Vertiefung 
der Planung resultieren.

Es wäre nur noch eine Behörde für das Verfahren zustän-
dig. Die Variantenentscheidung muss von derselben Behör-
de verantwortet werden, die auch die abschließende Ent-
scheidung über die Planfeststellung trifft. Nach Abschluss 
der Prüfung der Belange der Raumordnung müsste sich 
keine neue Behörde in das Verfahren einarbeiten. 

Abschaffung der Linienbestimmung 

Möglich wäre auch die weniger weitreichende Option, den 
formalen Verfahrensschritt der Linienbestimmung durch 
den Bund bei Bundesfernstraßen- und Wasserstraßenneu-
bauprojekten abzuschaffen. Linienbestimmungen finden 
ohnehin faktisch nur bei Neubauprojekten statt. Im Be-
reich der Wasserstraßen hat die Linienbestimmung daher 
kaum praktische Bedeutung. Bei Straßenprojekten ist sie 
nur bei großen Neubauprojekten vorgesehen. Ein sachli-
cher Grund, warum bei Straßen- und Wasserstraßenbau-
projekten eine Linienbestimmung erforderlich ist, bei der 
Schiene hingegen nicht, ist nicht erkennbar.

Die Vorzugsvariante könnte bei der Straße unter Verzicht 
auf die interne Verbindlichkeit wie bei der Schiene im 
Lichte der Raumverträglichkeitsprüfung durch den Vorha-
benträger festgelegt oder mit dem fernstraßenrechtlichen 
Gesehenvermerk ausgewählt werden. Mindestens kommt 
ein fakultativer Verzicht auf die Linienbestimmung bei 
Bundesstraßen in Betracht, die auch künftig in der Auf-
tragsverwaltung der Länder geführt werden.

Anfechtbarkeit der Linienbestimmung 

Vorgeschlagen wird teilweise, eine verbindliche Linienbe-
stimmung für die Eisenbahn- und Bundesfernstraßenvor-
haben einzuführen und einer gerichtlichen Überprüfung 
zugänglich zu machen, um frühzeitig im Projekt Klarheit 
über den Trassenverlauf und damit auch über die grund-
sätzliche Zulässigkeit des Projekts zu erhalten.

Die Raumverträglichkeitsprüfung wäre dann statt in das 
Raumordnungsverfahren in das Verfahren der Linienbe-
stimmung zu integrieren. Das Raumordnungsverfahren 
entfiele dadurch. Die Alternativenprüfung würde bereits im 

Lösungsvorschläge:

Es besteht Einigkeit darüber, dass die Effizienz und Bürger- 
nähe der Planungs- und Genehmigungsverfahren ver-
kehrsträgerübergreifend gesteigert werden kann. Dabei 
sind verschiedene Reformansätze denkbar. Diese sind 
unterschiedlich weitreichend und setzen an verschiedenen 
Stellen der Verfahren an. Es werden folgende Lösungs-
möglichkeiten vorgeschlagen, die nicht alle untereinander 
kompatibel sind:

Integration des Raumordnungs- in das Planfeststellungs-
verfahren

Es wird vorgeschlagen, das Raumordnungsverfahren in das 
Planfeststellungsverfahren zu integrieren und das Verfah-
ren der Linienbestimmung im Fernstraßen- und Wasser-
straßenrecht abzuschaffen. 

Nach diesem Integrationsmodell wird der Vorhabenträger 
zunächst mehrere Trassenvarianten untersuchen und der 
Planfeststellungsbehörde zur Bestimmung einer Vorzugs-
variante vorlegen. 

Aufgabe der Planfeststellungsbehörde ist es sodann, in 
einem unselbständigen ersten Verfahrensabschnitt die 
Vorzugsvariante zu bestimmen. Die hierfür erforderlichen 
Ermittlungen schließen eine Umweltverträglichkeitsstudie, 
eine Raumverträglichkeitsprüfung und eine frühzeitige 
Bürgerbeteiligung ein. Auf dieser Grundlage werden vom 
Vorhabenträger konkrete Planfeststellungsunterlagen für 
die im ersten Verfahrensabschnitt festgelegte Vorzugsva-
riante erarbeitet. Die Planfeststellung selbst erfolgt nach 
Durchführung des zweiten Verfahrensabschnitts, der in 
seiner Ausgestaltung dem heutigen Planfeststellungsver-
fahren entspricht. 

Ziel dieses Vorschlags ist es, die derzeit vorgesehenen ein-
zelnen Verfahrensstufen in einer Hand zusammenzufüh-
ren, um Doppelarbeiten sowie Doppelprüfungen so weit 
wie möglich zu vermeiden. 

Das gilt insbesondere auch für die UVP. Auf die im Rahmen  
der Variantenprüfung erarbeiteten Unterlagen kann im 
zweiten Teil des Verfahrens in vollem Umfang Bezug ge-
nommen werden. Ergänzende Umweltuntersuchungen 
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Linienbestimmungsverfahren – statt erst im Planfeststel-
lungsverfahren – abschließend durchgeführt werden. Die 
Planfeststellung würde sich dann auf die konkret erforder-
lichen Bauwerke und landschaftspflegerischen Maßnah-
men beschränken und dadurch deutlich entlastet. Klagen 
gegen den Planfeststellungsbeschluss könnten sich nicht 
mehr gegen die Trassenführung richten.

Aufgrund der mangelnden Betrachtungstiefe erscheint 
eine rechtssichere Entscheidung über die Linie zu diesem 
Zeitpunkt allerdings schwer erreichbar. Zudem wird auf 
diese Weise eine weitere Klagemöglichkeit geschaffen, die 
wiederum zu weiterer Segmentierung und Verzögerung 
führt. Im Ergebnis kann auch nicht zuverlässig ausge-
schlossen werden, dass Einwände gegen die linienbestimm-
te Variante erst im Klageverfahren gegen den Planfeststel-
lungsbeschluss geltend gemacht werden.

Teilweise wird auch vorgeschlagen, dass die Raumord-
nungsbehörde die Vorzugsvariante bestimmt und diese 
Entscheidung anfechtbar gemacht werden sollte. Auf diese 
Weise würde eine Art „Grundplanfeststellung“ im Rahmen 
der Raumordnung geschaffen. 

Gesetzliche Linienbestimmung

Es wird zudem vorgeschlagen, dass der Bundesgesetzgeber  
bei wichtigen Vorhaben des Vordringlichen Bedarfs über 
die Bedarfsplanfeststellung hinaus bei mehreren Trassen- 
alternativen die Linie, die Gegenstand der Planfeststellung 
werden soll, auf Grundlage einer Strategischen Umwelt-
prüfung durch Bundesgesetz bestimmt. Das wäre insbe-
sondere in den Fällen sinnvoll, in denen eine unanfecht-
bare Entscheidung über die Linie erforderlich ist, um ein 
Planfeststellungsverfahren auf verlässlicher Grundlage 
betreiben zu können. 

Projektspezifisches Planungsgesetz 

In der Vergangenheit wurden einzelne Vorhaben direkt 
vom Deutschen Bundestag durch Gesetz beschlossen. Diese 
Möglichkeit führt aber angesichts der Vielzahl von Vor-
haben zu erheblichen Problemen für die Legislative und 
bewegt sich in engen verfassungsrechtlichen Grenzen. In 

besonders gelagerten Situationen mag dieses Instrument in 
Betracht kommen, es erscheint jedoch nicht geeignet, um 
als Regellösung zu dienen. 

Vorläufige Anordnung von Teilmaßnahmen

Das Instrument der vorläufigen Anordnung in Bezug auf 
Teilmaßnahmen, das in § 14 Abs. 2 WaStrG vorgesehen ist 
und einen frühzeitigen Maßnahmenbeginn bei Wasserstra-
ßen ermöglicht, sollte fachgesetz- und damit verkehrsträ-
gerübergreifend eingeführt werden. Ähnliche Regelungen 
zur Zulassung des vorzeitigen Beginns finden sich in § 8a 
BImSchG, § 37 KrWG, § 17 WHG, § 57b Abs. 1 BBergG sowie 
in § 39 Abs. 8 BbgStrG.

Damit könnte den aufgezeigten Defiziten etwa im Hinblick 
auf einen frühzeitigen Grunderwerb oder die Durchfüh- 
rung von bestimmten Einzelmaßnahmen, wie z. B. Ro-
dungsarbeiten, Rechnung getragen werden, ohne damit 
gleichzeitig auf die mit dem Abschluss des gestuften Zulas-
sungsschritts einhergehende Rechtssicherheit zu verzich-
ten.

Anhörungsverfahren im Bereich Schiene

Innerhalb der bestehenden Strukturen von Planfeststel-
lungsverfahren sollte im Bereich der Schiene die Planfest- 
stellungsbehörde zur Vermeidung von Doppelarbeiten 
auch für die Durchführung der Anhörungsverfahren 
zuständig sein. Zur Umsetzung der Maßnahme wäre eine 
Änderung von § 3 Abs. 2 BEVVG notwendig. Bei den Ver-
kehrsträgern Straße und Wasserstraße ist die Einheit von 
Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde bereits weitge-
hend realisiert. 

Vorlagegrenzen im Straßenbau

Vorgeschlagen wird teilweise auch, die Vorlagegrenzen für 
Entwurfsplanungen im Bundesfernstraßenbau, d. h. die 
monetären Grenzen, ab denen die Erteilung eines Gesehen-
vermerks durch das BMVI notwendig ist, deutlich anzuhe-
ben. Gleiches gilt für die Summe, ab der Vergaben der Län-
der im Straßenbau der Genehmigung des Bundes bedürfen.
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2.3 Vereinfachte Verfahren und 
Genehmigungsverzicht verstärkt nutzen 

Planfeststellungsverfahren sind aufwendige und relativ  
langwierige Verfahren. Für die Realisierung kleinerer, 
wenig kontroverser Vorhaben erscheinen diese oftmals 
nicht angemessen. Der deutsche Gesetzgeber hat daher das 
vereinfachte Instrument der Plangenehmigung geschaffen 
und in § 74 Abs. 6 VwVfG gesetzlich verankert. In § 74 Abs. 7 
VwVfG hat er zudem die Möglichkeit geschaffen, in Baga-
tellfällen auf jede förmliche Genehmigung zu verzichten.

Aufgrund sehr unterschiedlicher Auffassungen, wann bei-
spielsweise die Rechte von Betroffenen nur unwesentlich 
beeinträchtigt sind, finden die Plangenehmigung und der 
Genehmigungsverzicht in der Praxis jedoch zu selten An-
wendung. Auf UVP-pflichtige Vorhaben ist die Plangeneh-
migung – wie aus § 74 Abs. 6 S. 1 Nr. 4 VwVfG folgt – dabei 
nicht anwendbar. Die Zulassung relativ unkritischer Pro-
jekte mittels Planfeststellungsbeschluss nimmt folglich in 
der Praxis oft unnötig viel Zeit in Anspruch und verursacht 
vermeidbare Kosten.

Lösungsvorschläge:

Die Instrumente der Plangenehmigungen und des Geneh-
migungsverzichts sollten unter Ausnutzung der gesetzli-
chen Voraussetzungen verstärkt genutzt und die Eignung 
von Projekten für die Anwendung dieser Instrumente be-
reits in frühen Planungsphasen explizit festgestellt werden.

Insbesondere beim Ersatzneubau von Brücken und bei 
Instandhaltungsarbeiten sollten häufiger vereinfachte  
Genehmigungsverfahren zur Anwendung kommen. 
Planfeststellung und auch Plangenehmigung sind hier 
lediglich erforderlich, wenn die Bundesfernstraße bzw. 
der Schienenweg gemäß §§ 17 S. 1 FStrG und 18 S. 1 AEG 
„geändert“ wird. Liegt keine Änderung vor, ist das Vorha-
ben genehmigungsfrei. Zur Stärkung der Rechtssicherheit 
wird vorgeschlagen, in einer Anlage zu den Fachplanungs-
gesetzen diejenigen konkreten Projekte oder Kategorien 
von Baumaßnahmen zu benennen, die unter die Begriffe 
der Unterhaltung und Instandhaltung fallen und somit mit 
Blick auf die oben genannten Kriterien vom Erfordernis 
der Planfeststellung und Plangenehmigung ausgenommen 

Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI wird empfohlen,

 � eine Änderung der Fachplanungsgesetze dahinge-
hend einzuleiten, dass

 y die Belange der Raumordnung statt in einem ei-
genständigen Raumordnungsverfahren inner-
halb eines zweistufig gestalteten Planfeststel-
lungsverfahrens geprüft werden, 

 y entsprechend § 14 Abs. 2 WaStrG die Möglich-
keit einer vorläufigen Anordnung in Bezug auf 
Teilmaßnahmen auch für die Straße und die 
Schiene vorgesehen werden kann, 

 � zu prüfen, inwieweit bei Vorhaben, die in den Aus-
baugesetzen genannt sind und raumordnerischen 
Zielen entgegenstehen, die Durchführung des Wi-
derspruchsverfahren gemäß § 5 Abs. 3 ROG er-
leichtert oder verzichtbar gemacht werden kann,

 � zu prüfen, ob bei wichtigen Vorhaben des Vor-
dringlichen Bedarfs oder sonst in geeigneten Fällen 
die Vorzugsvariante auf Grundlage einer geeigne-
ten Strategischen Umweltprüfung durch Bundes-
gesetz festgelegt werden könnte, 

 � die Linienbestimmung nach § 16 FStrG bei Bun-
desstraßen in Auftragsverwaltung der Länder fa-
kultativ zu gestalten,

 � zu prüfen, ob die Vorlagegrenzen für Entwurfspla-
nungen im Bundesfernstraßenbau deutlich ange-
hoben werden können.

Dem BMVI und den Ländern wird empfohlen,

 � durch Änderung von § 3 Abs. 2 BEVVG die Zustän-
digkeit für Anhörungsverfahren im Bereich der 
Bundesschienenwege von den Ländern auf das Ei-
senbahn-Bundesamt zu übertragen.
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werden.13 Die Planfeststellungsrichtlinien des Eisenbahn-
Bundesamtes nennen detailliert Fallgruppen, in denen 
ein Erfordernis zur Planfeststellung nicht besteht. Diese 
Richtlinien sollten laufend daraufhin überprüft werden, ob 
weitere Fallgruppen einbezogen werden können.

Im Bereich der Brücken kommen Genehmigungsfreiheiten 
u. a. dann in Betracht, wenn bei Bauwerken mit sog. zwei-
geteiltem Überbau ein identischer Ersatzneubau geschaf-
fen wird und nur der Überbau ausgetauscht wird, ohne 
dass eine Kapazitätserweiterung stattfindet. Auch bei der 
provisorischen Errichtung einer neuen Behelfsbrücke als 
Übergangsbauwerk bis zur Herstellung des Ersatzbauwerks 
ließe sich argumentieren, dass es sich nur um einen vorü-
bergehenden Eingriff handelt, der die Maßnahme nicht zu 
einer Änderung werden lässt. 

Darüber hinaus sollte das Instrument der Plangenehmi-
gung stärker genutzt werden. Anstelle eines Planfeststel-
lungsbeschlusses kann bereits jetzt eine Plangenehmigung 
erteilt werden, wenn Rechte Dritter nur unwesentlich be-
einträchtigt werden, mit den Trägern öffentlicher Belange 
das Benehmen hergestellt wurde und keine reguläre Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nach dem VwVfG erforderlich ist.

Um den Anwendungsbereich von Plangenehmigungen 
insbesondere bei einfach gelagerten Projekten wie z. B. 
bestimmten Brückenbauwerken zu erhöhen, sollte in den 
Fachplanungsgesetzen ausdrücklich geregelt werden, dass 
diese auch bei bestehender UVP-Pflicht zur Anwendung 
kommen können. In die Fachplanungsgesetze könnte dazu 
eine Ausnahmeregelung aufgenommen werden, wie sie für 
die neuen Länder in § 17b Abs. 1 Nr. 1 FStrG geregelt war. 
Dazu sollte sie vorsehen, dass UVP-pflichtigen, in einer 
Anlage näher bezeichneten Projekten abweichend von § 74 
Abs. 6 VwVfG statt eines Planfeststellungsbeschlusses eine 
Plangenehmigung erteilt werden kann und dass in diesen 
Fällen nur eine reduzierte Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
§ 9 Abs. 3 UVPG stattfinden muss. Insbesondere für den Er-
satzneubau von Brücken sollte diese Regelung gelten. 

13 Eine vergleichbare, wenn auch sehr unübersichtliche Regelung 
stellt der englische „Town and Country Planning (General Per-
mitted Development) (England) Order“ vom 15.04.2015 dar.

Entsprechendes Bewusstsein kann auch durch die Heraus-
gabe von Leitfäden geschaffen werden.

Es sollte daher eine Checkliste entwickelt werden, die über 
die Planfeststellungsrichtlinien14 hinaus geht und anhand 
der Vorhabenträger und Planfeststellungsbehörden nach 
eindeutigen Kriterien entscheiden können, ob bei einem 
konkreten Projekt das Instrument der Plangenehmigung 
oder der Entfall eines Genehmigungsverfahrens in Frage 
kommen. Hierdurch könnten die bestehenden Spielräume 
innerhalb der geltenden Rechtslage bereits kurzfristig stär-
ker genutzt werden. Als Orientierung könnte der Leitfaden 
„Entfallen von Planfeststellung und Plangenehmigung bei 
Maßnahmen an Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen 
in Hessen“ von Hessen Mobil dienen, der anschaulich die 
Fälle darstellt, in denen das Baurecht im Wege der Un-
terbleibensentscheidung geschaffen werden kann. Damit 
würde das Bewusstsein bei den Rechtsanwendern für diese 
Instrumente geweckt. Außerdem würden hierdurch die 
möglicherweise bestehenden Hemmnisse gegenüber einer 
Anwendung dieser Instrumente genommen. 

Die Rechtssicherheit der Verfahrensbeteiligten könnte zu-
sätzlich durch die formelle Einführung eines bislang nicht 
geregelten, in der Verwaltungspraxis allerdings anerkann-
ten „Unterbleibensbescheids“ gestärkt werden. Mit diesem 
bestätigt die Planfeststellungsbehörde dem Vorhabenträger 
die Verzichtbarkeit sowohl eines Planfeststellungs- als auch 
eines Plangenehmigungsverfahrens. Dadurch würden diese 
verfahrensfreien Vorhaben allerdings wieder Gegenstand 
eines Verwaltungsverfahrens und der „Unterbleibensbe-
scheid“ zum möglichen Gegenstand einer Verbandsklage.

14 Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfernstra-
ßengesetz (Planfeststellungsrichtlinien 2015), Verkehrsblatt- 
Dokument Nr. B 5001 - Vers. 06/15.

Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI wird empfohlen,

 � zu prüfen, ob in einer Anlage zu den Fachplanungs-
gesetzen diejenigen konkreten Projekte oder Kate-
gorien von Baumaßnahmen benannt werden soll-
ten, die mit Blick auf die Voraussetzungen der §§ 17 
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herausgegebene Handbuch für eine gute Bürgerbeteili- 
gung,15 das in der Praxis gut angenommen wurde. 

Dennoch wird immer wieder kritisiert, dass die Öffentlich-
keit zu spät in grundsätzliche Diskussionen zu kontrover-
sen Projekten eingebunden würde – zu einem Zeitpunkt, 
an dem bereits viele Details eines Vorhabens festgelegt 
seien. Auch die Kompetenz der Verantwortlichen, im Ver-
fahren eine hochwertige Beteiligung der Öffentlichkeit 
sicherzustellen, wird nicht immer als zufriedenstellend 
angesehen.

Von anderer Seite wird jedoch auch ein an manchen Stellen 
nicht zielführendes „zu viel“ an Beteiligung moniert. Die 
Akzeptanz für ein Vorhaben, die z. B. im Rahmen eines 
Dialogforums im Vorfeld des Raumordnungsverfahrens 
hergestellt wird, kann im Rahmen des Planfeststellungsver-
fahrens schnell ins Gegenteil umschlagen, wenn mehrere 
Jahre zwischen den Verfahren liegen und sich der Kreis der 
Beteiligten inzwischen verändert hat. 

Zudem wird in der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach Änderungen an bereits ausgelegten Plänen ein ver- 
zögerndes Beteiligungsinstrument mit geringem Nutzwert 
für alle Involvierten gesehen.

Auch die konkreten Modalitäten der öffentlichen Ausle-
gung von Unterlagen im Planfeststellungsverfahren sowie 
der Umgang mit Einwendungen werden mitunter als in- 
effizient und verfahrensverzögernd angesehen.

Lösungsvorschläge:

Damit bereits früh zu treffende, grundsätzliche Festlegun-
gen zu Projekten eine breite Anerkennung in der Öffent-
lichkeit finden können, wird in Anlehnung an die Erfah-
rungen aus Dänemark die Durchführung einer zentralen 
Ideenphase zu Beginn der Planungen von voraussichtlich 
kontroversen Vorhaben vorgeschlagen. Ziel der Ideenphase 
ist eine Optimierung des Vorhabens durch eine frühzeitige, 
intensive Einbindung der Ideen und Vorschläge der Öffent-

15 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2014: 
Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung, Planung von Groß-
vorhaben im Verkehrssektor. Zugriff: https://www.bmvi.de/
SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/handbuch- 
buergerbeteiligung.pdf.

2.4 Öffentlichkeitsbeteiligung modern und effizient 
ausgestalten

Eine gute Beteiligung der Öffentlichkeit ist in den letzten 
Jahren zu einem zentralen Element bei der erfolgreichen 
Realisierung von Infrastrukturprojekten geworden. Eine 
umfassende, frühzeitige und kontinuierliche Bürgerbeteili-
gung ist gerade bei kontroversen Projekten unverzichtbar. 
Vor diesem Hintergrund sehen die bestehenden formellen 
Verfahren auf allen Ebenen – d. h. beim Bundesverkehrs-
wegeplan sowie im Raumordnungs- und Planfeststellungs-
verfahren – eine entsprechende Bürgerbeteiligung vor. 
Hinweise zur Ausgestaltung dieser formellen Beteiligung 
sowie zu deren Ergänzung durch informelle Beteiligungs-
elemente enthält das vom BMVI erstmalig im Jahr 2012  

S. 1 FStrG und 18 S. 1 AEG keiner Genehmigung be-
dürfen,

 � eine Änderung der Fachplanungsgesetze mit dem 
Ziel einzuleiten, dass für bestimmte, in einer An-
lage benannte UVP-pflichtige Projekte nur eine 
Plangenehmigung erforderlich ist und in diesen 
Fällen lediglich eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 9 Abs. 3 UVPG durchgeführt werden muss,

 � eine Handlungsempfehlung für die Prüfung zu er-
arbeiten, wann bei Verkehrsinfrastrukturvorhaben  
nach geltender Rechtslage eine Plangenehmigung  
durchgeführt werden kann und wann sowohl 
Planfeststellung als auch Plangenehmigung ent-
behrlich sind.

Den Vorhabenträgern wird empfohlen,

 � die Spielräume zur Anwendung von Plangenehmi-
gung und Planfreiheit im geltenden Rechtsrahmen 
bei konkreten Projekten auszunutzen und in der 
Planung explizit die Planrechtsfreiheit von Vorha-
ben bzw. deren Eignung für eine Plangenehmigung 
anzustreben.
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lichkeit in einem sehr frühen Stadium der Projektplanung 
und -gestaltung, d. h. noch deutlich vor der Vorplanung. 
Hierbei böten auch Planungswettbewerbe, welche als  
Ideen- oder Realisierungswettbewerbe durchgeführt 
werden könnten, die Möglichkeit, die beste Alternative zu 
ermitteln. Die Ideenphase könnte als freiwilliges Element 
in den Planungsprozess eines Vorhabens integriert werden. 
Initiator einer solchen Phase sollte der Vorhabenträger sein.

Als zentrale, breite und frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili- 
gung könnte die Ideenphase ihre Stärken am besten entfal-
ten, wenn ihr ein einzelnes, zentrales Genehmigungsver-
fahren nachgelagert wäre, sodass sich die Faktenlage zwi-
schen Ideenphase und Genehmigung möglichst nur noch 
geringfügig ändert. Der Fokus der weiteren Beteiligung läge 
im Genehmigungsverfahren dann auf der Einbindung der 
unmittelbar vom Projekt Betroffenen. Zur erfolgreichen 
Einführung der Ideenphase erscheinen daher umfangrei-
che, das zentrale Genehmigungsverfahren beschleunigende 
Reformen unverzichtbar, beispielsweise die Integration des 
Raumordnungs- in das Planfeststellungsverfahren.16 

Durch die Ideenphase könnten eine signifikante Steigerung 
der Akzeptanz in der Öffentlichkeit erreicht sowie Korrek-
turen am Vorhaben frühzeitig und kostengünstig vorge-
nommen werden. Die Ideenphase nähme infolgedessen 
Druck aus dem nachfolgenden Genehmigungsverfahren 
und könnte unter Umständen auch Diskussionen über das 
„Ob“ eines Vorhabens im Anhörungsverfahren erheblich 
reduzieren.

Als Alternative hierzu wird teilweise die Gründung einer 
nationalen Kommission für gute Beteiligung nach dem 
Vorbild der französischen „Commission nationale du débat 
public“ vorgeschlagen. Aufgrund der unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen in Deutschland und Frankreich 
müsste jedoch geklärt werden, inwieweit sich das französi-
sche Verfahren auf Deutschland übertragen lässt.

Generell sollten Vorhabenträger zudem sicherstellen, dass 
Beteiligungsverfahren gut geplant und professionell orga- 
nisiert werden. Dazu bedarf es entsprechender Finanz-
mittel. Ferner sollten Vorhabenträger sicherstellen, dass in 
Beteiligungsverfahren stets Mitarbeiter eingesetzt werden, 

16 Siehe Abschnitt 2.2.

die in professioneller Verfahrenskommunikation geschult 
sind und eine Brücke zwischen den Anliegen der Öffent-
lichkeit und den technischen und rechtlichen Erfordernis-
sen eines Vorhabens schlagen können. Dabei sollte geprüft 
werden, ob eine Moderation durch neutrale Externe die 
Kommunikation zwischen den Beteiligten verbessern 
kann.

Ein besonderer Fokus sollte auf dem frühzeitigen, inten-
siven und konstruktiven Austausch mit den relevanten 
Verbänden liegen. Dadurch sollen Planungen optimiert 
und spätere Klagen möglichst vermieden werden.

Zudem wird teilweise vorgeschlagen, bei der Ermittlung 
des Verkehrswegeausbaubedarfs eine Bürgerbeteiligung 
auf dezentraler Ebene durchzuführen, bei der mit lokalen  
Verantwortlichen und Gutachtern ein Informationsaus-
tausch und Alternativendiskussionen ermöglicht und 
dokumentiert werden. 

Unabhängig von der Größe und Komplexität eines Vor-
habens sollten zudem moderne, digitale Verfahren der 
Beteiligung eingesetzt werden, wann immer dies sinnvoll 
erscheint. Hierbei ist perspektivisch die Einbettung einer 
digitalen Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange und 
individuell Betroffener in digitale Plattformen anzustreben, 
die zur Abwicklung des gesamten Genehmigungsverfah-
rens genutzt werden.17  

Als konkreter nächster Schritt zur Digitalisierung der 
Beteiligung wird die Einführung einer verpflichtenden 
elektronischen Auslegung im Planfeststellungsverfah-
ren vorgeschlagen, sodass sämtliche Antragsunterlagen im 
Internet zugänglich sind. Teilweise wird vorgeschlagen, mit 
einer Übergangsfrist von fünf Jahren die Pflicht zur physi-
schen Auslegung, deren Bedeutung zunehmend abnimmt, 
gänzlich abzuschaffen.

Vorgeschlagen wird mitunter zudem, die gesetzlich vorge-
sehene „ortsübliche“ Bekanntmachung der Auslegung der 
Unterlagen und des Planfeststellungsbeschlusses dahin-
gehend zu präzisieren, dass diese explizit in örtlichen Ta-
geszeitungen sowie auf der Internetpräsenz der jeweiligen 
Anhörungsbehörde zu erfolgen hat.

17 Siehe Abschnitt 4.2.
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Zudem wird vorgeschlagen, die Auslegung der Unterlagen 
im Planfeststellungsverfahren vor Ort künftig an zentra-
len Stellen statt in einer Vielzahl von betroffenen Gemein-
den durchzuführen, um aufwendige Mehrfachauslegun-
gen zu vermeiden. Die Auslegung sollte dabei durch die 
Anhörungsbehörde erfolgen dürfen und nicht nur durch 
die entsprechenden Gemeinden selbst. Hierdurch sollen 
eine Schnittstelle entfallen und damit verbundene Verzö-
gerungen vermieden werden. Eine gleichlautende Regelung 
existiert bereits für die Auslegung des Planfeststellungsbe-
schlusses im Anschluss an die Beteiligung.

Teilweise wird auch vorgeschlagen, dass die Durchführung 
von Erörterungsterminen im Planfeststellungsverfahren 
nicht den Regelfall, sondern eine Option darstellen sollte. 
In den Fachplanungsgesetzen ist bereits vorgesehen, dass 
auf Erörterungstermine verzichtet werden kann.

Die im Planfeststellungsverfahren eingegangenen Ein-
wendungen sollten möglichst effizient bearbeitet werden. 
Neben dem ohnehin schon praktizierten Rückgriff auf 
Textbausteine für die Beantwortung von Standardein-
wendungen sollten Einwendungen im Planfeststellungs-
beschluss und seitens der Vorhabenträger – wenn dies 
inhaltlich möglich und aus Gründen der Effizienz geboten 
erscheint – nicht mehr individuell, sondern thematisch 
zusammengefasst behandelt werden.

Es wird des Weiteren angeregt, dass bei Änderungen an be-
reits ausgelegten Plänen nur dann eine erneute Auslegung 
erforderlich sein sollte, wenn die Grundzüge der Planung 
geändert wurden. Derzeit kann nach geltender Rechtslage 
nur dann von einer erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung 
abgesehen werden, wenn die Belange der Bürger und der 
Aufgabenbereich von Behörden oder Vereinigungen durch 
die Änderungen nicht stärker als bisher betroffen sind und 
keine zusätzlichen oder anderen erheblichen Umweltaus-
wirkungen zu besorgen sind.

Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI wird empfohlen,

 � eine Änderung der Fachplanungsgesetze einzulei-
ten, 

 y um parallel zu den geltenden Regelungen eine 
verbindliche elektronische Auslegung der Plan-
feststellungsunterlagen vorzusehen,

 y so dass die Unterlagen im Planfeststellungsver-
fahren durch die Anhörungsbehörde selbst aus-
gelegt werden dürfen,

 � Möglichkeiten für eine zeitsparende, verbindliche 
Regelung öffentlicher Bekanntmachungen zu prü-
fen,

 � durch untergesetzliche sowie erforderlichenfalls 
gesetzliche Regelungen klarzustellen, in welchen 
Fällen nach Änderungen an den Planungsunterla-
gen eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung durch-
zuführen ist.

Den Vorhabenträgern sowie den Anhörungs- und 
Planfeststellungsbehörden wird empfohlen,

 � eine professionelle und authentische Verfahrens-
kommunikation in sämtlichen Beteiligungsverfah-
ren sicherzustellen,

 � digitale Möglichkeiten der Beteiligung weiterzu-
entwickeln und stets einzusetzen, wenn dies sinn-
voll erscheint,

 � Einwendungen im Planfeststellungsverfahren the-
matisch zusammengefasst zu behandeln, wenn 
dies möglich ist.

Den Vorhabenträgern wird empfohlen,

 � in geeigneten Fällen eine Ideenphase unter Beteili-
gung der Öffentlichkeit  voranzustellen

 � im Rahmen von § 78 Abs. 2 S. 4 VgV verstärkt Pla-
nungswettbewerbe durchzuführen, die sowohl Ide-
en- als auch als Realisierungswettbewerbe umfas-
sen können.
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2.5 Wiedereinführung der Präklusionsregelung  
ermöglichen

Der EuGH hat die materielle Präklusion im Rechtsbehelfs-
verfahren, d. h. den Ausschluss von neuen umweltbezoge-
nen Einwendungen nach Ablauf der gesetzlichen Ein-
wendungsfristen, für europarechtswidrig erklärt.18 Dieser 
Rechtsprechung liegen Art. 11 UVP-RL sowie Art. 9 Aarhus-
Konvention zugrunde. Beide Rechtsgrundlagen sehen le-
diglich Mitwirkungsrechte der Umweltverbände vor, ohne 
gleichzeitig die Pflichten hinsichtlich eines Beitrags zum 
Verwaltungsverfahren zu definieren und führen so nicht zu 
einem angemessenen Interessensausgleich.

Die aktuelle Novelle des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
sieht aufgrund der Rechtsprechung des EuGH nur eine 
Präklusion in Missbrauchsfällen vor. Es drohen erhebliche 
zeitliche und finanzielle Risiken. Insbesondere sind auch 
erhöhte Kosten im Rahmen der Ausschreibung bzw. der 
Auftragserteilung zu erwarten.

Lösungsvorschläge:

In der europäischen UVP-Richtlinie sollte ausdrücklich ge-
regelt werden, dass für Rechtspersonen, denen ungeachtet 
der Betroffenheit in eigenen Rechten Klagemöglichkeiten 
eingeräumt sind, mitgliedstaatliche materielle Präklusi-
onsregelungen eingeführt bzw. aufrechterhalten werden 
dürfen , sodass verspätet eingebrachte Einwendungen 
nicht mehr berücksichtigt werden müssen. Sollte auch der 
Aarhus-Konvention das Verbot einer Regelung zur materi-
ellen Einwendungspräklusion zu entnehmen sein, ist eine 
Änderung der Aarhus-Konvention unumgänglich.

Bis zu einer entsprechenden Rechtsänderung ist auf nati- 
onaler Ebene Rechtspersonen, denen ungeachtet der Be- 
troffenheit in eigenen Rechten Klagemöglichkeiten ein-
geräumt sind, die Verpflichtung aufzuerlegen, alle ihnen 
bekannten verfahrensrelevanten Umstände bereits im 
Rahmen der Anhörungsverfahren mitzuteilen. Der derzei-
tige Entwurf des UVPG sieht hierzu lediglich eine Soll-
Vorschrift vor.

18 EuGH, C-137/14 vom 15.10.2015.

Ergänzend sollte die Möglichkeit ausgeweitet werden, ver-
späteten Vortrag im Prozess zurückzuweisen.19 

2.6 Stichtag für die anzuwendende Sach- und 
Rechtslage vorverlegen

Die häufig lange Dauer von Planungs- und Genehmigungs-
verfahren bringt es mit sich, dass sich rechtliche Rahmen-
bedingungen und der Stand von Wissenschaft und Technik 
zwischen dem Planungsbeginn und dem Planfeststellungs-
beschluss bzw. im Falle eines Klageverfahrens dem letzten 
Termin der Gerichtsverhandlung verändern.

Aufgrund der Rechtsprechung von EuGH und BVerwG 
muss der Vorhabenträger bei seinem Vorgehen stets die 
„besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse“ 
(Natura 2000) bzw. den gegenwärtigen Wissensstand und 
die aktuellen Prüfmethoden (UVP) zugrunde legen und der 
aktuellen Rechtslage gerecht werden.

Als maßgeblicher Zeitpunkt für die Rechtmäßigkeit von 
Vorhaben gilt zudem der Erlass des Planfeststellungsbe-

19 Siehe Kapitel 3.

Handlungsempfehlungen:

Dem BMUB wird empfohlen,

 � die Europäische Kommission zur Überarbeitung 
der UVP-Richtlinie aufzufordern, um eine ange-
messene Präklusionsregelung in der Richtlinie zu 
verankern,

 � sofern erforderlich, eine Neuverhandlung der Aar-
hus-Konvention mit dem Ziel der Aufnahme einer 
Präklusion anzustoßen,

 � bis zu einer entsprechenden europäischen oder in-
ternationalen Rechtsänderung bereits auf nationa-
ler Ebene Rechtspersonen, denen ungeachtet ihrer 
eigenen Betroffenheit Klagemöglichkeiten einge-
räumt sind, zu verpflichten, alle ihnen bekannten 
verfahrensrelevanten Umstände bereits während 
des Anhörungsverfahrens mitzuteilen.
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2.7 Vorzeitigen Grunderwerb ermöglichen

Für Grunderwerb, der nicht im Zusammenhang mit im 
Haushalt genehmigten Bauvorhaben steht, ist bei Bundes-
fernstraßenbauprojekten eine Genehmigung des BMVI 
einzuholen. Diese Genehmigung kann erst erteilt werden, 
wenn der Gesehenvermerk vorliegt und mit dem Baube-
ginn binnen der nächsten drei Jahre zu rechnen ist.

Insbesondere große Baumaßnahmen machen es jedoch 
erforderlich, sehr frühzeitig mit dem Grunderwerb zu be-
ginnen. So müssen z. B. in bestimmten Fällen Artenschutz-
maßmaßnahmen regelmäßig mehrere Jahre vor Baubeginn 
umgesetzt werden, damit sie zum Zeitpunkt des Eingriffs 
verlässlich funktionsfähig sind. Landwirtschaftlichen Be-
trieben, die durch die Baumaßnahme in ihrer Existenz be-
droht sind, muss Ersatzland zur Verfügung gestellt werden. 
Gleiches gilt für Eigentümer oder Mieter von Wohnraum, 
denen bei einem entsprechenden Entzug durch eine Bau-
maßnahme Ersatzwohnraum beschafft werden muss. Dies 
erfordert einen langen zeitlichen Vorlauf. 

Etwaige Enteignungsverfahren können sich mit den damit 
einhergehenden Fragen der angemessenen Bewertung und 
Festsetzung der Enteignungsentschädigung mehrere Jahre 
hinziehen. Schon heute ermöglicht daher die vorzeitige 
Besitzeinweisung durch die Enteignungsbehörde den Bau-
beginn vor Abschluss des Verfahrens. Dafür ist jedoch ein 
aufwendiges eigenes Verfahren erforderlich, das erst nach 
Vollziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses beginnt 
und die Erforderlichkeit des sofortigen Baubeginns zur 
Voraussetzung hat. 

schlusses. Die Rechtsprechung des EuGH und des BVerwG 
zur europäischen FFH , UVP- und Wasserrahmenrichtlinie 
stellt ebenfalls auf diesen Zeitpunkt ab und geht teilweise 
sogar noch darüber hinaus.20 

Unterlagen müssen im laufenden Verfahren daher oftmals 
geändert werden. Diese Umstände führen insbesondere 
mit Blick auf die umwelt-, naturschutz- und artenschutz-
rechtlichen Prüfungen zu Verzögerungen. Häufig werden 
Planänderungsverfahren mit erneuter Öffentlichkeitsbetei-
ligung und Klagemöglichkeiten notwendig.

Lösungsvorschläge:

Um aufwendige Planänderungen zu vermeiden, sollte als 
Stichtag für die anzuwendende Sach- und Rechtslage so-
wie den maßgeblichen Stand von Wissenschaft und Tech-
nik das Ende des Anhörungsverfahrens festgelegt werden. 
Als alternativer Stichtag wäre ggf. auch der Zeitpunkt der 
vollständigen Antragsstellung denkbar. Eventuell könnte 
auch in einem frühen Planungsstadium, ähnlich wie bei 
einem Scoping-Termin nach § 5 UVPG, der Rahmen für die 
umwelt- und naturschutzrelevanten Untersuchungen für 
das weitere Verfahren verbindlich festgelegt werden. Hier-
für wären Änderungen der europäischen FFH-, UVP- und 
Wasserrahmenrichtlinie und der nationalen Fachplanungs-
gesetze erforderlich.

Darüber hinaus sollte insgesamt sichergestellt werden, dass 
bei Rechtsänderungen, die für Planfeststellungsverfahren  
im Verkehrsbereich relevant sind, die Auswirkungen auf 
laufende Verfahren berücksichtigt werden, z. B. durch 
Übergangsvorschriften.

20 EuGH, C-399/14 vom 14.01.2016.

Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI wird empfohlen,

 � eine Änderung der Fachplanungsgesetze einzulei-
ten und auf eine Änderung der FFH-, UVP- und 
Wasserrahmenrichtlinie hinzuwirken, um den 
Stichtag für die anzuwendende Sach- und Rechts-
lage und den maßgeblichen Stand von Wissen-

schaft und Technik im Planfeststellungsverfahren 
auf einen früheren Zeitpunkt festzulegen, z. B. auf 
das Ende des Anhörungsverfahrens,

 � bei Rechtsänderungen die Auswirkungen auf lau-
fende Planfeststellungsverfahren zu berücksichti-
gen.
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Lösungsvorschläge:

Dem Vorhabenträger sollte die Möglichkeit eingeräumt 
werden, die für die Baumaßnahme benötigten Grundstü-
cke bereits früher zu erwerben als gegenwärtig zulässig. So 
könnte mit dem Grunderwerb bereits begonnen werden, 
wenn eine hinreichend verfestigte Planung vorliegt. Darü-
ber hinaus sollte nicht nur der Erwerb der vom Plan betrof-
fenen Flächen, sondern auch der Erwerb von Ersatzland 
für betroffene Landwirte zulässig sein. Die Grundsätze zum 
vorzeitigen Grunderwerb sollten dementsprechend ange-
passt werden.21 Durch eine Möglichkeit zum frühzeitigen 
Grunderwerb wird auch die Vermeidung und Beendigung 
von Klageverfahren erwartet. 

Zudem sollte die vorzeitige Besitzeinweisung bei Vorlie-
gen sämtlicher Voraussetzungen durch den Planfeststel-
lungsbeschluss angeordnet werden können.

21 Zur Flächenbeschaffung für naturschutzrechtliche Kompen- 
sationsmaßnahmen siehe Abschnitt 5.3.

2.8 Planungssicherheit durch verlässliche 
Finanzierung herstellen

Die finanziellen Mittel für den Bau der Verkehrsinfrastruk-
tur des Bundes sind den Vorhabenträgern in der Vergan-
genheit nicht immer jährlich in gleicher Höhe zur Verfü-
gung gestellt worden. 

Zudem ist die Höhe der Pauschale, mit der der Bund den 
Ländern gemäß § 6 Abs. 3 Bundesstraßenvermögensgesetz  
Zweckausgaben für die Entwurfsbearbeitung und die Bau- 
aufsicht bei Bundesfernstraßenprojekten abgilt, immer 
wieder Gegenstand von Diskussionen zwischen Bund und 
Ländern. Derzeit beträgt diese Pauschale 3 % der Baukos-
ten.

Im Bereich der Bundesschienenwege zahlt der Bund eine 
Planungskostenpauschale in Höhe von 18 % der Baukosten. 
Hier ist allerdings die verfassungsrechtliche Regelung an-
ders als im Bereich der Bundesfernstraßen, da Eisenbahnen 
des Bundes nicht in Auftragsverwaltung, sondern in bun-
deseigener Verwaltung geführt werden. Für die Deutsche 
Bahn AG besteht angesichts der Orientierung der Pauschale 
an den Baukosten gleichwohl keine Motivation, zusätzliche  
finanzielle Mittel für Planungen in frühen Planungsphasen  
einzusetzen, um von Anfang an kostengünstigere Lösun- 
gen zu finden. Zudem führt die Trennung zwischen formal  
zuwendungsfähigen und nicht-zuwendungsfähigen Sach- 
verhalten dazu, dass aus unternehmerischer Sicht der 
Deutschen Bahn AG kein oder nur wenig Anreiz besteht, 
weniger wirtschaftliche Vorhaben umzusetzen bzw. deren 
Umsetzung voran zu treiben. Mittlerweile hat der Bund für 
Schienenprojekte in Gestalt der Planungsvereinbarungen 
ein Instrument geschaffen, das den Aufwand der ersten 
Planungsphasen abdeckt. Die Vorbereitung dieser Verein-
barungen erfordert aber nach wie vor einen erheblichen 
Aufwand. Die Bundesvorfinanzierung wird zudem mit der 
pauschalen Planungskostenerstattung in der Bauphase 
verrechnet.

Ein Detailproblem besteht darüber hinaus bei der Finan-
zierung von Maßnahmen an Kreuzungen von Straßen und 
Eisenbahnen. Finanzschwache Kommunen, die qua Gesetz 
Kosten zu tragen haben, können hier die Umsetzung von 
Maßnahmen erschweren, indem sie erforderliche Abstim-
mungen zu Planungsmaßnahmen verzögern, wenn ihnen 

Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI und dem BMF wird empfohlen, 

 � den Zeitpunkt für den vorzeitigen Grunderwerb 
für Kompensationsmaßnahmen auf der Grundla-
ge klarer Regelungen auf den Zeitpunkt der Lini-
enbestimmung bzw. Variantenentscheidung vor-
zuverlegen.  

Dem BMVI wird empfohlen, 

 � eine Änderung der Fachplanungsgesetze mit dem 
Ziel einzuleiten, dass bei Vorliegen sämtlicher Vo-
raussetzungen eine vorzeitige Besitzeinweisung 
durch Planfeststellungsbeschluss angeordnet wer-
den kann.
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Durch Schaffung von entsprechenden Förderrichtlinien in 
allen Ländern sollte den Kommunen ein Rechtsanspruch 
auf Zuwendung gewährt werden.

Zwischen dem BMVI, dem EBA und der Deutscher Bahn 
AG wurde in den vergangenen Monaten die Bedarfsplan- 
umsetzungsvereinbarung als neues Finanzierungsregime 
für Neu- und Ausbauvorhaben ausgehandelt. Diese sollte 
nunmehr abschließend vereinbart werden. In der Folge  
sollte sich die Deutsche Bahn AG an Vorhaben gemäß der 
für sie entstehenden betriebswirtschaftlichen Nutzen  
finanziell beteiligen. Um einen zügigen Baufortschritt 
zu gewährleisten, sollen Termine für Inbetriebnahmen 
verbindlich vereinbart und Anreizmechanismen zu deren 
Einhaltung eingeführt werden. Um Hemmnisse zur früh-
zeitigen Aufnahme von Planungen der Deutschen Bahn 
AG – auch im Hinblick auf die Bildung eines bedarfsge-
rechten Planungsvorrats – abzubauen, sollten zudem die 
Planungsleistungen der frühen Planungsphasen zunächst 
vollständig durch den Bund finanziert werden. Im Zuge 
der weiteren Projektumsetzung sollte dann eine finanzielle 
Beteiligung der Deutschen Bahn AG an den Gesamtkosten 
des Vorhabens erfolgen. Zur Verkürzung der finanziellen 
Genehmigungsverfahren sollte die Vereinbarung eine en-
gere und frühzeitige finanztechnische Begleitung der Pla-
nungen durch das EBA sichergestellt werden, sodass Fragen 
zu den Projektinhalten, der Finanzierung und zur Förderfä-
higkeit früh identifiziert und geklärt werden können.

die erforderlichen finanziellen Mittel nicht zur Verfügung 
stehen.

Lösungsvorschläge:

Die kontinuierliche, langfristig planbare Bereitstellung 
und Verstetigung von Bundesmitteln für die Infrastruk-
turvorhaben auf allen Verkehrsträgern schafft Planungssi-
cherheit sowohl für Planer als auch für Bauunternehmen. 
Für die Schiene bestehen seit 2016 Planungsfinanzierungs-
vereinbarungen, die die Planungsleistungen für konkrete 
Projekte bis einschließlich Genehmigungsplanung vorfi-
nanzieren und so die Planungsfinanzierung in den Früh-
phasen absichern.

Damit sich die Vorhabenträger aller Verkehrsträger auf zu 
erwartende Finanzierungen einstellen können, sollten  
regelmäßige Priorisierungsgespräche mit dem Bund 
stattfinden, in denen die prioritär zu planenden Projekte 
schriftlich festgelegt werden. Damit können die voraus-
sichtlich für Erhalt und Aus- und Neubau zur Verfügung 
stehenden Mittel effizient in baureife Planungen umgesetzt 
werden.

Teilweise wird vorgeschlagen, die Pauschale des Bundes 
für die Abgeltung von Zweckausgaben im Bundesfern-
straßenbau adäquat zu erhöhen, um zeitnah hochwertige 
Planungen und umfassende, frühzeitige Öffentlichkeits-
beteiligungen sicherzustellen. Die Planungsmittel sollten 
in Abhängigkeit vom Projektfortschritt ausgezahlt werden, 
beispielsweise mit Genehmigung der jeweiligen Strecken-
entwürfe. 

Auch die Länder selbst sollten den Vorhabenträgern im 
Bundesfernstraßenbau hinreichende Haushaltsmittel zur 
Verfügung stellen, insbesondere zur Beauftragung von 
Ingenieurbüros und Gutachtern.

Damit sich notwendige Kreuzungsmaßnahmen von Stra-
ßen mit Eisenbahnen i. S. des § 13 EKrG nicht aufgrund der 
finanziellen Schwäche einzelner Kommunen verzögern, 
sollten bei Zuständigkeit der Kommune für die betroffene 
Straße der Bund bzw. die Länder das kommunale Drittel 
der Kosten übernehmen dürfen. Es wird vorgeschlagen, 
den Kommunen hierzu Fördermittel bereitzustellen, wel-
che die Bau- und die Verwaltungskosten zu 100 % erfassen. 

Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI wird empfohlen,

 � die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur des 
Bundes auch weiterhin auf einem hohen Niveau zu 
verstetigen und damit Planungssicherheit für alle 
Verkehrsträger zu gewährleisten,

 � mehrjährig vorausschauende Planungsgespräche 
mit den Vorhabenträgern so zu führen, dass die 
Schaffung baureifer Planungen in Höhe der vo-
raussichtlich zur Verfügung stehenden Mittel si-
chergestellt wird,

 � die Höhe der Pauschale für Zweckausgaben im 
Bundesfernstraßenbau adäquat anzuheben und 
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2.9 Vorschriften zum Lärm in der Bauphase 
modernisieren

Das bestehende rechtliche Regelwerk für die Bewältigung 
von Baulärm bei der Realisierung von Verkehrsprojekten  
genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr. Bei einem  
Großteil der Bauvorhaben stehen über die üblichen bau- 
betrieblichen Vorgaben hinausgehende technische Maß-
nahmen zur Verringerung des kurzzeitig auftretenden 
Baulärms nicht zur Verfügung. Hierzu zählen der Einsatz 
lärmarmer Baumaschinen, die Verschiebung von lärmin-
tensiven Tätigkeiten in den Tagzeitraum und die zeitliche 
Bündelung lärmintensiver Arbeiten.

Die Richtwerte der 46 Jahre alten Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) 
werden bei nahezu allen Bauvorhaben überschritten. Die 
Überschreitungen sind über die Ausnahmevorschrift der 
Nr. 5.2.2 AVV Baulärm jedoch regelmäßig genehmigungsfä-
hig, sodass in der Praxis die Ausnahme die Regel darstellt. 

Teilweise werden nur aufgrund des erwarteten Baulärms 
Planfeststellungsverfahren durchgeführt, z. B. für Lärmsa-
nierungsmaßnahmen, bei denen keine einzige Einwendung 
eingeht. Dadurch verzögert sich die Durchführung der 
Baumaßnahmen erheblich, ohne dass den Lärmbetroffe-
nen oder dem Vorhabenträger daraus Vorteile entstehen. 
Trotz allem verbleiben Rechtsunsicherheiten für Vorhaben-
träger, Betroffene und Behörden.

Lösungsvorschläge:

Es wird vorgeschlagen, Hinweise für die Beurteilung zu 
erarbeiten, wann die Bewältigung des Baulärms die Durch-
führung eines Planfeststellungsverfahrens erfordert und 
wann Infrastrukturvorhaben unter Baulärmgesichtspunk-
ten ohne Planfeststellungsverfahren zulässig sind.

Zudem sollte die Zumutbarkeitsschwelle für schädliche 
Immissionen durch Baulärm aus Infrastrukturvorhaben 
angepasst werden. Voraussetzung für deren rechtliche 
Wirksamkeit ist, dass die Regelung auf sachverständiger  
Grundlage beruht, die Besonderheiten des geregelten 
Sachbereichs mit der erforderlichen Differenzierung be-
rücksichtigt, den vorgegebenen Wertungsrahmen durch 
im Regelfall hinreichende Schutzstandards ausfüllt und 
bei atypischen Sonderlagen Abweichungen im Einzelfall 
zulässt.22

Die Baulärmproblematik sollte darüber hinaus nicht im 
Planfeststellungsverfahren selbst geregelt werden müssen, 
sondern in Abhängigkeit vom konkreten Bauverfahren in 
einem nachgelagerten Genehmigungsverfahren entschie-
den werden. Dazu besteht bereits die Möglichkeit des Plan-
ergänzungsvorbehaltes gemäß § 75 Abs. 2 VwVfG. Sollten 
nachgelagerte schalltechnische Messungen zeigen, dass 
Schallimmissionen entstehen, die oberhalb der Zumutbar-
keitsschwelle liegen, kann sich die Planfeststellungsbehör-

22 BVerwG, 7 CN 1/97 vom 28.01.1999.

den Zeitpunkt der Auszahlung vom Planungsfort-
schritt abhängig zu machen,

 � die bereits ausgehandelte Bedarfsplanumsetzungs-
vereinbarung mit der Deutschen Bahn AG ab-
schließend zu vereinbaren und damit die pauscha-
le Finanzierung von Planungskosten zu ersetzen 
und eine zunächst vollständige Finanzierung der 
frühen Planungsphasen mit Bundesmitteln zu er-
möglichen.

Den Ländern wird empfohlen,

 � für die Planung von Verkehrswegen hinreichende  
Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, insbe-
sondere zur Beauftragung von Ingenieurbüros und 
Gutachtern, 

 � zur Absicherung des kommunalen Anteils bei Ei-
senbahnkreuzungen ein einheitliches Förderungs-
instrument für die Kommunen zu schaffen, das die 
Bau- und die Verwaltungskosten zu 100 % erfasst.

Dem EBA wird empfohlen,

 � den mit der Deutschen Bahn AG im Rahmen der 
Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung ausgehan-
delten Prozess zur finanziellen Planungsbegleitung 
mit klarer Kompetenzverteilung abschließend zu 
vereinbaren.
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de ergänzende Maßnahmen im Wege der Planergänzung 
vorbehalten. Auf diese Weise wird für Lärmbetroffene 
und Vorhabenträger Rechtssicherheit geschaffen und die 
Durchführung der Vorhaben erleichtert und beschleunigt. 

Handlungsempfehlungen:

Dem BMUB und dem BMVI wird empfohlen,

 � die notwendige sachverständige Grundlage für 
eine neue Verordnung zum Baulärm zu entwickeln, 

 � auf dieser Basis neue rechtliche Vorgaben für die 
Zumutbarkeit von Immissionen durch Baulärm bei 
der Realisierung von Infrastrukturvorhaben zu er-
arbeiten. 

Dem BMVI wird empfohlen,

 � Hinweise für die Beurteilung zu geben, wann die 
Bewältigung des Baulärms die Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens erforderlich macht.
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3 Gerichtliche Zuständigkeiten und 
Verfahren

Genehmigungsentscheidungen ziehen häufig Klagen nach 
sich. Langwierige Gerichtsverfahren führen dann oftmals 
zu erheblichen Verzögerungen beim Baubeginn von Infra-
strukturprojekten, ehe die Streitigkeiten endgültig geklärt 
sind.

Die Bearbeitung der Verfahren verzögert sich auch da-
durch, dass zu prüfende Plan- und Genehmigungsdoku-
mente oft uneinheitlich und fehlerhaft sind. Begründun-
gen für Klagen und Anträge werden außerdem häufig erst 
mit großer Verzögerung nach Klageerhebung bei Gericht 
eingereicht. 

Auch durch gerichtliche Eilverfahren entstehen in der 
Regel mehrmonatige Verzögerungen. Dies ist auch bei 
solchen Vorhaben der Fall, die von Gesetzes wegen mit 
einer sofortigen Vollziehbarkeit gegenüber Rechtsbehelfen 
ausgestattet sind.

All diese Verzögerungen treten auf, obwohl es in der 
kleinsten Anzahl der Fälle zu einer völligen Aufhebung der 
behördlichen Entscheidungen kommt. 

Lösungsvorschläge:

Die Verwaltungsgerichtsordnung sollte so geändert wer-
den, dass Rechtsmittel gegen Genehmigungsentscheidun-
gen nur dann eine aufschiebende Wirkung entfalten und 
somit den Beginn eines Vorhabens zeitweilig verhindern 
können, wenn mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten 
ist, dass mögliche Rechtsfehler auch durch ergänzende Ver-
fahren nicht geheilt werden können.

Ergänzend sollte sichergestellt werden, dass der verspätete 
Vortrag von prozessrelevanten Tatsachen und Beweismit-
teln im gerichtlichen Verfahren keine Berücksichtigung 
findet. Derzeit kann das Gericht Erklärungen und Beweis-
mittel, die erst nach Ablauf einer gesetzten Frist vorge-
bracht werden, nur zurückweisen, wenn ihre Zulassung 
die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde und der 
Beteiligte die Verspätung nicht genügend entschuldigt. Es 
wäre sinnvoll, wenn nach Ablauf der gesetzten und ange-

messenen Frist kein weiterer Sachvortrag mehr möglich 
wäre. 

Unverzichtbar für zügige und fachlich einwandfreie Ge-
richtsentscheidungen ist darüber hinaus die auskömmli-
che personelle Ausstattung der Senate mit Richtern und 
wissenschaftlichen Mitarbeitern. 

Die Zuständigkeit für Klagen gegen Planfeststellungs-
beschlüsse sollte zudem bei Landesstraßen – wie es bei 
Bundesfernstraßen bereits der Fall ist – zur Beschleunigung 
der Rechtsfindung bei den Oberverwaltungsgerichten der 
Länder angesiedelt werden.

Handlungsempfehlungen:

Dem Bund und den Ländern wird empfohlen, 

 � zu prüfen, ob durch Änderung der Verwaltungs- 
gerichtsordnung die Möglichkeit der Gerichte  
beschränkt werden sollte, im Rahmen eines vorläu-
figen Rechtsschutzverfahrens durch Stillhalteerklä-
rungen der Beteiligten oder Hängebeschlüsse eine 
aufschiebende Wirkung des eingelegten Rechts-
mittels faktisch auch in den Fällen herzustellen, in 
denen nach der Vorstellung des Gesetzgebers die 
sofortige Vollziehung geboten ist,

 � auf eine Anpassung des § 87b Abs. 3 VwGO im An-
wendungsbereich des Umwelt-Rechtsbehelfsgeset-
zes hinzuwirken, sodass das Gericht Erklärungen 
über Tatsachen und Beweismittel, die nach Ablauf 
einer gesetzten angemessenen Frist vorgebracht 
werden, nicht berücksichtigen darf, 

 � die Personalausstattung der Verwaltungsgerichts-
barkeit zu stärken.

Dem Bund wird empfohlen, 

 � die erstinstanzliche Zuständigkeit für Klagen gegen 
Planfeststellungsbeschlüsse auch bei Landesstra-
ßen an die Oberverwaltungsgerichte zu übertragen.
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4.1 Building Information Modeling konsequent 
einführen

Anders als in anderen Wirtschaftszweigen schreitet die 
Digitalisierung im Planungs- und Bausektor nur langsam 
voran. Modellgestützte Methoden wie BIM, die neben 
dreidimensionalen Bauwerksmodellen auch verknüpfte 
Planungs- und Projektinformationen u. a. zu Kosten und 
Zeit enthalten und über den gesamten Lebenszyklus des 
Projekts nutzbar sind, werden insbesondere bei Infrastruk-
turprojekten derzeit kaum genutzt. 

Für Anlagen der Verkehrsinfrastruktur fehlen derzeit noch 
einheitliche Daten- und Prozessstandards für die neuen 
Technologien. Auch liegen bei den ausschreibenden Stellen 
im Bereich der Verkehrsinfrastruktur bislang kaum Pra-
xiserfahrungen vor. Im Ergebnis kommt es durch die Pla-
nung auf der Grundlage von zweidimensionalen Zeichnun-
gen immer wieder zu inkompatiblen Teilplanungen, die 
den Planungsabschluss verzögern und das Projekt verteu-
ern. Sequentielles statt paralleles, kooperatives Planen, bei 
dem Inkonsistenzen zwischen den Arbeiten der Beteiligten 
schon im laufenden Planungsprozess erkannt und korri-
giert werden können, führen bislang dazu, dass im Rahmen 
späterer Abstimmungen z. T. aufwendige Korrekturen vor-
genommen werden müssen.

Auch der mangelnde Informationsfluss zwischen um-
weltfachlichen und technischen Planern führt zum Teil zu 
Informationsverlusten, die in Verzögerungen resultieren. 
Dies kann z. B. Änderungen in der technischen Planung 
betreffen, die sich auf die umweltfachlichen Bewertungen  
auswirken können, aber auch neue Anforderungen aus 
dem Bereich der Umweltplanung, die Folgewirkungen für 
die technische Planung haben. Nicht immer ist dabei den 
einzelnen Akteuren bewusst, dass geringfügige Änderun-
gen in anderen Bereichen ebenfalls Auswirkungen haben 
können. In der Folge müssen Unterlagen kurzfristig unter 
hohem Zeitdruck angepasst werden oder es werden Wider- 
sprüche erst im laufenden Verfahren offenbar. Eine au-
tomatische Verbindung zwischen BIM und Daten aus 
Geoinformationssystemen, sog. GIS-Daten, existiert bisher 
ebenfalls nicht.

Für Betroffene eines Infrastrukturvorhabens sind zudem  
die heute üblichen Dokumente und Pläne, die ihnen 

4 Digitalisierung der Infrastrukturplanung

Die Möglichkeiten zur Digitalisierung der Planung und des 
Baus von Verkehrsinfrastruktur haben sich in den vergan-
genen Jahren rasant weiterentwickelt. Planern, Genehmi-
gungsbehörden und der deutschen Bauwirtschaft steht ein 
ähnlicher Wandel bevor wie einst der Automobilindustrie, 
die bereits vor 30 Jahren ihre Prozesse an die Erfordernisse 
der Digitalisierung anpassen musste.

Gerade im Baubereich ist eine solche Entwicklung durch 
die Vielzahl an Baustoffen, Bauteilen und Konstruktions-
arten erst in jüngerer Zeit möglich geworden, nachdem die 
Datentechnik enorm an Leistungsfähigkeit gewonnen hat. 
Mittlerweile sind die notwendigen Softwareprodukte am 
Markt zu vertretbaren Kosten verfügbar.

So ist es im Rahmen von Building Information Modeling 
(BIM) möglich, Bauwerke dreidimensional digital zu ent-
wickeln und iterativ zu verbessern, gleichzeitig Kosten und 
Zeit zu erfassen und sogar Bauabläufe digital zu simulieren. 
Auch die umweltrechtliche Relevanz von Eingriffen und 
die Betroffenheiten der Bürger können dabei abgebildet 
werden. Dazu müssen jedoch alle am Planungs- und Bau-
prozess Beteiligten eine einheitliche Datenbasis erstellen 
und diese im Planungs- und Bauprozess fortschreiben. Der 
Stufenplan des BMVI zur Einführung von BIM sieht vor, 
dass ab 2020 alle neuen Projekte mit BIM geplant werden.23

Damit Planungen in BIM-Qualität von den Genehmi-
gungsbehörden digital weiterverarbeitet werden können, 
sollte die Entwicklung einheitlicher Datenstrukturen 
vorangetrieben werden. Zudem sollten Anforderungen für 
ein System definiert werden, das als digitale Arbeits- und 
Kommunikationsplattform eine vollständige elektronische 
Verarbeitung der Planungen durch die Genehmigungsbe-
hörden zulässt und gleichzeitig zur Interaktion zwischen 
Vorhabenträger, Genehmigungsbehörden und der beteilig-
ten Öffentlichkeit genutzt werden kann.

23 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2015: 
Stufenplan Digitales Planen und Bauen. Zugriff: https://www.
bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/stufenplan- 
digitales-bauen.pdf.
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zugänglich gemacht werden, nicht immer gut verständ-
lich. Individuelle Perspektiven auf die Planung, z. B. vom 
eigenen Wohnsitz, oder auch zeitabhängige Darstellungen, 
z. B. des Bauablaufs, werden für Laien zumeist nur unzurei-
chend dargestellt.

Die immer komplexer werdenden Planungsinhalte und  
die Notwendigkeit, Informationen zu errichteten Anlagen  
und Bauwerken weit über den Herstellungszeitraum 
bereitzuhalten, macht die systematische Erfassung von 
Bauwerksinformationen im Rahmen eines umfassenden 
Managementprozesses erforderlich. Wichtige Elemente 
sind dabei die frühe Befassung mit den Projektinhalten, 
die Verwendung einheitlicher Daten durch alle Beteiligten, 
Transparenz über den gesamten Planungs- und Realisie-
rungszeitraum, die Untersuchung verschiedener Varianten, 
die Einbeziehung der Nutzungsphase sowie eine intensive 
Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Lösungsvorschläge:

Digitale Technologien wie Building Information Modeling 
bieten enorme Potenziale zur Erhöhung der Planungs-
genauigkeit, zur Risikominimierung und zur Kostensicher-
heit und -optimierung im Lebenszyklus. Sie sollten daher 
zunächst in Pilotprojekten und anschließend entsprechend 
dem im Dezember 2015 veröffentlichten Stufenplan des 
BMVI  flächendeckend eingeführt werden.

Die BIM-Methode ergänzt die Planung um verständlichere, 
digitale, dreidimensionale Bauwerksmodelle und ermög-
licht zugleich die Vernetzung weiterer Informationen, z. B. 
über entstehende Kosten und den zeitlichen Ablauf eines 
Projektes, sogenannte 4D- bzw. 5D-Modelle. Diese Informa-
tionen dienen als Datengrundlage während der Planung, 
Realisierung, des Betriebs und der Erhaltung der Bauwer-
ke. BIM erleichtert damit wesentlich die Betrachtung des 
gesamten Lebenszyklus. 

Durch den Einsatz von Visualisierungen kann insbeson-
dere in frühen Projektphasen das Verständnis der Planung 
sowie ihrer Zusammenhänge erleichtert werden. Durch 
die bildhafte Darstellung wird die Kommunikation auch 
komplexer technischer, räumlicher und zeitlicher Zusam-
menhänge vereinfacht, wie sie durch verschiedene Bausitu-
ationen im Projektverlauf auftreten. Offene Punkte können 

dabei gezielt identifiziert und verortet werden. Die Nutzung 
von BIM kann erheblich zur Schaffung effizienter Abstim-
mungs- und Risikomanagementprozesse sowie größerer 
Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit beitragen, was 
die Akzeptanz von Projekten erheblich steigern kann.

Darüber hinaus können die Modelle aus den Planungsver-
fahren sowohl im Rahmen der Ausschreibung der Bau-
leistungen als auch bei der Realisierung von naturschutz-
rechtlichen Kompensationsmaßnahmen weiter verwendet 
werden. BIM-Modelle können z. B. auch zur Mengener-
mittlung und damit als nachvollziehbare Grundlage einer 
Kostenberechnung genutzt werden. Ausführenden Unter-
nehmen wird auf diese Weise eine transparente Kalkula-
tionsgrundlage übergeben und ein Anreiz geschaffen, sich 
mit einer modellgestützten Arbeitsweise auseinanderzu-
setzen. 

In der Betriebsphase können die in der Planung erstellten 
und in der Bauausführung um die Ist-Daten ergänzten Mo-
delle anschließend auch als Grundlage für die Planung von 
Sanierungen oder Erweiterungen dienen.

Potenziale der Integration der Umweltfachplanung in 
BIM sollten von Projekt- und Umweltfachplanern umfas-
send genutzt werden. Etwaige naturschutzbedingte Pro- 
jektrisiken können gerade durch die Vernetzung von Flä-
chendaten und Bauwerksmodellen erkannt und entschärft 
werden. Die Voraussetzungen für die Integration von BIM 
und GIS-Daten sollten daher geschaffen und bestehende 
Nutzungsmöglichkeiten an die entsprechenden Stellen 
kommuniziert werden.

Bei der Einführung von BIM ist insgesamt sicherzustellen, 
dass geeignete technische und organisatorische Voraus-
setzungen definiert werden, sodass die Beteiligten über 
die notwendige Soft- und Hardware zur Arbeit mit BIM 
verfügen und genügend Mitarbeiter im Umgang mit der 
Technologie geschult werden. Da gerade in Umweltfachpla-
nungen überdurchschnittlich viele kleine Planungsbüros 
tätig sind, muss darauf geachtet werden, auch diesen Büros 
einen Zugriff auf die IT-Werkzeuge der Gesamtplanung zu 
ermöglichen. Hierzu sollten auch Schulungen gefördert 
werden. Zudem sollten im Vorfeld etwaige Fragen zum Da-
tenschutz und zur Datensicherheit geklärt werden.
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se häufig in Form nicht digital weiter bearbeitbarer Forma-
te oder gar in Papierform übergeben. Bei Vorhabenträgern 
und Genehmigungsbehörden mangelt es mitunter an tech-
nischer Ausstattung und digitalen Kompetenzen, um diese 
Mängel zu überwinden.

In der Kommunikation zwischen Vorhabenträger, Planfest-
stellungs- und Anhörungsbehörde sowie der Öffentlichkeit 
kommt es durch vielfache Medienbrüche, durch Postlauf- 
und Liegezeiten sowie durch physische Auslegungen und 
Einwendungen in Papierform zu erheblichen Bearbei-
tungszeiten. Auch bei den Gerichten resultieren hieraus 
Verzögerungen.

Darüber hinaus entsteht aktuell ein erheblicher Aufwand 
bei der Eingabe der naturschutzrelevanten Genehmigungs-
unterlagen bzw. -daten in die jeweiligen Kompensationsflä-
chenkataster der Länder. Dieser Umstand ist sowohl auf die 
unterschiedlichen IT-Systeme und -Schnittstellen als auch 
auf uneinheitliche Datenstrukturen, -inhalte und -formate 
in den einzelnen Ländern zurückzuführen.

Lösungsvorschläge:

Um die Möglichkeiten der Digitalisierung in großem Maße 
auch auf den Bereich der Genehmigung der Verkehrsinfra-
struktur des Bundes zu übertragen, sollten die bestehenden 
Prozesse grundlegend modernisiert werden.

Künftig sollten einheitliche digitale Plattformen, soge-
nannte Common Data Environments, bei Vorhabenträ-
gern und Genehmigungsbehörden breite Verwendung 
finden.24 Auf diesen gemeinsamen Plattformen sollten die 
Vorhabenträger ihre Planunterlagen entwickeln oder über 
definierte Schnittstellen einstellen können. Die Genehmi-
gungsbehörden sollten die Unterlagen anschließend inner-
halb der Systeme prüfen können. Auch die Beteiligung der 
Bürger und der Träger öffentlicher Belange sollte darüber 
erfolgen, wodurch die Transparenz der Verfahren und da-

24 Plattformen dieser Art werden durch die Wirtschaft derzeit be-
reits entwickelt. Für den Bereich der Straßen und Wasserwege 
werden die heutigen Möglichkeiten bzw. weitere Anforderun-
gen an eine solche Plattform im BMVI-Forschungsprojekt  
„BIM4Infra 2020“ erarbeitet.

4.2 Digitale Plattformen für die Planung, 
Genehmigung und Partizipation schaffen 

Die Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit werden 
bei der Planung und Genehmigung von Verkehrsinfra-
struktur in Deutschland derzeit in viel zu geringem Maße 
genutzt. Selbst wenn seitens des Vorhabenträgers eine Pla-
nung in BIM-Qualität vorliegt, sind Genehmigungsbehör-
den bisher nicht in der Lage, diese Planung digital weiter zu 
verarbeiten. Es gibt hierfür weder eine Schnittstellendefini-
tion noch allgemeingültige Standards. Unterlagen werden 
beim Übergang von der Planungs- zur Genehmigungspha-

Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI wird empfohlen,

 � den Stufenplan zur Einführung von BIM im Ge-
schäftsbereich des BMVI konsequent umzusetzen 
und darüber hinaus zur Anwendung zu empfehlen, 

 � Status-quo und Potenziale der Integration von BIM 
und GIS in einem Forschungsvorhaben zu ermit-
teln,

 � die Integration der Fachplanungen in BIM voran-
zutreiben,

 � die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass 
alle relevanten Stellen, auch kleine Planungsbüros, 
zum Arbeiten mit BIM befähigt werden.

Den Vorhabenträgern und Genehmigungsbehörden 
wird empfohlen,

 � die Anforderungen an die erforderliche Soft- und 
Hardware zu ermitteln und die notwendigen orga-
nisatorischen Randbedingungen zur Anwendung 
von BIM zu erarbeiten,

 � entsprechend der erlangten Erkenntnisse anschlie-
ßend Technologien zu beschaffen und eine hin-
reichende Zahl von Mitarbeitern in deren Anwen-
dung zu schulen,

 � BIM konsequent sowohl in der Planungs- als auch 
in der Bau- und Betriebsphase anzuwenden.
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mit deren Akzeptanz in der Bevölkerung deutlich gesteigert 
werden könnte.25 

Eine signifikante Beschleunigung der Abläufe kann dabei 
durch eine Abbildung der Kommunikationsprozesse für 
den Daten- und Informationsaustausch in digitalisierten 
Workflows erreicht werden. Diese sollten so gestaltet wer-
den, dass die digitale Zusammenarbeit innerhalb der und 
zwischen den beteiligten Institutionen über verschiedene 
Fachbereiche und Hierarchieebenen hinweg erfolgen kann 
und Medienbrüche vermieden werden.

Durch eine zentralisierte digitale Datenverwaltung mit 
Suchfunktionen und integrierten Viewern für die üblichen 
Dokumenten-, CAD- und Grafikformate könnten viele 
Hemmnisse entfallen, die eine beschleunigte, kooperative 
Durchführung von Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren heute noch verhindern. Ergänzende Dokumentations-
funktionen wie die Abbildung von Freigabe-Workflows, ein 
Versions- und Änderungsmanagement sowie die Möglich-
keit medienübergreifender Referenzen zwischen Vorgän-
gen, Schriftverkehr, Zeichnungen und Modellen würden 
die erforderliche technische Expertise für den Informati-
onszugang dabei möglichst niedrig halten.

Damit Planungs- und Genehmigungsseite erfolgreich di- 
gital zusammenarbeiten können, ist die Nutzung gemein-
samer Standards bei Schnittstellen, Datenstrukturen, 
Dateiformaten und Dokumenten für den Datenaustausch 
essentiell. Sie ermöglicht den kontinuierlichen Informa-
tionsaustausch aller Beteiligten auf Basis stets aktueller 
Verfahrensstände. Hier bietet es sich an, auf die Standards 
zurückzugreifen, die im Rahmen von BIM entwickelt wer-
den.26 Zwischen allen integrierten Systemen müssen dabei 
verlustfreie Übergaben von Daten in beide Richtungen 
möglich sein. Entsprechende Standards werden auf inter-
nationaler Ebene bereits erarbeitet.

Neben einer Beschleunigung vieler Verfahrensteile sind 
durch die Digitalisierung von Planung, Genehmigung und 
Beteiligung außerdem auch ein besseres Controlling sowie 
eine höhere Kostensicherheit und Termintreue bei gleich-
zeitig geringeren Vervielfältigungskosten zu erwarten.

25 Siehe Abschnitt 2.4.
26 Siehe Abschnitt 4.1.

Grundlage für die behördliche Genehmigungsentschei-
dung können letztlich allerdings trotz der Arbeit auf 
gemeinsamen Plattformen auch weiterhin nur die offiziell 
eingereichten Unterlagen sein. Es ist für den Genehmi-
gungsprozess daher entscheidend, dass aus dem elektroni-
schen System des Vorhabenträgers ein klar abgrenzbares 
Planprodukt an die genehmigende Behörde übergeben 
werden kann, das deren Anforderungen genügt. Dieses 
sowie bereits genehmigte Pläne müssen in den Systemen 
deshalb stringent als solche erkennbar sein. Die unver-
zichtbare, stete Unterscheidung zwischen Elementen der 
informellen Zusammenarbeit und solchen der förmlichen 
Genehmigung wird hierdurch ermöglicht. Diese ist auch in 
Zukunft von zentraler Bedeutung, da die Planfeststellungs-
behörde eine rechtssichere Verfahrensführung gewährleis-
ten und Herrin des Genehmigungsprozesses und der dazu 
gehörenden Planunterlagen bleiben muss. 

Da die Kommunikationsprozesse auch Schnittstellen zu 
externen Beteiligten umfassen, sollten entsprechende 
Maßnahmen zur Datensicherheit und -schutz vorgesehen 
werden.

Darüber hinaus ist eine entsprechende technische Aus-
stattung der Beteiligten mit der notwendigen Hard- und 
Software unverzichtbar. Gleichzeitig muss die digitale 
Kompetenz aller Akteure im Umgang mit der Technologie 
hergestellt werden.27  

27 Siehe Abschnitt 1.1.

Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI und den Ländern wird empfohlen,

 � bundesweit einheitliche Anforderungen für ein 
System zu definieren, das die Genehmigungsbe- 
hörden befähigt, BIM-Planungen vollständig  
digital weiterzuverarbeiten und gleichzeitig die  
Beteiligung von Bürgern und Trägern öffentlicher 
Belange ermöglicht,

 � die Entwicklung einheitlicher Datenstrukturen 
und Datenaustauschformate mit zugehörigen Soft-
ware-Lösungen für BIM-basierte Genehmigungs-
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verfahren einschließlich Umweltplanungen wei-
terhin voranzutreiben,

 � Pilotprojekte zu initiieren, in denen Vorhabenträ-
ger, Genehmigungsbehörden und Öffentlichkeit 
auf einer gemeinsamen digitalen Plattform an ei-
nem Projekt arbeiten,

 � die technische Ausstattung der Behörden an die 
neuen Anforderungen anzupassen und  

 � Mitarbeiter für die Nutzung der neuen Systeme zu 
schulen,

 � zu prüfen, inwieweit Verwaltungsverfahrensgesetz, 
Fachplanungsgesetze, Planfeststellungsrichtlinien 
sowie weitere relevante Vorschriften an die Anfor-
derungen digitaler Planungs- und Genehmigungs-
verfahren anzupassen sind.
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5 Nationale umweltfachliche Prüfungen

Bei der Planung und Genehmigung von Verkehrsprojek-
ten spielen die umweltfachlichen Prüfungen eine immer 
bedeutendere Rolle. Der weit überwiegende Anteil der An-
tragsunterlagen betrifft mittlerweile diesen Bereich. 

Gerade hier bestehen jedoch große Unsicherheiten hin-
sichtlich der in den Genehmigungsverfahren konkret 
beizubringenden Unterlagen. Zum Teil ist eine unüber-
schaubare Vielzahl von regionalen und örtlichen Standards 
zu beachten, die eine rechtssichere Planung auch unter 
Einbezug größtmöglicher fachlicher Expertise erheblich 
erschweren. Zudem müssen z. B. Bestandserfassungen 
geschützter Tier- und Pflanzenarten im Laufe der langjäh-
rigen Planungsverfahren häufig mehrfach erstellt werden. 
Hier sollten auf nationaler Ebene Lösungen gefunden 
werden, die gleichzeitig einen effektiven Umweltschutz ge-
währleisten und rechtssichere Planungen ermöglichen. 

5.1 Erneuten Anlauf zur Einführung einer 
Bundeskompensationsverordnung starten

Vorhabenträger von Infrastrukturvorhaben sind gemäß der 
Eingriffsregelung § 15 BNatSchG verpflichtet, vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unter-
lassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen müssen durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
ausgeglichen oder ersetzt werden. Das bedeutet, dass die 
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleich-
artiger oder in gleichwertiger Weise wiederhergestellt und 
das Landschaftsbild entweder landschaftsgerecht wieder-
hergestellt oder neu gestaltet werden muss. 

Da Verkehrsinfrastrukturvorhaben in der Regel mit Beein- 
trächtigungen von Natur und Landschaft einhergehen,  
müssen die Planfeststellungsunterlagen fast immer 
Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und 
Landschaft nach § 15 BNatSchG enthalten. Auch nach 
anderen fachgesetzlichen Regelungen wie dem Wald-, 
Wasser- sowie Bodenschutzrecht sind häufig Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen gefordert. Dies führt oft zu einem 
erheblichen Flächenbedarf, verbunden mit langwierigen 
Grunderwerbsverhandlungen, Einwendungen und häufig 
auch Klagen. 

Bei der Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung ist eine unüberschaubare Zahl regionaler und ört- 
licher Standards von der Kartierung bis zur Maßnahmen-
planung und Ersatzgelderhebung zu beachten. Dies gilt ins-
besondere für lineare Infrastrukturvorhaben, die verschie-
dene Länder oder Gebietskörperschaften durchziehen und 
betrifft besonders Unternehmen bzw. Infrastrukturbetrei-
ber, die in mehr als einem Land tätig sind. Die verfügbaren 
Standards weichen zum Teil stark voneinander ab und bil-
den somit keine Grundlage für eine rechtssichere Planung.

Auch das Instrumentarium der Ökopunkte, mit denen in 
sogenannten Ökokonten vorgehaltene naturschutzfachli-
che Maßnahmen bewertet und angerechnet werden, ist in 
den Ländern hinsichtlich zahlreicher Aspekte sehr unter-
schiedlich geregelt.

Zudem erschwert die unübersehbare Anzahl verschiedener 
Bilanzierungsverfahren die Entwicklung von bundesweiten 
und verkehrsübergreifenden Standards für Bundesprojekte.

Das BMUB wird in § 15 Abs. 7 BNatSchG ermächtigt, in 
einer Bundeskompensationsverordnung das Nähere zur 
Kompensation von Eingriffen zu regeln. Dies betrifft ins-
besondere Inhalt, Art und Umfang von Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen, die Festlegung diesbezüglicher Standards 
sowie die Höhe von Ersatzzahlungen und das Verfahren 
zu ihrer Erhebung. Das BMUB verfügt damit über ein 
Instrument zur abschließenden und verlässlichen Rege-
lung wichtiger Planungsbestandteile. Diese beziehen sich 
vordergründig zwar nur auf die Eingriffsregelung, dürften 
jedoch auch auf die planerische Behandlung von arten-
schutzrechtlichen Aspekten ausstrahlen.

Auch wenn die Kompensationsverordnung grundsätzlich 
die Einzelheiten zur Eingriffsregelung festlegen soll, ist es 
dennoch erforderlich, in ihr auch weitere Aspekte aus dem 
europäischen und nationalen Naturschutzrecht zu regeln. 
Insbesondere die Anforderungen, die an die Anordnung 
von Kohärenzsicherungsmaßnahmen in bestehenden 
Natura 2000-Gebieten sowie zur Multifunktionalität dieser 
Maßnahmen gestellt werden, sind rechtlich zu definieren, 
um mehr Rechtssicherheit und weniger Angriffsfläche für 
Klagen zu schaffen. Hierfür wäre allerdings eine Änderung 
der Verordnungsermächtigung erforderlich.
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Zielführend wäre es, wenn Maßnahmen, die gemäß der 
Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt besonders 
wichtig sind, um die Biodiversitätsziele zu erreichen, durch 
die Verordnung einen besonderen Stellenwert erhielten. 
Dies könnte beispielsweise durch eine besondere Bewer-
tung von Maßnahmen zur Entsiegelung und zur Wieder-
vernetzung von Lebensräumen erreicht werden.

Sollte die flächendeckende Einführung einer Bundeskom-
pensationsverordnung erneut scheitern, wird als Rück-
fallposition eine Beschränkung des Geltungsbereichs der 
Kompensationsverordnung auf die Bundes- und die Bun-
desauftragsverwaltung empfohlen. Für diesen Fall sollte der 
Versuch unternommen werden, die Verordnung zumindest 
in der Anwendung durch die Bundes- und die Bundesauf-
tragsverwaltung abweichungsfest auszugestalten.

Die Bemühungen des BMUB zum Erlass einer derartigen 
Verordnung sind jedoch im Bundesrat am Widerstand ein-
zelner Länder gescheitert.

Lösungsvorschläge:

Überwiegend wird gefordert, auf der Grundlage des bereits 
bestehenden Entwurfs eine Bundeskompensationsverord-
nung einzuführen. Insbesondere bei länderübergreifenden 
Verkehrsprojekten könnten hierdurch die Verfahren einfa-
cher gestaltet werden.

Inhaltlich sollte die Bundeskompensationsverordnung ein-
heitliche Regelungen beinhalten für

 � die Herstellung, Entwicklung und Unterhaltung von 
Ökokonto-Maßnahmen in allen Ländern,28

 � eine Übertragung der Kompensationsmaßnahmen 
auf Dritte mit rechtlich befreiender Wirkung für den 
Vorhabenträger,29 

 � die Ermittlung des Kompensationsbedarfs,

 � den Ausgleich und Ersatz von Beeinträchtigungen,

 � Ersatzzahlungen und

 � Kohärenzsicherungs- sowie artenschutzrechtliche 
Maßnahmen.

Hierzu ist ggf. auch die Verordnungsermächtigung im 
BNatSchG zu ergänzen.

Es sollte weiterhin der Versuch unternommen werden, 
Stichtagregelungen30 sowie einen möglichst großen Anteil 
der als erforderlich definierten Standards in die Bundes-
kompensationsverordnung aufzunehmen, z. B. betreffend 
die Bewertung, die Kartierung31, Pflege- und Funktionskon-
trollen und das Monitoring32 von landschaftspflegerischen 
Maßnahmen.

28 Siehe Abschnitt 5.3.
29 Siehe Abschnitt 5.3.
30 Siehe Abschnitt 2.6.
31 Siehe Abschnitt 5.5.
32 Siehe Abschnitt 5.7.

Handlungsempfehlungen:

Dem BMUB wird empfohlen, 

 � die Anstrengungen zum Erlass einer Bundeskom-
pensationsverordnung wieder aufzunehmen und 
hierbei zu prüfen, ob und unter welchen Bedin-
gungen eine kurzfristige Entwicklung der Bundes-
kompensationsverordnung unter Rückgriff auf den 
bereits weitgehend ausgearbeiteten Entwurf mög-
lich ist,

 � in der Verordnung einheitliche Kartier-, Erhe-
bungs- und Bewertungsmethoden festzulegen, 
Standards zu Bewertung, Pflege- und Funktions-
kontrollen, Monitoring, Ökokonten und Stichtags-
regelungen ebenso zu verankern wie Regelungen 
zur Dauer der erforderlichen Pflege und Unterhal-
tung von Kompensationsmaßnahmen und

 � in der Verordnung solchen Maßnahmen einen be-
sonderen Stellenwert beizumessen, die gemäß der 
Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt für 
deren Erhaltung und Wiederherstellung besonders 
wichtig sind,

 � als Rückfallposition eine Bundeskompensations-
verordnung mit beschränktem Anwendungsbe-
reich auf die Bundesverwaltung zu erlassen.
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5.2 Vorhabenträger von der Kumulationsprüfung 
entlasten

Wenn ein Projekt zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
eines Natura 2000-Gebietes führen kann, muss vor der 
Zulassung seine Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 
des Gebiets überprüft werden. Dabei kommt es nicht nur 
auf mögliche Beeinträchtigungen durch das Projekt selbst 
an. Vielmehr muss gemäß § 34 Abs. 1 S. 1 BNatSchG auch 
geprüft werden, ob das Projekt im Zusammenwirken mit 
anderen Projekten oder Plänen geeignet ist, das Gebiet er-
heblich zu beeinträchtigen.

Mit dieser Kumulationsbetrachtung wird das Ziel verfolgt, 
eine schleichende Beeinträchtigung durch nacheinander 
genehmigte, jeweils für sich genommen das Gebiet nicht 
erheblich beeinträchtigende Projekte zu verhindern, deren 
Auswirkungen sich in ihrer Summe nachteilig auf die Er-
haltungsziele des Gebiets auswirken würden. 

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele sind demnach 
nur zulässig, wenn ihre kumulierten Wirkungen in Bezug 
auf ein bestimmtes Erhaltungsziel für einen Lebensraum-
typ oder eine Art in einem Natura 2000-Gebiet die für den 
Wirkfaktor gültige Bagatellschwelle nicht überschreiten. 

Diese Kumulationsprüfung führt in vielen Fällen zu einem 
enormen Aufwand, der oft in einem ungünstigen Verhält-
nis zu den erwünschten Zielen steht. Es ergeben sich insbe-
sondere folgende Schwierigkeiten:

 � Bei der Bewertung der Projekte ist als Ausgangszustand 
eines Natura 2000-Gebiets, der nicht verschlechtert 
werden darf, nicht dessen aktueller Zustand zu berück-
sichtigen. Vielmehr muss der Zustand rekonstruiert 
werden, der zum Zeitpunkt der Gebietslistung vermut-
lich vorlag. 

 � Alle Pläne und Projekte, die seit der Listung eines Ge-
biets Auswirkungen auf das Erhaltungsziel des betref-
fenden Gebietes haben, gehen als Vorbelastung in die 
Prüfung ein. Dies gilt sowohl mit Blick auf alle Ver-
schlechterungen als auch Verbesserungen des Gebiets-
zustands. Dies hat einen stetig wachsenden Aufwand 
zur Ermittlung aller relevanten Pläne und Projekte so-
wie von deren Auswirkungen zur Folge. Bisher beste-

hen kaum vollständige Kataster der zuständigen Behör-
den über diese Vorhaben. 

 � Vorhaben oberhalb der Erheblichkeitsschwelle kön-
nen nur im Rahmen des Ausnahmeverfahrens mit der 
Pflicht zur Durchführung von Kohärenzsicherungs-
maßnahmen zugelassen werden. Diese können - nach 
ordnungsgemäßer Durchführung der Kohärenzsiche-
rungsmaßnahmen – keine Verschlechterung bewirken. 
Daher sind für die Kumulationsprüfung gerade Vorha-
ben mit Bagatellcharakter von großer Bedeutung. Diese 
sind aber besonders schwierig zu ermitteln. 

 � Wurden in der Vergangenheit Vorhaben ohne Kohä-
renzsicherung zugelassen, die aus heutiger Sicht als er-
heblich zu betrachten wären, führt die Bewertung in 
der Regel dazu, dass eine nicht bagatellhafte und damit 
unzulässige Beeinträchtigung vorliegt. Allerdings ist es 
unverhältnismäßig, diese Beeinträchtigung einem fol-
genden Vorhabenträger zuzurechnen. 

 � Liegen keine verwendbaren Daten in Bezug auf die Wir-
kung auf das jeweilige Erhaltungsziel vor, ist es eben-
falls nicht Aufgabe folgender Vorhabenträger, diese De-
fizite bei der Ermittlung und Bewertung zu beseitigen 
oder veraltete Bewertungsmodelle zu aktualisieren. 

In der Praxis werden Kumulationsbetrachtungen daher 
zunehmend ins Leere laufen, zumindest hinsichtlich weit 
zurückliegender Vorhaben. Das schadet nicht nur folgen-
den Vorhabenträgern, sondern schwächt auch die Interes-
sen des Naturschutzes.

Lösungsvorschläge:

Gebiete unterliegen einem steten Wandel, der zum Teil 
natürlich ist und zum Teil durch Landnutzung oder Infra-
strukturprojekte ausgelöst wird. Die bisherige Abgrenzung 
zwischen den allgemeinen Pflichten des Mitgliedstaates 
und der Landnutzer (Art. 6 Abs. 1 u. 2 FFH-RL) und den 
speziellen Pflichten der Vorhabenträger (Art. 6 Abs. 3 u. 4 
FFH-RL) sollte daher überdacht bzw. klargestellt werden. 

Teile der Kumulationsprüfung sollten in die Pflichten des 
Gebietsmanagements einbezogen werden. Bagatellhafte 
Veränderungen der Gebiete, die der Mitgliedstaat unter 
Beachtung der Anforderungen der Richtlinien und der 
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit bei der Zulassung von 
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5.3 Nutzung von Ökokonten und Flächenpools 
erleichtern

Gemäß § 16 BNatSchG besteht die Möglichkeit, Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen mit Blick auf zu erwartende 
Eingriffe künftiger Vorhaben vorzuziehen. Die Zuordnung 
konkreter Ökokonto- oder Flächenpool-Maßnahmen als 
Kompensation für einen konkreten Eingriff erfolgt erst im 
Zulassungsverfahren eines Vorhabens.

In der Erleichterung der konfliktfreien Beschaffung von 
Flächen für diese Maßnahmen liegt ein wesentliches Be-
schleunigungspotenzial bei der Planung von Verkehrsin-
frastruktur. Eine zentrale Rolle können dabei sogenannte 
Ökokonten und Flächenpools spielen. 

Auf Ökokonten können Vorhabenträger oder Dritte so-
genannte Ökopunkte sammeln, indem sie auf Vorrat und 
ohne Bezug zu einem konkreten Infrastrukturprojekt 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchführen. Diese 
Ökopunkte können anschließend verwendet werden, um 
projektspezifische Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
kompensieren.

In Flächenpools können ergänzend bundes- und landes-
eigene Flächenauch sowie Flächen Dritter bereitgehalten 
werden, die im Zusammenhang mit einem konkreten 
Vorhaben dann für Kompensationszwecke genutzt werden 
können, sobald die spezifischen Anforderungen an die 
Maßnahmengestaltung bekannt sind. 

Insbesondere in Ballungsräumen und in landwirtschaftlich 
intensiv genutzten Gebieten ist der frühzeitige Erwerb von 
Ökopunkten oder Flächen für den Erfolg der Maßnahmen-
planung oft entscheidend. Die Nutzung dieser voraus-
schauenden Ansätze wird gegenwärtig allerdings teilweise 
dadurch verhindert, dass der Bund die Finanzierung und 

Vorhaben akzeptiert, sollten über die Maßnahmen des Ge-
bietsmanagements abgefangen werden. 

Die mit dem Gebietsmanagement betrauten Stellen sollten 
zur Führung eines Katasters bestehender Beeinträch-
tigungen verpflichtet werden. Zudem sollten sie für den 
Ausgleich aller Beeinträchtigungen unterhalb der Erheb-
lichkeitsschwelle sowie schleichender Veränderungen 
zuständig sein. Dabei ist die gesamte Bandbreite möglicher 
Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten angespro-
chen, die neben Stickstoff- und sonstigen Einträgen auch 
bagatellhafte Flächen- und Funktionsverluste umfasst. Dies 
erhöht die naturschutzfachliche Wirkung und mindert den 
oft erfolglosen Ermittlungsaufwand für folgende Verträg-
lichkeitsprüfungen. 

Erforderlich ist außerdem eine Klarstellung, welche Vor- 
haben bzw. Pläne und Projekte in eine Kumulationsprü-
fung einbezogen werden müssen. Die projektbezogene 
Verträglichkeitsuntersuchung nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL 
kann sich grundsätzlich nur auf den aktuellen, durch die 
Vorbelastung geprägten Erhaltungs- bzw. Ist-Zustand eines 
Gebietes beziehen, nicht auf einen fiktiven Zustand zum 
Zeitpunkt der Listung des Natura 2000-Gebietes. Gleiches 
gilt für die Frage, ob eine Bagatelle vorliegt. Diese muss 
unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten fest-
gestellt werden.

Handlungsempfehlungen:

Dem BMUB wird empfohlen, eine Änderung des 
BNatSchG mit dem Ziel einzuleiten, 

 � die Erfassung von Vorhaben mit bagatellhaften 
Einflüssen auf Natura 2000-Gebiete und die Neu-
tralisierung bagatellhafter Eingriffe durch Maß-
nahmen des Gebietsschutzes auf die für den Ge-
bietsschutz zuständigen Naturschutzbehörden zu 
übertragen, 

 � die vorstehende Regelung ausdrücklich auch auf 
Vorhaben zu erstrecken, die durch indirekte stoffli-
che Einträge unter der Bagatellschwelle auf Gebie-
te einwirken,

 � die Führung eines Katasters aller bestehenden Be-
einträchtigungen für alle Natura 2000-Gebiete an-
zuordnen,

 � die in die Kumulationsprüfung einzubeziehenden 
Vorhaben rechtlich eindeutig einzugrenzen.
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Umsetzung von Maßnahmen vom Vorliegen eines Plan-
feststellungsbeschlusses bzw. eines abgestimmten Vor-
entwurfs abhängig macht. Für den Straßenbau ist für eine 
frühzeitige Flächenbeschaffung ein Gesehenvermerk zum 
Vorentwurf erforderlich.

Dadurch, dass Kompensationsflächen zwischenzeitlich 
Wertsteigerungen erfahren oder aus anderen Gründen 
nicht mehr nutzbar sein können, resultieren mitunter 
Kostensteigerungen. Auch werden teilweise zeitintensive 
Umplanungen erforderlich. 

Bei der Bereitstellung von Flächen durch Dritte besteht 
ohne deren frühzeitigen Erwerb bzw. deren Sicherung 
zudem die Gefahr, dass diese zwischenzeitlich an weitere 
Interessenten veräußert werden.

Abseits davon sind die Vorhabenträger im Regelfall dauer- 
haft für den Zustand der Ausgleichs- und Ersatzmaßnah- 
men verantwortlich. Dies gilt auch dann, wenn die Maß-
nahmen an Dritte abgegeben werden und das jeweilige 
Landesrecht keine rechtliche Befreiung unter Einschaltung 
der Planfeststellungsbehörde vorsieht. Die Vorhabenträ-
ger müssen daher für eine ständig wachsende Anzahl von 
Maßnahmen die Unterhaltung und Verwaltung sicherstel-
len. Dies bindet erhebliche personelle Ressourcen. 

In einzelnen Ländern existieren bereits Regelungen zur 
Übertragung von Maßnahmen bzw. Pflichten mit rechtlich 
befreiender Wirkung für den Vorhabenträger, z. T. auch bei 
Maßnahmen aus Ökokonten Dritter.

Lösungsvorschläge:

Die Nutzung von Ökokonto- und Flächenpoolmaßnahmen 
macht die aufwendige Suche nach geeigneten Kompensa-
tionsflächen in Teilen entbehrlich. Hierdurch wird nicht 
nur die Planung deutlich vereinfacht, sondern es sinkt auch 
die Zahl der durch Grundinanspruchnahme betroffenen 
Einwender und damit auch die der potenziellen Kläger 
deutlich. Ökokonten und Flächenpools wirken damit in 
allen Phasen der Vorhabenumsetzung beschleunigend.

Der Erwerb von Flächen für Ökokonto-Maßnahmen und 
deren Umsetzung sollte daher im Regelfall auch ohne 

genehmigten Vorentwurf und ohne Planfeststellungsbe-
schluss ermöglicht werden – ggf. ist § 24 BHO entspre-
chend anzupassen.

Der Vorhabenträger sollte bei Vorhaben, die mit Bundes-
mitteln finanziert werden, in die Lage versetzt werden, 
Ökopunkte und Poolflächen Dritter frühzeitig im Rahmen 
der bedarfsplanerischen Feststellung bzw. der Vorentwurfs-
planung zu erwerben, sich diese vertraglich zusichern zu 
lassen bzw. eigene Flächen anzulegen und zu bewirtschaf-
ten. Dies muss insbesondere möglich sein, wenn die Gefahr 
besteht, dass diese zwischenzeitlich an weitere Interessen-
ten veräußert werden.

Als flankierendes Instrument sollte ein Flächenpool entwi-
ckelt werden, in dem verfügbare sowie naturschutzfachlich 
und wirtschaftlich geeignete Flächen des Bundes, der Län-
der und Dritter verkehrsträgerübergreifend bereitgestellt 
werden. Ökokonto-Maßnahmen und Flächen sollten über 
eine Austauschplattform angeboten werden können.

Sinnvoll könnte es darüber hinaus sein, einen geeigneten 
Träger für die Flächenbeschaffung auf Bundesebene zu 
schaffen. Die in diesem Kontext erworbenen Flächen oder 
geschaffenen Ökokonten sollten für alle Verkehrsinfra-
strukturmaßnahmen des Bundes im jeweiligen Land und 
länderübergreifend verwendet werden können. Flächen-
agenturen der Länder können das Angebot weiter erhöhen. 

Die dauerhafte Übertragung der Maßnahmen an einen ge-
eigneten, insolvenzunfähigen Träger mit öffentlich-recht-
lich befreiender Wirkung zugunsten des Vorhabenträgers 
kann diesen zudem von Kontroll- und Unterhaltungsauf-
gaben entlasten. Eine solche Möglichkeit sollte daher bun-
desweit geschaffen werden, und zwar unabhängig davon, 
ob es um vorgezogene Kompensationsmaßnahmen oder 
„reguläre“ Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geht. Die Re-
gelungen sollten so gestaltet werden, dass dem Vorhaben-
träger eine Wahlmöglichkeit und eine weitere Koexistenz 
zwischen der Nutzung eines insolvenzunfähigen Trägers 
mit rechtlich befreiender Wirkung und privaten Anbietern 
erhalten bleibt.
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5.4 Abgrenzung zwischen Kohärenz- und 
Management-Maßnahmen klarer fassen

Wenn durch ein Vorhaben ein Natura 2000-Gebiet erheb- 
lich beeinträchtigt wird, sind zusätzliche spezifische Aus-
gleichsmaßnahmen durchzuführen, die als Kohärenzmaß-
nahmen bezeichnet werden. Diese müssen einen zusätz-
lichen Nutzen für das Schutzgebiet bewirken. Es darf sich 
hierbei also nicht um sogenannte Management-Maßnah-
men handeln, die im Rahmen des Gebietsmanagements 
sowieso hätten durchgeführt werden müssen.

Kohärenzmaßnahmen zum Ausgleich erheblicher Beein-
trächtigungen eines im öffentlichen Interesse durchzu-
führenden Vorhabens werden gerichtlich nicht anerkannt, 
wenn sie nicht hinreichend von  Management-Maßnah-
men abgegrenzt sind. Häufig fehlen hierfür die erforderli-
chen fachlichen Grundlagen, da Managementpläne entwe-
der nicht vorliegen oder die zur Erreichung der Schutzziele 
erforderlichen Maßnahmen nicht hinreichend abgegrenzt 
beschrieben sind. In der Praxis kommt es vor, dass die 
Management-Maßnahmen für eine Zielart oder einen 
Lebensraumtyp kaum noch realisierbare Möglichkeiten für 
Kohärenzmaßnahmen lassen.

Lösungsvorschläge: 

In den Managementplänen für Natura 2000-Gebiete sollte 
deutlicher beschrieben werden, welche Maßnahmen als 
Management-Maßnahmen zur Erreichung der gebietsspe-
zifischen Schutzziele seitens der Länder beabsichtigt sind.

Gemeinsam mit dem BMUB und der Europäischen Kom-
mission sollte zudem geklärt werden, ob eine strikte Ab-
grenzung von Kohärenz- und Management-Maßnahmen 
förderlich oder eher hinderlich zur Erreichung der Schutz- 
und Erhaltungsziele ist.

Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI und dem BMF wird empfohlen,

 � die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass

 y der vorgezogene Erwerb von Flächen für die 
Anlage von Ökokonten und Flächenpools durch 
den Vorhabenträger selbst oder eine einheitli-
che Stelle des Bundes ermöglicht wird,

 y der frühzeitige Erwerb von Ökopunkten, die von 
Dritten angeboten werden, ermöglicht wird, 
ohne dass ein konkreter Vorhabenbezug besteht.

Dem BMVI wird empfohlen,

 � gemeinsam mit der Bundesanstalt für Immobilien- 
aufgaben und geeigneten Trägern der Länder die 
Entwicklung von Ökokonto-Maßnahmen voran-
zutreiben,

 � in den Regelwerken und Vorgaben für die Ver-
kehrswegeplanung den Vorhabenträgern für Bun-
desverkehrsprojekte den vorgezogenen Erwerb von 
Flächen für die Anlage von Ökokonten und Flä-
chenpools zu erlauben, 

 � eine Austauschplattform zu entwickeln, auf der so-
wohl bundeseigene verfügbare Flächen als auch 
Ökokonto-Maßnahmen verkehrsträgerübergrei-
fend angeboten werden können. 

Dem BMUB wird empfohlen, 

 � eine Änderung des BNatSchG einzuleiten, um für 
geeignete, insolvenzunfähige Maßnahmenträger 
die Möglichkeit zu verankern, Kompensationsmaß-
nahmen mit rechtlich befreiender Wirkung für den 
Vorhabenträger zu übernehmen, dabei aber die 
Wahlmöglichkeit zwischen der Nutzung eines in-
solvenzunfähigen Trägers mit rechtlich befreiender 
Wirkung oder privaten Anbietern zu erhalten.

Handlungsempfehlungen:

Den Ländern wird empfohlen, 

 � in den Managementplänen für Natura 2000-Gebie-
te deutlicher darzulegen, welche Maßnahmen als 
Management-Maßnahmen zur Erreichung der ge-
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5.5 Methodik und Bestandsdauer bei Umweltdaten, 
Gutachten und Kartierungen standardisieren

Im Rahmen der Zulassung von Infrastrukturvorhaben 
spielt der Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen sowie  
der Schutz besonders bzw. streng geschützter Tier- und  
Pflanzenarten eine bedeutende Rolle. Gemäß § 44 
BNatSchG ist es verboten, besonders geschützte Tierarten 
zu töten oder zu verletzen. Auch ihre Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten dürfen nicht zerstört oder beschädigt wer-
den. Streng geschützte Arten und europäische Vogelarten 
dürfen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten zudem nicht er-
heblich gestört werden. Auch besonders geschützte Pflan-
zenarten und ihre Standorte dürfen nicht zerstört oder 
beschädigt werden. 

Bei der Erstellung umweltplanerischer Fachbeiträge zu 
Verkehrsplanungen sind daher Bestandserfassungen von 
Tier- und Pflanzenarten sowie von Biotopen und FFH-
Lebensraumtypen vorzunehmen. Diese dienen als Basis 
für die Bestandsbewertung und Auswirkungsprognosen. 
Dabei kommt ihnen eine große Bedeutung zu, da aus ihnen 
Risiken für eine mögliche Angreifbarkeit eines Vorhabens 
resultieren können. Durch die Rechtsprechung hat der Ar-
tenschutz in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung 
gewonnen. Details zu den Fachbeiträgen sind u. a. in den 
Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleitplanung 
im Straßenbau und dem Umweltleitfaden des Eisenbahn-
Bundesamtes beschrieben. 

Obgleich es bereits zahlreiche Fachkonventionen gibt, 
werden in den Ländern unterschiedliche Kartierungs-, 
Datenerhebungs- und Bewertungsmethoden angewandt. 
Dies führt gerade bei regional übergreifenden Vorhaben 
zu erhöhtem Planungsaufwand und Unsicherheiten. Ein 
erster Schritt zur Vereinheitlichung ist das überarbeitete 
Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberufli-
chen Leistungen im Straßen- und Brückenbau des BMVI, in 
dem Vorschläge für einheitliche Methoden unterbreitet 
werden.33 Es enthält jedoch nicht für alle Arten und Arten-
gruppen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und 
gilt lediglich für den Straßenbau. 

Die Erstellung der Fachbeiträge erfolgt zudem in einer sehr 
frühen Planungsphase – oft viele Jahre vor der Erteilung 
des Baurechts. Die meist sehr langen Planungszeiträume 
können dazu führen, dass diese noch vor der Erteilung des 
Baurechts als veraltet eingestuft werden.

Aktuell gibt es keine strikte Festlegung, wie häufig die 
Kartierungen aktualisiert werden müssen und ab wann 
Bestandsdaten als veraltet gelten. Üblicherweise werden 
jedoch fünf Jahre als Obergrenze für das zulässige Alter der 
Daten gesehen. In der Folge sind im Laufe eines Projekts 
häufig Plausibilitätsprüfungen, mitunter auch zeitaufwen-
dige Neuerfassungen nötig.

Mitunter muss der Vorhabenträger gemäß der Rechtspre-
chung des BVerwG dann auch darlegen, dass die von ihm 
in der Vergangenheit angewendeten Methoden auch weiter 
dem besten verfügbaren wissenschaftlichen Standard ent-
sprechen.

Aktuelle Urteile des EuGH und deutscher Gerichte setzen 
darüber hinaus häufig neue fachliche Planungsstandards. 
Anerkannten Standards wird dabei teilweise durch ge-
richtliche Entscheidungen, die aus einem Einzelfall heraus 
entstanden sind, die Legitimität abgesprochen. 

Auch hinsichtlich der erforderlichen Inhalte anderer Gut-
achten wird Klärungs- und Standardisierungsbedarf gese-

33 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2016: 
Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen 
Leistungen im Straßen- und Brückenbau. Zugriff: http://www.
bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/ 
Strasse/hva-f-stb-richtlinientext.pdf

bietsspezifischen Schutzziele seitens der Länder be-
absichtigt sind.

Dem BMVI wird empfohlen, 

 � gemeinsam mit dem BMUB und der Europäischen 
Kommission zu klären, ob eine strikte Abgrenzung 
von Kohärenz- und Management-Maßnahmen 
förderlich oder eher hinderlich zur Erreichung der 
Schutz- und Erhaltungsziele ist und dem Ergeb-
nis entsprechend eine rechtliche Klarstellung vor-
zunehmen.
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entscheidungen der Gerichte verständigen. Hierbei ist eine 
enge Zusammenarbeit mit einer zu gründenden Ansprech- 
und Steuerungsstelle zum Umwelt-, Natur- und Arten-
schutz denkbar.35 Im Ergebnis sollten Interpretationshilfen 
für die nachgeordneten Genehmigungsbehörden erstellt 
werden.

Zur Berücksichtigung der Auswirkungen der Bau- und 
Abbruchphase im Umweltbericht sollten Hinweise bzw. 
Konkretisierungen erarbeitet werden. Diese Kriterien soll-
ten klarstellen, dass dortige Angaben lediglich zur Maßnah-
menorientierung herangezogen werden können. Es sollte 
anerkannt werden, dass in der Planungsphase noch offen-
sichtliche Begrenzungen hinsichtlich der Abläufe in der 
Bau- und Abbruchphase bestehen, da z. B. Bauabläufe, Ma-
schineneinsatz und Entsorgungswege zu diesem Zeitpunkt 
noch offen sind und in der Regel offen bleiben müssen. Als 
Beispiel für entsprechende Hinweise kann der „Planungs-
leitfaden UVP“ von Straßen.NRW dienen.36 

35 Siehe Abschnitt 1.4.
36 Siehe https://www.strassen.nrw.de/files/oe/umwelt/pub/ 

planungsleitfaden-uvp.pdf.

hen. So muss der Umweltbericht nach UVPG auch Angaben 
zu den Auswirkungen des Projekts während der Bauphase 
enthalten. Es fehlen jedoch Konkretisierungen, welche An-
gaben zur Beurteilung der Umweltauswirkungen im Detail 
heranzuziehen sind. In der Planungsphase steht zudem 
meist noch nicht fest, welche Maschinen und Technologien 
beim Bau eingesetzt, unter welchen Umständen sie betrie-
ben und wie sie sich insbesondere auf Baulärm34, Abfallvo-
lumen und Energieverbrauch auswirken werden.

Lösungsvorschläge:

Das Handbuch für die Vergabe und Ausführung von frei-
beruflichen Leistungen im Straßen- und Brückenbau ist 
hinsichtlich der dort vorgegebenen Kartier-, Erhebungs- 
und Bewertungsmethoden mit neuen Erkenntnissen zu 
Arten und Methoden fortzuschreiben. Seine Anwendung 
ist auf alle Verkehrsträger auszudehnen. Behörden auf Bun-
des- und Landesebene sollten es einheitlich anwenden.

In diesen Vorgaben sollten Daten je nach Planungsphase 
in verschiedener fachlicher Detailtiefe verlangt werden, 
z. B. hinsichtlich Erhebungsmethodik und Maßstab. Der 
Einstieg sollte in vorgelagerten Planungsschritten mit einer 
sogenannten Potenzialanalyse erfolgen, die dann im Laufe 
des Planungsprozesses weiter verfeinert bzw. konkretisiert 
wird. Auch die Berücksichtigung der Nutzungsart angren-
zender Flächen wäre hilfreich.

Die Bestandsdauer von Umweltbestandsdaten und Fach-
beiträgen und den damit verbundenen faunistischen und 
floristischen Kartierungsergebnissen sollte angemessen 
verlängert und ausdrücklich geregelt werden. 

Des Weiteren sollten Vorgaben zur Plausibilisierung der 
Unterlagen für den Zeitraum nach der Genehmigung er-
arbeitet werden. Auch Veränderungen im Umfeld des Vor-
habens sollten dabei dokumentiert werden. Dafür sind eine 
einheitliche Methodik und die Zeiträume der Erhebung zu 
definieren. Die jeweilige Vorgehensweise ist in der Geneh-
migung zu verankern.

Die zuständigen Bundesbehörden sollten sich zudem zur 
Relevanz und Verallgemeinerungsfähigkeit von Einzelfall-

34 Siehe Abschnitt 2.9.

Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI wird empfohlen,

 � die im Handbuch für die Vergabe und Ausführung 
von freiberuflichen Leistungen im Straßen- und Brü-
ckenbau aufgeführten Kartier-, Erhebungs- und 
Bewertungsmethoden unter Berücksichtigung der 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse fortzu-
schreiben und entsprechende Regelungen auch für 
den Schienen- und Wasserstraßenbereich vorzu-
sehen,

 � die Bestandsdauer von Umweltdaten, Kartierungen 
und Plausibilitätsprüfungen angemessen zu ver-
längern und ausdrücklich zu regeln,

Dem BMUB und dem BMVI wird empfohlen,

 � sich zur Relevanz und Verallgemeinerungsfähigkeit 
von Gerichtsentscheidungen zu verständigen und 
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5.6 Best-Practice-Empfehlungen für den 
Artenschutz erarbeiten 

Die Regelungen zum Artenschutz gelten flächendeckend 
und unabhängig von ausgewiesenen Schutzgebieten. Sie 
sind dabei zum Teil individuenbezogen ausgestaltet. Un-
abhängig vom Bestand der Gesamtpopulation und dem 
Gefährdungsgrad einer Art muss in diesen Fällen bei der 
signifikanten Erhöhung des Mortalitätsrisikos einzelner 
Tiere bei den zuständigen Behörden eine Ausnahme bean-
tragt werden, um ein Vorhaben rechtssicher durchführen 
zu können.

Bislang wurde allerdings nicht ausreichend präzisiert, wie 
sich die Schwelle bestimmt, bei der von einer signifikanten 
Risikoerhöhung, d. h. der Betroffenheit eines „nicht ganz 
geringen Teils von Tieren“37 auszugehen ist. Eine Konkre-
tisierung dieser Schwelle durch die Rechtsprechung ist 
allenfalls einzelfallbezogen und punktuell zu erwarten und 
kann daher nicht die gewünschte Rechtsklarheit bringen.

Es fehlt bereits an wissenschaftlich abgesicherten Aussagen 
zu möglichen Vorhabenswirkungen auf bestimmte Arten, 
die nur durch entsprechende Untersuchungen ermittelt 
werden könnten.

Lösungsvorschläge:

Die typischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Risiken 
von Vorhaben auf geschützte Arten und deren Bewältigung 
durch bestimmte Maßnahmen, wie z. B. Umsiedelungen, 
sollten im Rahmen von Studien systematisiert, bei Kennt-
nislücken wissenschaftlich untersucht und in Best-Prac-
tice-Empfehlungen für Schutzmaßnahmen umgesetzt 

37 BVerwG, 9 A 12.10 vom 14.07.2011, Rn. 127.

werden. Dadurch soll dem Vorhabenträger eine Informati-
onsgrundlage bereitgestellt werden, die es ihm ermöglicht, 
auf Grundlage der Erfahrungen anderer Projekte eigene 
Schutzmaßnahmen zu planen, zu optimieren und für den 
jeweiligen Einzelfall anzupassen.

In diesem Zusammenhang ist auch zu klären, was das 
Schlagwort „signifikant“ bedeutet, um einschätzen zu kön-
nen, ob diese Schwelle durch ein Vorhaben überschritten 
wird. Bei Unterschreiten der Signifikanzschwelle sollte 
vorausgesetzt werden, dass keine Risikoerhöhung eintritt 
und auf ein Ausnahmeverfahren verzichtet werden kann. 
Im Falle des Überschreitens der Schwelle sind ein Ausnah-
meverfahren und die Umsetzung von sog. Maßnahmen zur 
Sicherung des Erhaltungszustandes erforderlich.

5.7 Monitoring-Maßnahmen im Artenschutz  
vereinheitlichen

Zu vielen Artenschutzmaßnahmen liegen geringe Praxis- 
erfahrungen vor, sodass sie zur rechtlichen Absicherung 
nach ihrem Abschluss einem Monitoring unterzogen wer-
den müssen. Diese Monitoring-Maßnahmen sind bereits 
Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens und müssen 
vom Vorhabenträger daher frühzeitig geplant werden. Von 
ihnen hängt es oft ab, ob trotz strittiger Umweltauswirkun-
gen eines Vorhabens eine Genehmigung erteilt wird oder 
ob Ausnahmeverfahren nötig werden. 

Interpretationshilfen für die Genehmigungsbehör-
den zum Umgang mit diesen zu erstellen.

 � Hinweise zur Berücksichtigung der Auswirkungen 
der Bau- und Abbruchphase im Umweltbericht zu 
erarbeiten, einschließlich der klaren Definition der 
Angaben, die im Rahmen der UVP noch offen blei-
ben müssen.

Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI wird empfohlen,

 � in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Na-
turschutz Studien zur systematischen Ermittlung 
und Bewertung der typischen bau-, anlage- und 
betriebsbedingten Risiken von Vorhaben zu beauf-
tragen und das Ergebnis in Best-Practice-Empfeh-
lungen für Schutzmaßnahmen zu überführen,

 � die Machbarkeit und den Nutzen einer unterge-
setzlichen Regelung zu diesen Schutzmaßnahmen 
zu prüfen.
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Die Ergebnisse der Monitoring-Maßnahmen in der Um-
setzungsphase könnten eine hervorragende Planungs-
grundlage für neue Vorhaben darstellen. Derzeit existieren 
jedoch keine einschlägigen Standards zum Inhalt und zur 
Dokumentation dieser Maßnahme, sodass die Ergebnisse 
von Monitorings selbst für gleichartige naturschutzfachli-
che Maßnahmen oft nicht vergleichbar sind. Ihr Potenzial 
zur fachlichen und rechtlichen Absicherung sowie zur Ver-
einfachung und damit Beschleunigung der Planung arten-
schutzrechtlicher Maßnahmen bleibt damit ungenutzt. 

Lösungsvorschläge:

Auf Basis eines Krisenkatalogs sollten gleiche Rahmenbe-
dingungen zur Anordnung von Monitoring-Maßnahmen 
geschaffen werden. Als Kriterien sind hierbei z. B. die Be-
deutung und der Kenntnisstand zu den betroffenen Arten 
heran zu ziehen.

Im Weiteren sollten einheitliche Vorgaben für Methodik, 
Inhalt und Dokumentation der Monitoring-Ergebnisse 
entwickelt werden, um die Ergebnisse vergleichbar und 
damit verkehrsträgerübergreifend für zukünftige Maßnah-
men nutzbar zu machen. Die Methodik ist dabei nach der 
Zielrichtung des Monitorings zu differenzieren. Hierbei ist 
zwischen der Wirkungskontrolle zum Populationszustand, 
der Maßnahmenkontrolle zur Optimierung bei festge-
stellten Funktionslücken und der Funktionskontrolle der 
Maßnahme für die Zielart zu unterscheiden.

Handlungsempfehlung:

Dem BMVI, dem BMUB und den Ländern wird emp-
fohlen,

 � einheitliche Vorgaben für Anordnung, Methodik, 
Inhalt und Dokumentation von Monitoring-Maß-
nahmen zu entwickeln und verkehrsträgerüber-
greifend zur Anwendung zu bringen.
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6 Europäisches Umweltrecht 

Seit über 20 Jahren werden der Umwelt- und Naturschutz 
in Deutschland maßgeblich durch europäische Richtlinien 
bestimmt. Für die Zulassung von Verkehrsprojekten haben 
sich mehrere Richtlinien als besonders relevant erwiesen. 
Hier sind besonders die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie38 
(FFH-RL) und die Vogelschutzrichtlinie39 zu nennen, durch 
die Tiere, Pflanzen und Lebensräume von europäischer 
Bedeutung geschützt werden. Die UVP-Richtlinie40 enthält 
zudem weitgehende Bestimmungen zu Verfahrensun-
terlagen und Beteiligungsverfahren. In jüngerer Zeit hat 
außerdem auch die Wasserrahmenrichtlinie41 (WRRL) zum 
Schutz und zur Entwicklung der Gewässer an Bedeutung 
gewonnen. Der hohe Nutzen dieser Richtlinien für den 
Schutz der Biodiversität und der Lebensgrundlagen wird 
vom Innovationsforum anerkannt. 

Die Umsetzung der genannten Richtlinien bürdet den Vor-
habenträgern und Genehmigungsbehörden jedoch in vie-
len Bereichen erhebliche Belastungen auf, die zunehmend 
als unverhältnismäßig empfunden und deren Beiträge zum 
Schutz der Umwelt kritisch hinterfragt werden. Insbeson-
dere bieten die Richtlinien und ihre Auslegung durch die 
Rechtsprechung oftmals keine ausreichenden Spielräume, 
um im beidseitigen Interesse die Anforderungen der Mo-
bilität pragmatisch und effizient mit denen des Umwelt-
schutzes zu koordinieren. 

Die nachstehenden Vorschläge verfolgen daher ausdrück-
lich nicht das Ziel, Schutzstandards abzuschwächen. Sie 
streben vielmehr sachgerechte Problemlösungen zuguns-
ten von Mensch und Umwelt an. 

38 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere 
und Pflanzen - zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG 
des Rates vom 20.11.2006.

39 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30.11.2009 über die Erhaltung der wild lebenden  
Vogelarten.

40 Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten – zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16.04.2014.

41 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens 
für Maßnahmen der Gemeinschaft in Bereich der Wasserpolitik.

6.1 Auslegung des europäischen Naturschutzrechts 
überprüfen

Europarechtliche Anforderungen des Naturschutzrechts 
werden von Planern, Bauausführenden und Bürgern in 
Deutschland häufig als investitionshemmend und überzo-
gen wahrgenommen. Als jüngstes Beispiel sei der Entfall  
der materiellen Präklusion von Einwendungen von Um-
weltverbänden infolge der Rechtsprechung des EuGH 
genannt, der die deutsche Rechtstradition erschüttert.42 Es 
werden in der Folge taktische Verzögerungen und längere 
Verwaltungsgerichtsprozesse erwartet.

Vielfach beruht die deutsche Auslegung der europäischen 
Richtlinien durch die Gesetzgebung und die Verwaltung 
jedoch auf einer Interpretation vor dem Hintergrund 
deutscher Rechtstraditionen bzw. der deutschen Recht-
sprechung. Viele andere europäische Staaten beklagen sich 
nicht über zu hohe Umweltstandards und haben deutlich 
geringere Probleme bei der Umsetzung der Richtlinien. 
Auch der Bericht der Europäischen Kommission zur Eva-
luierung der FFH-Richtlinie kritisiert u. a. den individuen-
bezogenen Ansatz in der deutschen Artenschutzpraxis und 
hebt Best-Practice-Beispiele aus anderen Mitgliedstaaten 
hervor.

Lösungsvorschlag:

Es sollte geprüft werden, ob in den europäischen Nachbar-
staaten flexible Ansätze zur Umsetzung des europäischen 
Naturschutzrechts existieren, die gemeinschaftsrechtskon-
form sind und von Deutschland adaptiert werden können. 
Daher wird eine systematische Bestandsaufnahme zur 
Umsetzung und Anwendung des europäischen Natur-
schutzrechts in anderen EU-Mitgliedstaaten in Form eines 
Forschungsvorhabens empfohlen. Dabei sollten insbeson-
dere Regelungen in den Fokus genommen werden, die in 
der deutschen Rechtsanwendung im Infrastrukturbereich 
als problematisch empfunden werden. 

42 Siehe Abschnitt 2.5.
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teil zur Waldschlößchenbrücke hat der EuGH entschieden, 
dass nach Genehmigung eines Vorhabens das Verschlech-
terungsverbot des Art. 6 Abs. 2 FFH-RL zu prüfen ist, wenn 
mit dem Bau noch nicht begonnen wurde und das Gebiet, 
in dem sich das Vorhaben befindet, nach Erteilung der Ge-
nehmigung zum Natura 2000-Gebiet erklärt wurde. 

Die Verbindlichkeit von Zulassungsentscheidungen wird 
im Hinblick auf die Verträglichkeit der genehmigten Vor-
haben mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten 
zunehmend hinfällig. Das Regime der Vorhabengenehmi-
gung nach Art. 6 Abs. 3ff. FFH-RL wird überlagert durch 
ein immer extensiver ausgelegtes Verschlechterungsver-
bot aus Art. 6 Abs. 2 FFH-RL. Dieses wird als Dauerpflicht 
mit inzwischen gleicher Reichweite verstanden. Es fordert 
letztendlich eine ständig aktuelle Einschätzung der FFH-
Verträglichkeit und damit der Zulässigkeit des Vorhabens. 

Lösungsvorschlag:

Zur Sicherstellung des Bestandsschutzes und der Verbesse-
rung des Investitionsschutzes sollte in der FFH-Richtlinie 
eindeutig klargestellt werden, dass die Anforderungen 
der Richtlinie an Projekte in der Zulassungsentschei-
dung abschließend geregelt werden und zusätzliche 
bzw. erneute Verpflichtungen im Rahmen oder nach der 
Realisierung von Baumaßnahmen nicht gefordert werden 
dürfen. Das betrifft z. B. die Durchführung einer erneuten 
Verträglichkeitsprüfung oder eines artenschutzrechtlichen 
Ausnahmeverfahrens. Dies setzt voraus, dass alle zum Zeit-
punkt der Zulassungsentscheidung bekannten und auch 
zukünftig relevanten Auswirkungen eines Vorhabens, wie 
z. B. Maßnahmen des Betriebs und der Unterhaltung, im 
bekannten Umfang in die Prüfung der Verträglichkeit ein-
bezogen werden. Entsprechende Maßnahmen zur Vermei-
dung und Verminderung von deren Auswirkungen müssen 
vorgesehen werden.

6.2.2 Projektbegriff definieren

Die für Infrastrukturvorhaben zentrale Vorschrift des 
Art. 6 Abs. 3 FFH-RL fordert vor der Zulassung von „Plänen 
oder Projekten“ eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den 
Schutzzielen des betroffenen Natura 2000-Gebiets. Die 
FFH-Richtlinie enthält jedoch keine Definition des zent-
ralen, u. a. auch zur Abgrenzung vom Verschlechterungs-

6.2 FFH- und Vogelschutzrichtlinie an heutige 
Anforderungen anpassen

Die Anforderungen der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie 
haben in den Gerichtsverfahren der letzten Jahre, in denen 
Planfeststellungsbeschlüsse vor Gericht für nicht vollzieh-
bar erklärt wurden, oft eine entscheidende Rolle gespielt. 

Im Rahmen des REFIT-Prozesses hat die Europäische Kom-
mission unlängst die FFH- und die Vogelschutzrichtlinie 
evaluiert. Sie kam dabei zu dem Ergebnis, dass kein Ände-
rungsbedarf an den Richtlinien besteht. Das Innovationsfo-
rum Planungsbeschleunigung hat – aus infrastruktureller 
Sicht – im Rahmen seines Arbeitsauftrages hingegen an 
mehreren Stellen Verbesserungsbedarf an den Richtlinien 
identifiziert.

Insbesondere mit Blick auf den langen Zeitraum, den Än-
derung und Umsetzung der Richtlinien erfordern, sollte 
daneben allerdings auch geprüft werden, welche Erleichte-
rungen auf nationaler Ebene im BNatSchG verankert43 oder 
in Guidance Documents der Europäischen Kommission 
niedergelegt werden können.

6.2.1 Bestandsschutz sicherstellen

Aktuell wird durch die Rechtsprechung des EuGH, speziell 
durch die Urteile zur Waldschlößchenbrücke, zu bulgari-
schen Windfarmen sowie zur Meeresschildkröte Caretta 
caretta, der Bestandsschutz von genehmigten Anlagen nach 
dem Papenburg-Urteil zur Ems weiter ausgehöhlt.44 Im Ur-

43 Siehe Kapitel 5.
44 EuGH, C-226/08 vom 14.01.2010, C-399/14 vom 14.01.2016, 

C-141/14 vom 14.01.2016 und C-504/14 vom 10.11.2016.

Handlungsempfehlung:

Dem BMVI wird empfohlen,

 � eine systematische Bestandsaufnahme zur Anwen-
dung des europäischen Naturschutzrechts in ande-
ren EU-Mitgliedstaaten in Form eines Forschungs-
vorhabens durchzuführen. 
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verbot des Art. 6 Abs. 2 FFH-RL erforderlichen Begriffs 
„Projekt“.

Der EuGH orientiert sich in seinen Urteilen am Projektbe-
griff der UVP-Richtlinie, der im Kern eine Änderung des 
materiellen Zustands einer Fläche voraussetzt.45 Er schließt 
somit sonstige menschliche Einflüsse, wie die Scheuchwir-
kung von Vorhaben oder den Lärm durch z. B. Sportboot-
fahrer oder Radfahrer,  als Projekt aus.

Dagegen geht das BVerwG von einem rein „wirkungsbezo-
genen“ Projektbegriff aus.46 Als Projekt gilt danach, was die 
Erhaltungsziele und damit die Schutzgüter des betroffenen 
Natura 2000-Gebietes in jedweder Form erheblich beein-
trächtigen könnte. Die Pflicht zur Durchführung einer 
FFH-Prüfung wird damit erheblich ausgedehnt, wodurch 
Art. 6 Abs. 2 FFH-RL praktisch überflüssig wird. Zudem ist 
nach der Rechtsprechung des EuGH unklar, wann Unter-
haltung und Betrieb der Anlagen Teil des Projektes sind. 

Lösungsvorschläge:

Der Projektbegriff sollte - analog zur UVP-Richtlinie - in 
der FFH-Richtlinie selbst definiert werden, um die ge-
wünschte und in der Rechtsprechung des EuGH im Kern 
bereits erkennbare Zielrichtung des Begriffs zu erreichen. 

Dieser sollte nur Eingriffe und Vorhaben bezeichnen, die 
mit einer materiellen, d. h. vor allem baulichen Änderung 
des Zustands eines Ortes sowie mit mittelbaren und unmit-
telbaren Auswirkungen auf die Erhaltungsziele der Natura 
2000-Gebiete verbunden sind. Hierbei sollten auch die Bau-
phase, der nachfolgende Betrieb, die Unterhaltung und die 
Abbruchphase als Teil des jeweiligen Projekts und der Ver-
träglichkeitsstudie definiert werden. Dabei ist ggf. zwischen 
terrestrischen und marinen Eingriffen zu differenzieren. 
Auch dies setzt voraus, dass alle auch zukünftig relevanten 
Auswirkungen eines Vorhabens in die Verträglichkeits-
prüfung einbezogen werden. Maßgeblich ist die Sach- und 
Rechtslage zum Zeitpunkt der Zulassung. 
 

45 EuGH, C-127/02 vom 07.09.2004 und C-275/09 vom 17.03.2011.
46 BVerwG, 4 C 34.14 vom 12.11.2014, Rn. 15 und 29.

6.2.3 Natur auf Zeit zulassen

Der Vorhabenträger wird durch die gegenwärtige, restrik-
tive Auslegung des Artenschutzrechts veranlasst, zwischen 
Genehmigung des Vorhabens und Baubeginn, spätestens 
aber ab Baufeldfreimachung, neue Ansiedlungen geschütz-
ter Arten aktiv zu unterbinden, um einen späteren Bau-
stopp zu verhindern. Hierdurch entsteht das Paradox, dass 
mögliche positive Beiträge der Verkehrswege zur zeitwei-
sen Bereitstellung von Lebensräumen – auch als „Natur auf 
Zeit“ bezeichnet – verhindert werden. 

Lösungsvorschlag:

Damit technische Bauwerke sowie Bau-, Betriebs- und Un-
terhaltungsflächen einen wirksamen temporären und häu-
fig auch langfristigen Beitrag zur Erhaltung der Gesamt-
population geschützter Tierarten leisten können, sollte die 
FFH-Richtlinie temporäre Naturentwicklungen zulassen, 
ohne dass beim späteren Zugriff ein Ausnahmeverfahren 
notwendig wird. Die Zielrichtung der FFH-Richtlinie, die 
geschützten wild lebenden Arten in ihren natürlichen 
Lebensräumen und Habitaten zu schützen, sollte hierfür 
präzisiert werden. 

In vielen Fällen ist davon auszugehen, dass geschützte Tie-
re, die sich vorübergehend auf solchen Flächen ansiedeln, 
im Anschluss geeignete Lebensräume im Umfeld vorfinden, 
insbesondere wenn die jeweiligen Maßnahmen zeitlich 
versetzt durchgeführt werden. Eine entsprechende Rege-
lung würde daher sowohl Projekte entlasten als auch den 
Erhalt der Biodiversität unterstützen.

Als Anknüpfungspunkte für die Änderung der Richtlinie 
bieten sich Art. 12 und Art. 6 FFH-RL an.

Insbesondere Art. 12 FFH-RL ist dahingehend zu präzisie-
ren, dass das strenge Schutzsystem auf „aus der Natur ent-
nommene Exemplare“ bzw. auf Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten in den natürlichen oder naturnahen Lebensräumen 
(Art. 1 lit. a bis b) ausgerichtet wird und grundsätzlich nicht 
auf Arten, die sich zwischen Genehmigung und Baubeginn 
auf Baustellen, Betriebsflächen oder technischen Bauwer-
ken ansiedeln. Die Regelung sollte gleichwohl so gestaltet 
werden, dass die Vernichtung von lokalen Populationen 
geschützter Arten ausgeschlossen wird. 
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also z. B. von einer Genehmigung gedeckt sind, nicht von 
diesen Verboten ausgenommen.

In der Praxis führt das dazu, dass bei der Ausführung ge-
nehmigter Vorhaben die artenschutzrechtlichen Verbote  
voll greifen, falls sich Sachverhalte zeigen, die von der 
Genehmigung nicht gedeckt sind. Dabei kommt es nicht 
darauf an, ob der Behörde ein Verschulden zur Last gelegt 
werden kann. Investitionsvorhaben sind also stets der Ge-
fahr ausgesetzt, dass Bauarbeiten vorübergehend einge-
stellt werden müssen oder im Extremfall sogar das gesamte 
Vorhaben nachträglich zur Disposition gestellt wird.

Lösungsvorschlag:

Die Vogelschutz- und FFH-Richtlinie sollten so geändert  
werden, dass Handlungen bei der Ausführung eines 
behördlich zugelassenen Eingriffs keine absichtlichen 
Handlungen darstellen, wenn die Auswirkungen des 
Eingriffs auf die biologische Vielfalt im Sinne von Art. 3 
Abs. 1 lit. b UVP-RL in der Zulassungsentscheidung geprüft 
worden sind.

Auf diese Weise würde gewährleistet, dass die artenschutz-
rechtlichen Verbote in der Zulassungsentscheidung umfas-
send geprüft werden. Diese Entscheidung könnte anschlie-
ßend mit Rechtsbehelfen angegriffen werden. Erlangt sie 
jedoch Bestandskraft, würde sie sich gegen nachträglich 
zutage tretende Belange des Artenschutzes durchsetzen, 
die durch den steten Wandel in der Natur gekennzeichnet 
sind und daher für den Vorhabenträger unberechenbar 
bzw. ihm nicht zurechenbar sind. Diese Regelung sollte so 
gestaltet werden, dass eine inhaltliche Berücksichtigung 
des Artenschutzes im Verfahren vorausgesetzt und die 
Vernichtung lokaler Populationen der geschützten Arten 
ausgeschlossen wird.

6.2.6 Ausnahmegründe ausweiten

Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie, in dem Ausnahmen von 
den Verboten der Richtlinie aufgeführt sind, sieht keine 
Ausnahmeregelung aus verkehrlichen oder wirtschaftli-
chen Gründen vor. Die derzeitige Fassung des BNatSchG 

6.2.4 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
vereinfachen

Die Europäische Kommission hat in einem Guidance Docu-
ment die Möglichkeit eröffnet, artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände durch vorab durchgeführte Maßnahmen 
zu vermeiden und damit ein Ausnahmeverfahren zu umge-
hen. Die bisher vom deutschen Gesetzgeber unternomme-
nen Bemühungen, diese Möglichkeit für Baumaßnahmen 
praktikabel zu machen, wurden vom BVerwG teilweise ver-
worfen. So kann eine Verletzung des Tötungsverbots nicht 
mehr durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, sog. CEF-
Maßnahmen, vermieden werden. In einzelnen Ländern 
gilt dies gleichermaßen für das Störungsverbot. Nationale 
Strategien zur Behebung des Problems führen hier derzeit 
nicht weit genug. 

Lösungsvorschlag:

Eine Vereinfachung des europäischen Artenschutzrechtes 
ließe sich ohne Beeinträchtigung der Erhaltungsziele er-
reichen, indem vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen und 
alle zu ihrer Verwirklichung erforderlichen Handlungen 
in der FFH-Richtlinie aufgeführt würden. Maßnahmen, 
einschließlich Unterhaltungsmaßnahmen, durch die erfor-
derliche Habitatbedingungen für geschützte Arten erhalten 
werden, sollten zudem grundsätzlich von den Verbotstat-
beständen freigestellt werden.

6.2.5 Absichtsbegriff praktikabel fassen

Art. 5 lit. a, b und d der Vogelschutzrichtlinie sowie Art. 12 
Abs. 1 lit. a bis c FFH-RL sehen Verbote für bestimmte „ab-
sichtliche“ Handlungen vor. Eine Ausnahme kann nur nach 
umfangreicher Prüfung der Voraussetzungen der Art. 9 der 
Vogelschutzrichtlinie bzw. Art. 16 FFH-RL erteilt werden. 

Auch nach Erteilung einer Ausnahme gibt es für geneh-
migte Projekte keine Rechtssicherheit, wenn sich nach der 
Genehmigung eines Projekts die natürlichen Gegebenhei-
ten verändern oder Arten angetroffen werden, die vorher 
nicht entdeckt worden sind. Nach der Rechtsprechung des 
EuGH47 sind auch Handlungen, die als solche rechtmäßig, 

47 EuGH, C-6/04 vom 20.10.2005.
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scheint diese hingegen anzubieten. Es ist unklar, wie diese 
Regelung im Falle einer Befassung durch den EuGH ausge-
legt werden würde. Der EuGH hat bereits bestätigt, dass die 
Ausnahmegründe der Vogelschutzrichtlinie enger sind als 
die der FFH-Richtlinie.48

Lösungsvorschlag: 

Es empfiehlt sich, Art. 9 Abs. 1 lit. a) der Vogelschutzrichtli-
nie nach dem Modell der FFH-Richtlinie um den Ausnah-
megrund der „anderen zwingenden Gründe des überwie-
genden öffentlichen Interesses“ zu ergänzen.
 

6.2.7  Leitfaden zum strengen Artenschutz 
aktualisieren

Die Europäische Kommission hat 2007 den Leitfaden zum 
strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem 
Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG, ein 
sogenanntes Guidance Document, veröffentlicht. Dieser 
wird den aktuellen Anforderungen der Praxis inzwischen 
in mehreren Punkten nicht mehr gerecht.

Lösungsvorschläge: 

Das Guidance Document sollte durch die Europäische 
Kommission aktualisiert werden.

Der Begriff der Beschädigung einer Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte in Art. 12 Abs. 1 Hs. 2 lit. d FFH-RL sollte be-
rücksichtigen, dass Arten mit einem geringeren Aktions-
radius eine spezifischere Sensibilität gegenüber lokalen 
Beeinträchtigungen aufweisen, während Arten mit größe-
rer Mobilität im Regelfall spiegelbildlich eine zunehmende 
Toleranz gegenüber Störungen zeigen.

Zudem wird vorgeschlagen, zu konkretisieren, dass eine 
graduelle Verlagerung von Ruhe- und Fortpflanzungs-
stätten keine Beschädigung darstellt. Damit würde dem 
Umstand Rechnung getragen, dass sich die Wirksamkeit 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zwangsläufig zeit-
verzögert einstellt. 

48 EuGH. C-192/11 vom 26.01.2012.

6.3 Anhänge der FFH-Richtlinie nach wissenschaft- 
lichen Kriterien überarbeiten

Zur FFH-Richtlinie gehören neben den Normtexten auch 
Anhänge, in denen Arten und Lebensräume aufgelistet 
sind, für die bestimmte Schutzbestimmungen gelten. 

Infrastrukturvorhaben sind u. a. deswegen so häufig mit 
artenschutzrechtlichen Problemen konfrontiert, weil An- 

Zusammenfassende Handlungsempfehlungen:

Dem BMUB wird empfohlen,

 � der Europäischen Kommission Änderungen an der 
FFH-Richtlinie mit dem Ziel vorzuschlagen 

 y eindeutige Bestandsschutzregelungen aufzu-
nehmen,

 y den Projektbegriff innerhalb der Richtlinie zu 
definieren,

 y Natur auf Zeit zuzulassen, indem Arten, die sich 
zwischen Genehmigung des Vorhabens und 
Baubeginn ansiedeln, unter Berücksichtigung 
der lokalen Population vom Tötungsverbot aus-
genommen werden, 

 y regelmäßige, fachgerechte Unterhaltungsmaß-
nahmen von den Artenschutzverboten freizu-
stellen und

 y zugelassene Eingriffe unter Berücksichtigung 
der lokalen Population von den Verbotsvor-
schriften auszunehmen.

 � der Europäischen Kommission eine Ergänzung der 
Ausnahmegründe in der Vogelschutzrichtlinie in 
Anlehnung an die Regelungen der FFH-Richtlinie 
vorzuschlagen,

 � parallel dazu zu prüfen, welche Erleichterungen 
durch Änderungen des BNatSchG oder Guidance 
Documents der EU-Kommission schneller erreicht 
werden können,

 � sich für eine Aktualisierung des Begriffs der „Be-
schädigung“ im EU-Leitfaden einzusetzen, der die 
unterschiedliche Störungsempfindlichkeit der Ar-
ten berücksichtigt.
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Kriterien des Art.1, lit. c, d, g und h der Richtlinie konse-
quent anzuwenden. Der EU-Kommission sollte unabhängig 
von ihrer Entscheidung, die FFH-Richtlinie im REFIT-
Prozess nicht zu ändern, nahegelegt werden, die europa-
rechtlich geforderten Anpassungen der Anhänge zeitnah 
vorzunehmen. Aus Gründen des Investitionsschutzes ist 
gleichwohl darauf hinzuwirken, dass künftige Interval-
le zur Überarbeitung der Anhänge nicht zu kurz gewählt 
werden.

Arten und natürliche Lebensräume, die nach den Maß-
stäben der europäischen Roten Listen ungefährdet sind 
bzw. den Kriterien des Art. 1, lit. c, d, g und h nicht ent-
sprechen, sollen aus den Anhängen entfernt werden. Diese 
Streichungen sind gemäß Art. 5 EUV auch im Hinblick auf 
das Prinzip der Verhältnismäßigkeit erforderlich, da die 
Maßnahmen der Union inhaltlich wie formal nicht über 
das zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß 
hinausgehen dürfen. Die Schutzbedürftigkeit der einzelnen 
Arten sollte je nach Bedeutung und Erhaltungszustand der 
jeweiligen Populationen in den einzelnen Mitgliedsstaaten 
differenzierter dargestellt werden als bisher.

6.4 Nicht gefährdete Arten aus der 
Vogelschutzrichtlinie ausklammern 

Die Vogelschutzrichtlinie stellt alle europäischen Vogel-
arten ungeachtet ihres Gefährdungsgrades unter Schutz. 

hang IV der FFH-Richtlinie, dessen Arten in Deutschland  
unter strengem Schutz stehen, auch viele Arten umfasst,  
die häufig als Kulturfolger Verkehrsanlagen wie Kanäle,  
Bahnanlagen und Straßeninfrastruktur sowie andere 
menschliche Strukturen besiedeln. In der Folge werden 
erhebliche Ressourcen in aufwendige Schutzmaßnahmen 
für häufig vorkommende Tierarten eingesetzt, die auf den 
europäischen und weltweiten Roten Listen als ungefährdet 
eingestuft werden.

Dies trifft insbesondere für die Zauneidechse, die Mauer-
eidechse, die Haselmaus, den Biber und den Kammmolch 
zu. Die weltweiten und europäischen Roten Listen der 
Internationalen Union zur Bewahrung der Natur und na-
türlicher Ressourcen (IUCN) belegen, dass für diese Arten 
weder weltweit noch unter europäischem Blickwinkel ein 
erhöhter Schutzbedarf besteht. Dort werden diese Arten als 
ungefährdet („least concern“) eingestuft.

Auch die Anhänge I und II der Richtlinie umfassen Arten 
und Lebensräume, für deren Erhaltung in Europa besonde-
re Schutzgebiete ausgewiesen werden, deren Schutzbedürf-
tigkeit oder Einstufung als prioritär jedoch zwischenzeit-
lich fraglich ist und einer wissenschaftlichen Überprüfung 
bedarf.

In Art. 19 FFH-RL ist vorgesehen, die Anhänge laufend 
an den wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen. Dies 
ist 24 Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie jedoch noch 
immer nicht erfolgt, obwohl europarechtlich die Aktualität 
der Kriterien der FFH-Richtlinie für die Schutzgüter und 
damit die aktuelle Schutzwürdigkeit der in den Anhängen 
aufgeführten Arten und Lebensräume gefordert ist.

Lösungsvorschläge:

Für Natura 2000-Gebiete gilt die Verpflichtung, diese aus 
dem Schutzregime zu entlassen, wenn die naturschutz-
fachlichen Voraussetzungen für ihren Schutz nicht mehr 
gegeben sind.49 Dies muss auch für nicht schutzbedürftige 
Arten gelten.

Die Anhänge der FFH-Richtlinie sollten daher in fachlich 
plausiblen Intervallen überarbeitet werden. Dabei sind die 

49 EuGH, C-301/12 vom 03.04.2014.

Handlungsempfehlungen:

Dem BMUB wird empfohlen,

 � die Europäische Kommission aufzufordern, den 
Vorgaben der FFH-Richtlinie zu folgen und eine 
Überarbeitung der Anhänge gemäß Art. 19 der 
Richtlinie nach wissenschaftlichen Kriterien vor-
zunehmen und dabei EU-weit ungefährdete Arten 
aus den Anhängen zu streichen,

 � die jeweilige Schutzbedürftigkeit einzelner Arten 
differenzierter darzustellen als bisher,

 � künftige Überarbeitungen der Anhänge in ange-
messen großen Intervallen vorzunehmen.
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Damit kann auch sie zu einer Überfrachtung der Genehmi-
gungsunterlagen und -verfahren beitragen. 

Die artenschutzrechtlichen Regelungen der Richtlinie wur-
den ursprünglich als direkte Zugriffsverbote konzipiert, um 
u. a. die Jagd auf Singvögel zu regulieren. Durch die Über-
tragung der Rechtsprechung der FFH-Richtlinie, nach der 
auch eine wissentliche Inkaufnahme der Schädigung dieser 
Arten eine Verbotsverletzung darstellt, stehen inzwischen 
allerdings auch sehr häufig vorkommende Singvögel fak-
tisch unter strengem Artenschutz. Auch diese sind daher in 
der Projektplanung und in den Genehmigungsverfahren zu 
behandeln und im Einzelfall durch Maßnahmen zu stützen.

Insbesondere die Vermeidung von Verkehrskollisionen 
stellt eine große Herausforderung dar, die mit erheblichen 
fachlichen und rechtlichen Unsicherheiten behaftet ist. 

Lösungsvorschläge:

Die Verbotsvorschriften der Vogelschutzrichtlinie sind 
einzuschränken. Die Verbote, die für alle europäischen 
Vogelarten gelten, sind auf den direkten Zugriff durch 
Jagd etc. zu beschränken. Weitergehende Verbote, die auch 
im Rahmen der Projektplanung zu beachten sind, sollten 
nur für nachweislich gefährdete Vogelarten gelten. An die 
Absichtlichkeit einer Tathandlung sind höhere Anforde-
rungen zu stellen. Gleichzeitig ist ein Ausnahmetatbestand 
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses zu schaffen.

6.5 Wasserrahmenrichtlinie überarbeiten

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)50 hat das 
System der Gewässerbewirtschaftung in den Mitgliedstaa-
ten der EU tiefgreifend verändert. Dieses orientiert sich 
nun an grenzüberschreitenden Einzugsgebieten. Ziel der 
Richtlinie ist es, eine Verschlechterung des Zustands von 
Oberflächengewässern und Grundwasser, die jeweils in 
sogenannte Wasserkörper eingeteilt werden, zu verhindern. 
Dabei soll für sämtliche Grundwasserkörper ein chemisch 
und mengenmäßig guter, für alle Oberflächenwasserkör-
per ein chemisch und ökologisch guter Zustand erreicht 
werden.

Der EuGH51 hat klargestellt, dass die Bewirtschaftungsziele 
des Art. 4 Abs. 1 a) WRRL nicht nur Ziele für die Aufstellung 
der Bewirtschaftungsplanung darstellen, sondern strikte 
Verbindlichkeit für jegliche Vorhabenzulassungen entfal-
ten, die sich auf Oberflächengewässer und das Grundwasser 
negativ auswirken können. Damit stellt die Einhaltung bzw. 
Verbesserung des Zustands der Wasserkörper eine Zulas-
sungsvoraussetzung für alle Infrastrukturvorhaben dar.

Die WRRL sieht fünf Zustandsklassen vor, die durch bio-
logische Qualitätskomponenten sowie durch chemisch-
physikalische und hydromorphologische Hilfskomponen-
ten, deren Rolle nicht hinreichend definiert ist, beschrieben 
werden. Bewirkt ein Vorhaben, dass sich eine der Quali-
tätskomponenten eines Wasserkörpers soweit verschlech-
tert, dass sie einer schlechteren Zustandsklasse zugeordnet 
werden muss, so verstößt das Vorhaben insgesamt gegen 
das Verschlechterungsverbot der WRRL. Es ist dabei nicht 
erforderlich, dass sich die Gesamteinstufung des Wasser-
körpers um eine Zustandsklasse verschlechtert. Soweit 
der sehr eng gefasst Ausnahmetatbestand des Art. 4 Abs. 7 
WRRL bzw. § 31 Abs. 1 WHG nicht greift, ist die Zulassung 
dieses Vorhabens somit abzulehnen. 

Für zahlreiche Projekte wird zukünftig ein Fachbeitrag zu 
den Belangen der WRRL erforderlich. Dieser kann insbe-
sondere bei Vorhaben an den Bundeswasserstraßen sehr 

50 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens 
für Maßnahmen der Gemeinschaft in Bereich der Wasserpolitik.

51 EuGH, C-461/13 vom 01.07.2015.

Handlungsempfehlung:

Dem BMUB wird empfohlen,

 � die Europäische Kommission zur Überarbeitung 
der Vogelschutzrichtlinie aufzufordern und dabei 
insbesondere projektbezogene Verbote auf nach-
weislich gefährdete Arten zu beschränken, höhere  
Anforderungen an die Absichtlichkeit einer Tat-
handlung zu stellen und einen Ausnahmetatbe-
stand für zwingende Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses zu schaffen. 
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Umfangs und dem damit verbundenen Zeit- und Kosten-
aufwand auf die unterschiedlichen Eingriffsintensitäten 
abgestimmt sind. Ein weiterer Schwerpunkt sollte ein 
Orientierungsrahmen für die Ausnahmetatbestände bei 
Verstößen gegen das Verschlechterungsverbot sein. 

In Vorbereitung der 2019 anstehenden Überprüfung der 
Wasserrahmenrichtlinie durch die Europäische Kommis-
sion sollte die negative Wirkung des Verschlechterungs-
verbotes auf die Zulassung von Vorhaben seitens des BMVI 
auf der Grundlage einer kritischen Analyse dokumentiert 
werden. Auf dieser Basis sollte überprüft werden, welche 
Regelungen der WRRL geändert werden müssen, um die 
öffentlichen Verkehrsinfrastruktur auch künftig weiterent-
wickeln zu können. Dabei muss ein sinnvoller Ausgleich 
zwischen den berechtigen Umweltinteressen und den 
volkswirtschaftlichen Erfordernissen gefunden werden. 

Es wird vorgeschlagen, die Anwendung des Verschlech-
terungsverbots der WRRL auf diejenigen Fälle zu begren-
zen, in denen die Einstufung des Gesamtzustandes eines 
Wasserkörpers um eine Klasse verschlechtert wird. Darüber 
hinaus wird vorgeschlagen, das Verschlechterungsverbot 
bei der Zulassung von Verkehrsinfrastrukturprojekten nur 
im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.

In Anlehnung an andere umweltrechtliche Regelungen, 
beispielsweise Art. 6 Abs. 3 FFH-RL, sollte in die WRRL 
zumindest ein gestuftes Prüfverfahren eingeführt werden. 
Auf der ersten Ebene stünde eine Vorprüfung möglicher 
Beeinträchtigungen der Bewirtschaftungsziele der WRRL. 
Auf zweiter Ebene würde dann eine erweiterte Vereinbar- 
keitsprüfung folgen, soweit Beeinträchtigungen nicht aus- 
geschlossen werden können. Erst auf der dritten Ebene 
würde sich eine Ausnahmeprüfung nach Art. 4 Abs.7 WRRL 
anschließen. 

Auch die Abweichungsmöglichkeiten des Art. 4 Abs. 7 
WRRL sollten überprüft werden. „Heilungsmaßnahmen“ 
sollten als Bestandteil des Vorhabens anerkannt werden 
und in die Gesamtprüfung auf mögliche Verstöße gegen 
das Verschlechterungsverbot einbezogen werden können.

umfänglich ausfallen und eröffnet ein weiteres umfangrei-
ches umweltrechtliches Prüffeld. 

Bislang fehlt es an bundeseinheitlichen, kommentierenden 
Handlungsanweisungen mit Vorgaben zum Umfang und 
konkreten Inhalt von entsprechenden Fachbeiträgen. Es 
ist damit zu rechnen, dass die Anforderungen an diese erst 
nach und nach durch die Rechtsprechung konkretisiert 
werden. 

Die erforderlichen Datengrundlagen über den Ist-Zustand 
der Qualitätskomponenten der Wasserkörper sind darüber 
hinaus bei den zuständigen Landesbehörden vielfach nicht 
kurzfristig verfügbar, die Methoden zur Ermittlung des 
Prognose-Zustands zudem noch nicht hinreichend ent-
wickelt. Der zusätzliche Fachbeitrag ist als Bestandteil der 
Planfeststellungsunterlagen außerdem einer Öffentlich-
keitsbeteiligung zuzuführen.

Die bisher zu dieser Thematik ergangene nationale Recht-
sprechung legt nahe, dass der Umfang der Prüfpflicht des 
Vorhabenträgers auch von Intensität und Reichweite der 
gewässerbezogenen Auswirkungen abhängt und damit 
projektabhängig ist. Den Genehmigungsbehörden wird in-
soweit ein gewisser Beurteilungsspielraum eingeräumt.
Die vielfältigen, derzeit bestehenden Unklarheiten sind 
ein potentielles Risiko für alle laufenden Genehmigungs-
verfahren. Sie verursachen zeitliche Verzögerungen und 
zusätzliche Kosten.

Lösungsvorschläge:  

Den Unsicherheiten auf Seiten des Vorhabenträgers und 
der Genehmigungsbehörden könnte mit einem bundesein-
heitlichen Leitfaden für die Erstellung von projektbezo-
genen Fachbeiträgen zu den Belangen der WRRL begegnet 
werden. Hierzu kann auf die bereits in einigen Ländern 
bestehenden Handlungsempfehlungen, die Ergebnisse der 
Bund-Länder Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) und 
weiterer Expertengruppen sowie auf die Erfahrungen aus 
konkreten Projekten und den Erfahrungsschatz der Bun-
desanstalt für Gewässerkunde zurückgegriffen werden. 

Einen zentralen Aspekt sollte die Erarbeitung von geeig-
neten Prüfprogrammen darstellen, die hinsichtlich ihres 
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Handlungsempfehlungen:

Dem BMVI wird empfohlen,

 � einen bundeseinheitlichen Leitfaden für die Erstel-
lung von Fachbeiträgen zu den Belangen der Was-
serrahmenrichtlinie für Infrastrukturprojekte vor-
zulegen, in dem ein gestuftes Prüfverfahren aus 
Vorprüfung und erweiterter Vereinbarkeitsprüfung 
vorgesehen ist, 

 � die negativen Auswirkungen der extensiven Aus- 
legung des Verschlechterungsverbots der WRRL 
auf die Zulassung von Infrastrukturvorhaben zu 
dokumentieren,

 � gemeinsam mit dem BMUB in Vorbereitung der 
2019 anstehenden Überprüfung der Wasserrah-
menrichtlinie durch die Europäische Kommission  
eine Änderung der Richtlinie dahingehend zu prü-
fen,

 y ob die Anwendung des Verschlechterungsver-
bots auf Fälle zu begrenzen ist, in denen die Ein-
stufung des Gesamtzustandes eines Wasserkör-
pers verschlechtert wird und

 y ob das Verschlechterungsverbot bei der Zulas-
sung von Verkehrsinfrastrukturprojekten nur 
im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen 
sein sollte.
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1.2 Einheitliche Standards für Planungsunterlagen 
schaffen

Dem BMVI wird empfohlen,

 � die Standardisierung von Planfeststellungsunterlagen  
aller Verkehrsträger gemeinsam mit den Genehmi-
gungsbehörden voranzutreiben und damit auch den 
besonderen Anforderungen unkomplizierter Vorhaben 
Rechnung zu tragen,

 � Kriterien für die Prüfung der Planunterlagen durch 
die Genehmigungsbehörden für alle Verkehrsträger zu 
standardisieren,

 � die Planungsregelwerke verkehrsträgerübergreifend 
um Empfehlungen zur Qualitätssicherung der Antrags-
unterlagen zu ergänzen,

 � einen Muster-Planfeststellungsbeschluss samt „Werk-
zeugkasten“ aus Textbausteinen zur Verwendung durch 
die Planfeststellungsbehörden zu erarbeiten und regel-
mäßig fortzuschreiben.

Den Ländern wird empfohlen,

 � die ergänzenden länderspezifischen Regelungen zu den 
bestehenden Leitlinien, Richtlinien und Rundschreiben 
zur einheitlichen Gestaltung der Antragsunterlagen im 
Bereich der Bundesfernstraßen auf ein absolutes Mini-
mum zu reduzieren bzw. zu vereinheitlichen.

Den Vorhabenträgern wird empfohlen,

 � die Prüfung der Umweltbelange unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit nicht als Fremdkörper, sondern als integ-
ralen Bestandteil des Planungs- und Zulassungsverfah-
rens zu behandeln, 

 � Typenentwürfe für weniger komplexe Standardbau-
werke zu entwickeln und zu nutzen.

1 Optimierung von Zusammenarbeit und  
Wissenstransfer 

1.1 Kompetenzen und Kooperation sicherstellen 

Den Vorhabenträgern, den Genehmigungsbehörden und 
dem BMVI wird empfohlen,

 � für eine hinreichende Personalausstattung zu sorgen,

 � eine gute Qualifikation des Personals sicherzustellen 
und fortlaufend weiterzuentwickeln,

 � zur Wahrung von Fachkompetenz ein adäquates Maß 
an Eigenleistungen durch die selbst planenden Behör-
den sicherzustellen,

 � einen projekt-, behörden- und länderübergreifenden 
Austausch sicherzustellen, auch zwischen privaten und 
behördlichen Vorhabenträgern und Genehmigungsbe-
hörden,

 � im Bereich der Schiene eine strukturierte, frühe Pla-
nungsbegleitung in zuwendungsrechtlicher Hinsicht 
durch das EBA und das BMVI zu gewährleisten.

 � zu Beginn der Planung eines konkreten Projekts ein in-
terdisziplinäres Planungsteam zu bilden, das die Pla-
nungen kontinuierlich untereinander abstimmt,

 � feste Ansprechpartner bei Vorhabenträger und Geneh-
migungsbehörde für den wechselseitigen Austausch zu 
benennen,

Dem BMVI und den Ländern wird empfohlen, 

 � mit Vertretern von Vorhabenträgern, Genehmigungs-
behörden und Naturschutzverbänden in einen regel-
mäßigen Austausch einzutreten.

III Anhang

Anlage 1: 
Handlungsempfehlungen des Innovationsforums Planungsbeschleunigung
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1.3 Projektmanagement und Controlling etablieren

Den Vorhabenträgern wird empfohlen, 

 � Prozesse, Entscheidungswege und -kompetenzen, Ver-
antwortlichkeiten und Informationspflichten der ein-
zelnen Projektbeteiligten frühzeitig und klar zu definie-
ren und in einem Projekthandbuch festzuhalten, 

 � ein systematisches und kontinuierliches Risikomanage-
ment einzuführen, in dessen Rahmen die Projektrisiken 
frühzeitig identifiziert, analysiert und bewertet, Maß-
nahmen zur Risikominimierung ergriffen und Risiko-
kosten im Projektbudget berücksichtigt werden, 

 � eine professionelle Projektsteuerung zu etablieren und 
ab der Entwurfsplanung zur Prüfung von Planungsin-
halten, Kosten und Terminen ein unabhängiges, konti-
nuierliches Controlling einzurichten, 

 � abgeschlossene Projekte zu evaluieren und die Ergeb-
nisse nachfolgenden Projekten zur Vermeidung von 
Fehlern zur Verfügung zu stellen,

 � Anlagenbestände nach Abschluss von Bauvorhaben 
zwingend und unter Nutzung digitaler Methoden zu 
dokumentieren, um gute Planungsgrundlagen für die 
Zukunft sicherzustellen.

Dem BMVI wird empfohlen, 

 � eine Änderung der Fachplanungsgesetze einzuleiten, 
durch die die Möglichkeit geschaffen wird, einen Pro-
jektmanager zur Vorbereitung und Durchführung von 
Verfahrensschritten analog zu den Regelungen in § 29 
NABEG und § 43g EnWG einzusetzen.

1.4 Einfluss des Verkehrsbereichs auf die 
Entwicklung des Umweltrechts stärken

Dem BMVI wird empfohlen,

 � die organisatorischen und personellen Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen, dass es umweltrechtliche Ent-
wicklungen auf allen Ebenen effektiv beobachten, be-
gleiten und beeinflussen kann,

 � auf eine Änderung der Geschäftsordnung der Bundes- 
regierung hinzuwirken, sodass die Positionierungen 

Deutschlands in allen Umweltrechtsfragen der Zustim-
mung der Ressorts und damit des BMVI bedürfen und 
Vertreter der betroffenen Bereiche und damit auch 
des Verkehrsbereichs zu entsprechenden Gremien und 
Konferenzen entsendet werden können.

1.5 Wissensplattform zu Umwelt-, Natur- und  
Artenschutz etablieren

Dem BMVI wird empfohlen, 

 � eine Wissensplattform zu Fragen des Umwelt-, Natur- 
und Artenschutzes im Verkehrsinfrastrukturbereich zu 
entwickeln und zu betreuen,

 � die Ressourcen für die zielgerichtete Sammlung, Digita-
lisierung und Auswertung vorhandener Untersuchun-
gen, Gerichtsurteile etc. zur Verfügung zu stellen, 

 � durch vertragliche bzw. zuwendungsrechtliche Vorga-
ben sicher zu stellen, dass im Auftrag des BMVI erstellte 
Untersuchungen auf der Plattform veröffentlicht wer-
den können.

1.6 Datenbank mit Kartierungs- und Artendaten 
schaffen 

Dem BMUB wird empfohlen, 

 � eine Regelung im BNatSchG mit dem Ziel einzuleiten, 
dass

 y die Länder nach bundesweit einheitlichen Vorgaben 
Arten- und Kartierungsdatenbanken einrichten und 
die Daten den an Planungsprozessen Beteiligten zu-
gänglich machen, 

 y öffentliche und private Vorhabenträger verpflich-
tet sind, Kartierungsergebnisse in diese Datenban-
ken einzugeben, 

 � hinreichende Ressourcen für die Sammlung, Auswer-
tung und Pflege vorhandener Kartierungsdaten aus 
Großprojekten zur Verfügung zu stellen. 

Dem BMVI und dem BMUB wird empfohlen 

 � gemeinsam mit den Naturschutzverbänden eine ver-
tragliche Vereinbarung mit dem Ziel anzustreben, eine 
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 � die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 44 BHO 
dahingehend zu überarbeiten, dass die Verwendungs-
prüfung durch das Eisenbahn-Bundesamt in Überein-
stimmung mit der BHO auf die Überprüfung von Stich-
proben beschränkt wird.

Dem BMVI wird empfohlen, 

 � die Zusammenarbeit im Rahmen der Auftragsver- 
waltung für Bundesstraßen zu optimieren,

 � mit Blick auf eine mögliche Vereinheitlichung der Ent-
scheidungsprozesse für die unterschiedlichen Ver-
kehrsträger zu prüfen, ob eine einheitliche Planfeststel-
lungsbehörde für alle Planfeststellungsverfahren in der 
Zuständigkeit des Bundes eingerichtet werden sollte,

 � zu prüfen, ob Kompetenzen für die Infrastrukturent-
wicklung im BMVI verkehrsträgerübergreifend stärker 
gebündelt werden können.

2.2 Planungs- und Genehmigungssystem 
umfassend reformieren

Dem BMVI wird empfohlen,

 � eine Änderung der Fachplanungsgesetze dahingehend 
einzuleiten, dass

 y die Belange der Raumordnung statt in einem eigen-
ständigen Raumordnungsverfahren innerhalb eines 
zweistufig gestalteten Planfeststellungsverfahrens 
geprüft werden, 

 y entsprechend § 14 Abs. 2 WaStrG die Möglichkeit ei-
ner vorläufigen Anordnung in Bezug auf Teilmaß-
nahmen auch für die Straße und die Schiene vorge-
sehen werden kann, 

 � zu prüfen, inwieweit bei Vorhaben, die in den Ausbau-
gesetzen genannt sind und raumordnerischen Zielen 
entgegenstehen, die Durchführung des Widerspruchs-
verfahren gemäß § 5 Abs. 3 ROG erleichtert oder ver-
zichtbar gemacht werden kann,

 � zu prüfen, ob bei wichtigen Vorhaben des Vordringli-
chen Bedarfs oder sonst in geeigneten Fällen die Vor-
zugsvariante auf Grundlage einer geeigneten Strategi-
schen Umweltprüfung durch Bundesgesetz festgelegt 
werden könnte, 

Bereitstellung der dort vorgehaltenen Daten in die Da-
tenbank zu ermöglichen,

 � gemeinsame Handlungsempfehlungen zum Problem-
kreis „Verkehrsinfrastrukturbau in Überschwemmungs-
gebieten“ zu erarbeiten.

Den Ländern wird empfohlen,

 � den Aktualisierungsturnus der Hochwassergefahren-
karten zu verkürzen,

 � die Kommunen bei der Führung der Hochwasser-
schutzregister zu kontrollieren und durch Zuweisung 
von Personal- und Sachmitteln zu unterstützen.

2 Effiziente Planungs- und 
Genehmigungsverfahren 

2.1 Kompetenzen für den Bau von 
Verkehrsinfrastruktur besser einsetzen 

Dem BMVI, dem BMF und den Ländern wird empfohlen,

 � die Infrastrukturgesellschaft für Bundesfernstraßen so 
aufzubauen und auch bei der Finanzierung der Bundes- 
schienenwege grundsätzlich sicherzustellen, dass jeweils 
die Empfehlungen des Aktionsplans Großprojekte um-
fassend berücksichtigt werden,

 � für die Übergangsphase eine gute Gesamtlösung für 
die Beschäftigten, den Steuerzahler, die Partner in der 
Wirtschaft und die Straßennutzer vorzusehen, 

 � die Anreizsysteme der mit der Planung von Verkehrs-
infrastruktur betrauten Gesellschaften stärker an der 
Schaffung vollziehbaren Baurechts oder an Inbetrieb-
nahmeterminen zu orientieren.

Dem BMVI und dem BMF wird empfohlen, 

 � zur Vereinfachung der Zuwendungsfinanzierung der 
Eisenbahnprojekte das Risikomanagementsystem der 
Deutschen Bahn AG um eine qualifizierte und nach-
vollziehbare Eigenüberprüfung mit verbindlichen Ei-
generklärungen zur Einhaltung der Vorschriften der 
BHO zu ergänzen, 
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 � die Linienbestimmung nach § 16 FStrG bei Bundesstra-
ßen in Auftragsverwaltung der Länder fakultativ zu ge-
stalten,

 � zu prüfen, ob die Vorlagegrenzen für Entwurfsplanun-
gen im Bundesfernstraßenbau deutlich angehoben 
werden können.

Dem BMVI und den Ländern wird empfohlen,

 � durch Änderung von § 3 Abs. 2 BEVVG die Zuständig-
keit für Anhörungsverfahren im Bereich der Bundes-
schienenwege von den Ländern auf das Eisenbahn-
Bundesamt zu übertragen.

2.3 Vereinfachte Verfahren und 
Genehmigungsverzicht verstärkt nutzen 

Dem BMVI wird empfohlen,

 � zu prüfen, ob in einer Anlage zu den Fachplanungsge-
setzen diejenigen konkreten Projekte oder Kategorien 
von Baumaßnahmen benannt werden sollten, die mit 
Blick auf die Voraussetzungen der §§ 17 S. 1 FStrG und 
18 S. 1 AEG keiner Genehmigung bedürfen,

 � eine Änderung der Fachplanungsgesetzen mit dem Ziel 
einzuleiten, dass für bestimmte, in einer Anlage be-
nannte UVP-pflichtige Projekte nur eine Plangenehmi-
gung erforderlich ist und in diesen Fällen lediglich eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 9 Abs. 3 UVPG durch-
geführt werden muss,

 � eine Handlungsempfehlung für die Prüfung zu erarbei-
ten, wann bei Verkehrsinfrastrukturvorhaben nach gel-
tender Rechtslage eine Plangenehmigung durchgeführt 
werden kann und wann sowohl Planfeststellung als 
auch Plangenehmigung entbehrlich sind.

Den Vorhabenträgern wird empfohlen,

 � die Spielräume zur Anwendung von Plangenehmigung 
und Planfreiheit im geltenden Rechtsrahmen bei kon-
kreten Projekten auszunutzen und in der Planung ex-
plizit die Planrechtsfreiheit von Vorhaben bzw. deren 
Eignung für eine Plangenehmigung anzustreben.

2.4 Öffentlichkeitsbeteiligung modern und effizient 
ausgestalten

Dem BMVI wird empfohlen,

 � eine Änderung der Fachplanungsgesetze einzuleiten, 
 y um parallel zu den geltenden Regelungen eine ver-

bindliche elektronische Auslegung der Planfeststel-
lungsunterlagen vorzusehen,

 y sodass die Unterlagen im Planfeststellungsverfahren 
durch die Anhörungsbehörde selbst ausgelegt wer-
den dürfen,

 � Möglichkeiten für eine zeitsparende, verbindliche Rege-
lung öffentlicher Bekanntmachungen zu prüfen,

 � durch untergesetzliche sowie erforderlichenfalls ge-
setzliche Regelungen klarzustellen, in welchen Fällen 
nach Änderungen an den Planungsunterlagen eine er-
neute Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist,

Den Vorhabenträgern sowie den Anhörungs- und Planfest-
stellungsbehörden wird empfohlen,

 � eine professionelle und authentische Verfahrenskom-
munikation in sämtlichen Beteiligungsverfahren sicher- 
zustellen,

 � digitale Möglichkeiten der Beteiligung weiterzuent-
wickeln und stets einzusetzen, wenn dies sinnvoll er-
scheint,

 � Einwendungen im Planfeststellungsverfahren thema-
tisch zusammengefasst zu behandeln, wenn dies mög-
lich ist.

Den Vorhabenträgern wird empfohlen,

 � in geeigneten Fällen eine Ideenphase unter Beteiligung 
der Öffentlichkeit  voranzustellen

 � im Rahmen von § 78 Abs. 2 S. 4 VgV verstärkt Planungs-
wettbewerbe durchzuführen, die sowohl Ideen- als 
auch als Realisierungswettbewerbe umfassen können.
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Dem BMVI wird empfohlen, 

 � eine Änderung der Fachplanungsgesetze mit dem Ziel 
einzuleiten, dass bei Vorliegen sämtlicher Vorausset-
zungen eine vorzeitige Besitzeinweisung durch Plan-
feststellungsbeschluss angeordnet werden kann.

2.8 Planungssicherheit durch verlässliche 
Finanzierung herstellen

Dem BMVI wird empfohlen,

 � die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur des Bun-
des auch weiterhin auf einem hohen Niveau zu verste-
tigen und damit Planungssicherheit für alle Verkehrs-
träger zu gewährleisten,

 � mehrjährig vorausschauende Planungsgespräche mit 
den Vorhabenträgern so zu führen, dass die Schaffung 
baureifer Planungen in Höhe der voraussichtlich zur 
Verfügung stehenden Mittel sichergestellt wird,

 � die Höhe der Pauschale für Zweckausgaben im Bun-
desfernstraßenbau adäquat anzuheben und den Zeit-
punkt der Auszahlung vom Planungsfortschritt abhän-
gig zu machen,

 � die bereits ausgehandelte Bedarfsplanumsetzungsver-
einbarung mit der Deutschen Bahn AG abschließend zu 
vereinbaren und damit die pauschale Finanzierung von 
Planungskosten zu ersetzen und eine zunächst voll-
ständige Finanzierung der frühen Planungsphasen mit 
Bundesmitteln zu ermöglichen.

Den Ländern wird empfohlen,

 � für die Planung von Verkehrswegen hinreichende 
Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, insbesondere 
zur Beauftragung von Ingenieurbüros und Gutachtern, 

 � zur Absicherung des kommunalen Anteils bei Eisen-
bahnkreuzungen ein einheitliches Förderungsinstru-
ment für die Kommunen zu schaffen, das die Bau- und 
die Verwaltungskosten zu 100 % erfasst.

Dem EBA wird empfohlen,

 � den mit der Deutschen Bahn AG im Rahmen der Be-
darfsplanumsetzungsvereinbarung ausgehandelten 

2.5 Wiedereinführung der Präklusionsregelung 
ermöglichen

Dem BMUB wird empfohlen,

 � die Europäische Kommission zur Überarbeitung der 
UVP-Richtlinie aufzufordern, um eine angemessene 
Präklusionsregelung in der Richtlinie zu verankern,

 � sofern erforderlich, eine Neuverhandlung der Aarhus-
Konvention mit dem Ziel der Aufnahme einer Prä- 
klusion anzustoßen,

 � bis zu einer entsprechenden europäischen oder inter-
nationalen Rechtsänderung bereits auf nationaler Ebe-
ne Rechtspersonen, denen ungeachtet ihrer eigenen 
Betroffenheit Klagemöglichkeiten eingeräumt sind, zu 
verpflichten, alle ihnen bekannten verfahrensrelevan-
ten Umstände bereits während des Anhörungsverfah-
rens mitzuteilen.

2.6 Stichtag für die anzuwendende Sach- und 
Rechtslage vorverlegen

Dem BMVI wird empfohlen,

 � eine Änderung der Fachplanungsgesetze einzuleiten 
und auf eine Änderung der FFH-, UVP- und Wasser-
rahmenrichtlinie hinzuwirken, um den Stichtag für die 
anzuwendende Sach- und Rechtslage und den maß-
geblichen Stand von Wissenschaft und Technik im 
Planfeststellungsverfahren auf einen früheren Zeit-
punkt festzulegen, z. B. auf das Ende des Anhörungsver-
fahrens,

 � bei Rechtsänderungen die Auswirkungen auf laufende 
Planfeststellungsverfahren zu berücksichtigen.

2.7 Vorzeitigen Grunderwerb ermöglichen

Dem BMVI und dem BMF wird empfohlen, 

 � den Zeitpunkt für den vorzeitigen Grunderwerb für 
Kompensationsmaßnahmen auf der Grundlage klarer 
Regelungen auf den Zeitpunkt der Linienbestimmung 
bzw. Variantenentscheidung vorzuverlegen.  
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Prozess zur finanziellen Planungsbegleitung mit klarer 
Kompetenzverteilung abschließend zu vereinbaren.

2.9 Vorschriften zum Lärm in der Bauphase 
modernisieren

Dem BMUB und dem BMVI wird empfohlen,

 � die notwendige sachverständige Grundlage für eine 
neue Verordnung zum Baulärm zu entwickeln, 

 � auf dieser Basis neue rechtliche Vorgaben für die Zu-
mutbarkeit von Immissionen durch Baulärm bei der 
Realisierung von Infrastrukturvorhaben zu erarbeiten. 

Dem BMVI wird empfohlen,

 � Hinweise für die Beurteilung zu geben, wann die Be-
wältigung des Baulärms die Durchführung eines Plan-
feststellungsverfahrens erforderlich macht.

3 Gerichtliche Zuständigkeiten und 
Verfahren

Dem Bund und den Ländern wird empfohlen, 

 � zu prüfen, ob durch Änderung der Verwaltungsge-
richtsordnung die Möglichkeit der Gerichte beschränkt 
werden sollte, im Rahmen eines vorläufigen Rechts-
schutzverfahrens durch Stillhalteerklärungen der Be-
teiligten oder Hängebeschlüsse eine aufschiebende 
Wirkung des eingelegten Rechtsmittels faktisch auch in 
den Fällen herzustellen, in denen nach der Vorstellung 
des Gesetzgebers die sofortige Vollziehung geboten ist,

 � auf eine Anpassung des § 87b Abs. 3 VwGO im Anwen-
dungsbereich des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes hin-
zuwirken, sodass das Gericht Erklärungen über Tat- 
sachen und Beweismittel, die nach Ablauf einer gesetz-
ten angemessenen Frist vorgebracht werden, nicht be-
rücksichtigen darf, 

 � die Personalausstattung der Verwaltungsgerichtsbar-
keit zu stärken.

Dem Bund wird empfohlen, 

 � die erstinstanzliche Zuständigkeit für Klagen gegen 
Planfeststellungsbeschlüsse auch bei Landesstraßen an 
die Oberverwaltungsgerichte zu übertragen.

4 Digitalisierung der Infrastrukturplanung

4.1 Building Information Modeling konsequent  
einführen

Dem BMVI wird empfohlen,

 � den Stufenplan zur Einführung von BIM im Geschäfts-
bereich des BMVI konsequent umzusetzen und darüber 
hinaus zur Anwendung zu empfehlen,

 � Status-quo und Potenziale der Integration von BIM und 
GIS in einem Forschungsvorhaben zu ermitteln,

 � die Integration der Fachplanungen in BIM voranzu- 
treiben,

 � die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass alle re-
levanten Stellen, auch kleine Planungsbüros, zum Ar-
beiten mit BIM befähigt werden.

Den Vorhabenträgern und Genehmigungsbehörden wird 
empfohlen,

 � die Anforderungen an die erforderliche Soft- und Hard-
ware zu ermitteln und die notwendigen organisatori-
schen Randbedingungen zur Anwendung von BIM zu 
erarbeiten,

 � entsprechend der erlangten Erkenntnisse anschließend 
Technologien zu beschaffen und eine hinreichende 
Zahl von Mitarbeitern in deren Anwendung zu schulen,

 � BIM konsequent sowohl in der Planungs- als auch in 
der Bau- und Betriebsphase anzuwenden.

4.2 Digitale Plattformen für die Planung, 
Genehmigung und Partizipation schaffen 

Dem BMVI und den Ländern wird empfohlen,

 � bundesweit einheitliche Anforderungen für ein System 
zu definieren, das die Genehmigungsbehörden befähigt, 



70 Anhang

 � in der Verordnung solchen Maßnahmen einen beson-
deren Stellenwert beizumessen, die gemäß der Nationa-
len Strategie zur biologischen Vielfalt für deren Erhal-
tung und Wiederherstellung besonders wichtig sind,

 � als Rückfallposition eine Bundeskompensationsverord-
nung mit beschränktem Anwendungsbereich auf die 
Bundesverwaltung zu erlassen. 

5.2 Vorhabenträger von der Kumulationsprüfung 
entlasten

Dem BMUB wird empfohlen, eine Änderung des BNatSchG 
mit dem Ziel einzuleiten, 

 � die Erfassung von Vorhaben mit bagatellhaften Einflüs-
sen auf Natura 2000-Gebiete und die Neutralisierung 
bagatellhafter Eingriffe durch Maßnahmen des Ge-
bietsschutzes auf die für den Gebietsschutz zuständigen 
Naturschutzbehörden zu übertragen, 

 � die vorstehende Regelung ausdrücklich auch auf Vor-
haben zu erstrecken, die durch indirekte stoffliche Ein-
träge unter der Bagatellschwelle auf Gebiete einwirken,

 � die Führung eines Katasters aller bestehenden Beein-
trächtigungen für alle Natura 2000-Gebiete anzuord-
nen,

 � die in die Kumulationsprüfung einzubeziehenden Vor-
haben rechtlich eindeutig einzugrenzen.

5.3 Nutzung von Ökokonten und Flächenpools  
erleichtern

Dem BMVI und dem BMF wird empfohlen,

 � die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass

 y der vorgezogene Erwerb von Flächen für die Anla-
ge von Ökokonten und Flächenpools durch den Vor-
habenträger selbst oder eine einheitliche Stelle des 
Bundes ermöglicht wird,

 y der frühzeitige Erwerb von Ökopunkten, die von 
Dritten angeboten werden, ermöglicht wird, ohne 
dass ein konkreter Vorhabenbezug besteht.

BIM-Planungen vollständig digital weiterzuverarbeiten 
und gleichzeitig die Beteiligung von Bürgern und Trä-
gern öffentlicher Belange ermöglicht,

 � die Entwicklung einheitlicher Datenstrukturen und 
Datenaustauschformate mit zugehörigen Software- 
Lösungen für BIM-basierte Genehmigungsverfahren 
einschließlich Umweltplanungen weiterhin voran- 
zutreiben,

 � Pilotprojekte zu initiieren, in denen Vorhabenträger, 
Genehmigungsbehörden und Öffentlichkeit auf einer 
gemeinsamen digitalen Plattform an einem Projekt  
arbeiten,

 � die technische Ausstattung der Behörden an die neuen 
Anforderungen anzupassen und 

 � Mitarbeiter für die Nutzung der neuen Systeme zu 
schulen,

 � zu prüfen, inwieweit Verwaltungsverfahrensgesetz, 
Fachplanungsgesetze, Planfeststellungsrichtlinien so-
wie weitere relevante Vorschriften an die Anforderun-
gen digitaler Planungs- und Genehmigungsverfahren 
anzupassen sind.

5 Nationale umweltfachliche Prüfungen

5.1 Erneuten Anlauf zur Einführung einer 
Bundeskompensationsverordnung starten

Dem BMUB wird empfohlen, 

 � die Anstrengungen zum Erlass einer Bundeskompensa-
tionsverordnung wieder aufzunehmen und hierbei zu 
prüfen, ob und unter welchen Bedingungen eine kurz-
fristige Entwicklung der Bundeskompensationsverord-
nung unter Rückgriff auf den bereits weitgehend aus-
gearbeiteten Entwurf möglich ist,

 � in der Verordnung einheitliche Kartier-, Erhebungs- 
und Bewertungsmethoden festzulegen, Standards zu 
Bewertung, Pflege- und Funktionskontrollen, Monito-
ring, Ökokonten, Stichtagsregelungen ebenso zu veran-
kern wie Regelungen zur Dauer der erforderlichen Pfle-
ge und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen,
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Dem BMVI wird empfohlen,

 � gemeinsam mit der Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben und geeigneten Trägern der Länder die Entwick-
lung von Ökokonto-Maßnahmen voranzutreiben,

 � in den Regelwerken und Vorgaben für die Verkehrswe-
geplanung den Vorhabenträgern für Bundesverkehrs-
projekte den vorgezogenen Erwerb von Flächen für die 
Anlage von Ökokonten und Flächenpools zu erlauben, 

 � eine Austauschplattform zu entwickeln, auf der sowohl 
bundeseigene verfügbare Flächen als auch Ökokonto-
Maßnahmen verkehrsträgerübergreifend angeboten 
werden können. 

Dem BMUB wird empfohlen, 

 � eine Änderung des BNatSchG einzuleiten, um für geeig-
nete, insolvenzunfähige Maßnahmenträger die Mög-
lichkeit zu verankern, Kompensationsmaßnahmen mit 
rechtlich befreiender Wirkung für den Vorhabenträger 
zu übernehmen, dabei aber die Wahlmöglichkeit zwi-
schen der Nutzung eines insolvenzunfähigen Trägers 
mit rechtlich befreiender Wirkung oder privaten An-
bietern zu erhalten.

5.4 Abgrenzung zwischen Kohärenz- und  
Management-Maßnahmen klarer fassen

Den Ländern wird empfohlen, 

 � in den Managementplänen für Natura 2000-Gebiete  
deutlicher darzulegen, welche Maßnahmen als Ma-
nagement-Maßnahmen zur Erreichung der gebiets-
spezifischen Schutzziele seitens der Länder beabsich-
tigt sind.

Dem BMVI wird empfohlen, 

 � gemeinsam mit dem BMUB und der Europäischen 
Kommission zu klären, ob eine strikte Abgrenzung von 
Kohärenz- und Management-Maßnahmen förderlich 
oder eher hinderlich zur Erreichung der Schutz- und 
Erhaltungsziele ist und dem Ergebnis entsprechend 
eine rechtliche Klarstellung vorzunehmen.

5.5 Methodik und Bestandsdauer bei Umweltdaten, 
Gutachten und Kartierungen standardisieren

Dem BMVI wird empfohlen,

 � die im Handbuch für die Vergabe und Ausführung von 
freiberuflichen Leistungen im Straßen- und Brückenbau 
aufgeführten Kartier-, Erhebungs- und Bewertungs-
methoden unter Berücksichtigung der neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnisse fortzuschreiben und ent-
sprechende Regelungen auch für den Schienen- und 
Wasserstraßenbereich vorzusehen,

 � die Bestandsdauer von Umweltdaten, Kartierungen und 
Plausibilitätsprüfungen angemessen zu verlängern und 
ausdrücklich zu regeln.

Dem BMUB und dem BMVI wird empfohlen,

 � sich zur Relevanz und Verallgemeinerungsfähigkeit von 
Gerichtsentscheidungen zu verständigen und Interpre-
tationshilfen für die Genehmigungsbehörden zum Um-
gang mit diesen zu erstellen, 

 � Hinweise zur Berücksichtigung der Auswirkungen der 
Bau- und Abbruchphase im Umweltbericht zu erarbei-
ten, einschließlich der klaren Definition der Angaben, 
die im Rahmen der UVP noch offen bleiben müssen.

5.6 Best-Practice-Empfehlungen für den 
Artenschutz erarbeiten 

Dem BMVI wird empfohlen,

 � in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Natur-
schutz Studien zur systematischen Ermittlung und Be-
wertung der typischen bau-, anlage- und betriebsbe-
dingten Risiken von Vorhaben zu beauftragen und das 
Ergebnis in Best-Practice-Empfehlungen für Schutz-
maßnahmen zu überführen,

 � die Machbarkeit und den Nutzen einer untergesetzli-
chen Regelung zu diesen Schutzmaßnahmen zu prüfen.
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 � der Europäischen Kommission eine Ergänzung der 
Ausnahmegründe in der Vogelschutzrichtlinie in  
Anlehnung an die Regelungen der FFH-Richtlinie  
vorzuschlagen,

 � parallel dazu zu prüfen, welche Erleichterungen durch 
Änderungen des BNatSchG oder Guidance Documents 
der EU-Kommission schneller erreicht werden können,

 � sich für eine Aktualisierung des Begriffs der „Beschä-
digung“ im EU-Leitfaden einzusetzen, der die unter-
schiedliche Störungsempfindlichkeit der Arten berück-
sichtigt.

6.3 Anhänge der FFH-Richtlinie nach wissenschaft- 
lichen Kriterien überarbeiten

Dem BMUB wird empfohlen,

 � die Europäische Kommission aufzufordern, den Vor-
gaben der FFH-Richtlinie zu folgen und eine Überar-
beitung der Anhänge gemäß Art. 19 der Richtlinie nach 
wissenschaftlichen Kriterien vorzunehmen und da-
bei EU-weit ungefährdete Arten aus den Anhängen zu 
streichen,

 � die jeweilige Schutzbedürftigkeit einzelner Arten diffe-
renzierter darzustellen als bisher,

 � künftige Überarbeitungen der Anhänge in angemessen 
großen Intervallen vorzunehmen

6.4 Nicht gefährdete Arten aus der 
Vogelschutzrichtlinie ausklammern 

Dem BMUB wird empfohlen,

 � die Europäische Kommission zur Überarbeitung der 
Vogelschutzrichtlinie aufzufordern und dabei insbe-
sondere projektbezogene Verbote auf nachweislich ge-
fährdete Arten zu beschränken, höhere Anforderungen 
an die Absichtlichkeit einer Tathandlung zu stellen und 
einen Ausnahmetatbestand für zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses zu schaffen. 

5.7 Monitoring-Maßnahmen im Artenschutz  
vereinheitlichen

Dem BMVI, dem BMUB und den Ländern wird empfohlen,

 � einheitliche Vorgaben für Anordnung, Methodik, In-
halt und Dokumentation von Monitoring-Maßnahmen 
zu entwickeln und verkehrsträgerübergreifend zur An-
wendung zu bringen.

6 Europäisches Umweltrecht 

6.1 Auslegung des europäischen Naturschutzrechts 
überprüfen

Dem BMVI wird empfohlen,

 � eine systematische Bestandsaufnahme zur Anwendung 
des europäischen Naturschutzrechts in anderen EU-
Mitgliedstaaten in Form eines Forschungsvorhabens 
durchzuführen. 

6.2 FFH-und Vogelschutzrichtlinie an heutige 
Anforderungen anpassen

Dem BMUB wird empfohlen,

 � der Europäischen Kommission Änderungen an der 
FFH-Richtlinie mit dem Ziel vorzuschlagen 

 y eindeutige Bestandsschutzregelungen aufzuneh-
men,

 y den Projektbegriff innerhalb der Richtlinie zu defi-
nieren,

 y Natur auf Zeit zuzulassen, indem Arten, die sich zwi-
schen Genehmigung des Vorhabens und Baubeginn 
ansiedeln, unter Berücksichtigung der lokalen Popu-
lation vom Tötungsverbot ausgenommen werden, 

 y regelmäßige, fachgerechte Unterhaltungsmaßnah-
men von den Artenschutzverboten freizustellen und

 y zugelassene Eingriffe unter Berücksichtigung der  
lokalen Population von den Verbotsvorschriften 
auszunehmen.
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6.5 Wasserrahmenrichtlinie überarbeiten

Dem BMVI wird empfohlen,

 � einen bundeseinheitlichen Leitfaden für die Erstellung 
von Fachbeiträgen zu den Belangen der Wasserrahmen-
richtlinie für Infrastrukturprojekte vorzulegen, in dem 
ein gestuftes Prüfverfahren aus Vorprüfung und erwei-
terter Vereinbarkeitsprüfung vorgesehen ist, 

 � die negativen Auswirkungen der extensiven Auslegung 
des Verschlechterungsverbots der WRRL auf die Zulas-
sung von Infrastrukturvorhaben zu dokumentieren,

 � gemeinsam mit dem BMUB in Vorbereitung der 2019 
anstehenden Überprüfung der Wasserrahmenrichtlinie 
durch die Europäische Kommission eine Änderung der 
Richtlinie dahingehend zu prüfen,

 y ob die Anwendung des Verschlechterungsverbots  
auf Fälle zu begrenzen ist, in denen die Einstufung  
des Gesamtzustandes eines Wasserkörpers ver-
schlechtert wird und

 y ob das Verschlechterungsverbot bei der Zulassung 
von Verkehrsinfrastrukturprojekten nur im Rahmen 
der Abwägung zu berücksichtigen sein sollte.
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Dr. Peter Gullo, Bundesministerium für Verkehr und  
digitale Infrastruktur

Iris Hannappel, DB Netz AG

Frank Hellenbrecht, Generaldirektion Wasserstraßen und 
Schifffahrt

Franziska Heß, Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e. V. (BUND)50 

Axel-Björn Hüper, Bundesvereinigung Mittelständischer 
Bauunternehmen e. V.

Petra Kaifel, Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur

Sabine Keinath, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr des Saarlandes

Ulrike Kolberg, Sächsisches Staatsministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr

Iris Kralack, Ministerium für Infrastruktur und Landes- 
planung des Landes Brandenburg

Florian Kuhlmann, Lorenz-von-Stein-Institut für Verwal-
tungswissenschaften, Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel

Manuel Kühn, Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur

Alexander Lanz, Bundesministerium für Verkehr und  
digitale Infrastruktur

Marc Lederer, Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.

Dorothée Linke, Bundesministerium für Verkehr und  
digitale Infrastruktur

Eleonore Lohrum, Deutsche Bahn AG

Wolfgang Maier, Ministerium für Verkehr des Landes 
Baden-Württemberg

Dr. Gero Marzahn, Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur

Vera Moosmayer, Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur

Leitung: Martin Huber, Behörde für Wirtschaft, Verkehr 
und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg

Dr. Hans Aschermann, Behörde für Wirtschaft, Verkehr 
und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg

Christian Bastian, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,  
Energie und Verkehr des Saarlandes

Dr. Ulrike Bick, Bundesverwaltungsgericht

Prof. Torsten R. Böger, VIFG Verkehrsinfrastrukturfinanzie-
rungsgesellschaft mbH

Swetlana Borchert-Prante, Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin

Thomas Burke, Eisenbahn-Bundesamt

Eva-Maria Christ, INFRA Dialog Deutschland GmbH /  
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V.

Roland Degelmann, Oberste Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr

Dr. Volker Deutsch, Verband Deutscher Verkehrsunter- 
nehmen e. V.

Ansgar Dönges, Bundesministerium für Verkehr und  
digitale Infrastruktur

Heinz-Georg Donner, Sächsisches Staatsministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Doris Drescher, Sächsisches Staatsministerium für  
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Heinz Ehrbar, DB Netz AG

Martin Falenski, Bundesingenieurkammer e. V.

Stefanie Führling, Hauptverband der Deutschen Bau- 
industrie e. V.

Stefan Gerwens, Pro Mobilität – Initiative für Verkehrs- 
infrastruktur e. V.

Maximilian Grauvogl, Obermeyer Planen + Beraten GmbH

Jannik Grimm, Bundesvereinigung Mittelständischer Bau-
unternehmen e. V.

Anlage 2: 
Mitglieder der Arbeitsgruppe „Optimierung von Verwaltungsabläufen“
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Dr. Markus Mühl, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Petra Nethövel-Kathstede, Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur

Thomas Nickel, Verband der Bahnindustrie in Deutschland 
(VDB) e. V.

Michael Pirschel, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,  
Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein

Jörg Przesang, Ministerium für Landesentwicklung und 
Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt

Winfried Pudenz, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Caterina Rahms, Verband der Bahnindustrie in Deutsch-
land (VDB) e. V.

Martin Regnath, DEGES Deutsche Einheit Fernstraßen- 
planungs- und -bau GmbH

Dr. Werner Reh, Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e. V. (BUND)50

Prof. Dr. Olaf Reidt, Redeker Sellner Dahs Rechtsanwälte

Iris Reimold, Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur

Julika Santen, Ministerium für Verkehr Baden-Württem-
berg

Dr.-Ing. Marcus Schreyer, Firmengruppe Max Bögl

Kathrin Sczepan, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen des Landes Berlin

Michael Seitz, Norddeutscher Baugewerbeverband e. V.

Stephan Siegert, Femern A/S

Dr. Heiko Stiepelmann, Hauptverband der Deutschen  
Bauindustrie e. V.

Rüdiger Stolle, Verband der Bahnindustrie in Deutschland 
(VDB) e. V.

Prof. Dr.-Ing. Dirk Vallée, Wissenschaftlicher Beirat beim 
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur;  
Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr, RWTH Aachen

Marco Wiegand, Deutsche Bahn AG

Almuth Witthaus, Niedersächsisches Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
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Leitung: Eckhard Roll, Eisenbahn-Bundesamt

Sabine Attermeyer, Ministerium für Verkehr  
Baden-Württemberg

Markus Balkow, Bundesingenieurkammer e. V.

Janna Bartels, Hauptverband der Deutschen  
Bauindustrie e. V.

Christian Bastian, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,  
Energie und Verkehr des Saarlandes

Dr. Arno Beier, Oberste Baubehörde im Bayerischen Staats- 
ministerium des Innern, für Bau und Verkehr

Marielle Belitz, Generaldirektion Wasserstraßen und 
Schifffahrt

Dr. Michael Below, Deutsche Bahn AG

Beatrix Bertram, Sächsisches Staatsministerium für  
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Dr. Ulrike Bick, Bundesverwaltungsgericht

Kerstin Birnstengel, Sächsisches Staatsministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Wolfgang Bornhofen, Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur

Daniel Brand, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V.

Dr.-Ing. Volker Cornelius, Verband Beratender Ingenieure

Dr. Frank Fellenberg, Redeker Sellner Dahs Rechtsanwälte

Jana Fischer-Bruintjes, Deutsche Bahn AG

Judith Flamme, Femern A/S

Edgar Gaffry, Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg 

Stefan Gerwens, Pro Mobilität – Initiative für Verkehrs- 
infrastruktur e. V.

Monika Glemser, Ministerium für Verkehr  
Baden-Württemberg

Claudia Halser, Oberste Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr

Dr. Bettina Hoffmann, Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur

Christoph Jansen, Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-
Westfalen

Manuel Kühn, Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur

Andrea Latz, Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg

Rüdiger May, Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur

Silke Meyer, VIFG Verkehrsinfrastrukturfinanzierungs- 
gesellschaft mbH

Matthias Milesi, Ministerium für Verkehr  
Baden-Württemberg

Gregor Pokorni, Bundesministerium für Verkehr und  
digitale Infrastruktur

Monika Prömper, Generaldirektion Wasserstraßen und 
Schifffahrt

Iris Reimold, Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur

Peter Rottner, Bund für Umwelt und Naturschutz  
Deutschland e. V. (BUND)52

Ulrike Sander, Ministerium für Infrastruktur und  
Landesplanung des Landes Brandenburg

Catrin Schiffer, Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.

Gerd Schmidt, Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt

Volker Steege, Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur

Frank Süsser, Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur

Dr. Attila Széchényi, Oberste Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr

Franz Josef Zweier, Firmengruppe Max Bögl

52 Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. 
(BUND) ist im Februar 2017 aus dem Innovationsforum  
Planungsbeschleunigung ausgetreten.

Anlage 3: 
Mitglieder der Arbeitsgruppe „Optimierung naturschutzrechtlicher Prüfungen“
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